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SVE-Fußball: Aufstieg

Erzhausen (ag). Es ist voll-
bracht! Der letzte fehlende 
Punkt, den die SVE I zum 
Aufstieg in die Kreisoberliga 
DA/GG noch benötigte, wur-
de durch einen 3:1-Erfolg bei 
Croatia Griesheim am letzten 
Donnerstag eingesammelt 
und damit die Meisterschaft 
pünktlich zum langen Brü-
ckentags-Feierwochenende 
eingefahren. Die vor knapp 
250 mitgereisten blau-weißen 
Fans (viele mit dem schicken 
Fanschal ausgestattet) völ-
lig dominante SVE I machte 
es zu Beginn aber erneut 
spannend. Dem so wichtigen 
1:0 für Erzhausen durch Tim 
Schildger kurz vor der Halb-
zeit folgte die Pausenanspra-
che des Trainerteams Brkovic/
Bozkir, die aber direkt nach 
der Pause den Ausgleich für 
Croatia beobachten mussten. 
Der Gegner war in der Tat 
im ganzen Spiel 3x vor dem 
Erzhäuser Tor und hätte nach 
einem Konter fast ein zweites 
Tor erzielt, was zu Pulsrasen 
und Nervenflattern außerhalb 

des Platzes führte. Dean Brko-
vic konnte dann mit seinem 
Treffer zum 2:1 in der 71. Mi-
nute richtige Stimmung in der 
blau-weißen Zuschauerwand 
anschieben, die nach dem 3:1 
durch Kapitän Marlon Maurer 
per sehenswerten Fallrückzie-
her 9 Minuten später fast zum 
Platzsturm geführt hätte. Da 
war die Meisterschaft dann 
endgültig in der Tasche und 
die Aufstiegs-Shirts wurden 
eilig ausgepackt. Es wurde ein 
langer und feucht-fröhlicher 
Abend, der dann am eigenen 
Sportgelände seine Fortset-
zung fand, dem Regen trot-
zend. 

Die SVE I ist damit nach 6 
Jahren endlich der A-Klasse 
entkommen, nachdem man 
in den letzten Jahren schon 
häufiger knapp am Aufstieg 
scheiterte. Mit 63 Punkten 
und 117 erzielten Toren (über 
4 pro Spiel, stärkster Stür-
mer Christian Kranz mit 27 
Treffern) ist der Aufstieg am 
Ende aber hoch verdient und 

insbesondere dem neu ent-
fachten Teamgeist zu verdan-
ken, der durch den zu Beginn 
der Runde vorgenommenen 
Trainerwechsel erzeugt wer-
den konnte. Jetzt gilt es nach 
einer Phase der Regeneration 
den Kader und die Vorberei-
tung für die nächste Saison zu 
planen. Der erste Spieltag in 
der Kreisoberliga wird voraus-
sichtlich am 4.8. stattfinden.

Den 2. Platz in der Kreisliga 
A, der zur Aufstiegsrelega-
tion berechtigt, konnte sich 
TürkGücü sichern, die bereits 
Erfahrung in der Relegation 
besitzen, auch wenn es letz-
tes Jahr mit dem Aufstieg 
noch nicht klappen wollte. 
Vielleicht trifft man sich nach 
erfolgreicher Relegation (TG 
spielt bereits am 4.6. um den 
Aufstieg) wieder.

Für die SVE II, die das letzte 
(bedeutungslose) Saisonspiel 
in Gräfenhausen absagen 
musste, setzte es mitten in 
der Vorbereitung auf die 
noch anstehenden Abstiegs-

relegationsspiele gegen Türk-
Gücü II eine extrem freudige 
Überraschung: Da durch ein 
komplexes Auf- und Abstiegs-
szenario, ausgelöst von der 
Kreisoberliga, die Kreisliga A 
und die Kreisliga B zu dünn 
besetzt wären (Zielgröße sind 
hier jeweils 16 Mannschaften), 
entschieden die jeweiligen 
Klassenleiter, auf eine Rele-
gation zu verzichten. Damit 
bleibt die SVE II quasi kampf-
los in der Kreisliga B und sucht 
jetzt noch eine Möglichkeit, 
dieses durch spätes Glück 
erreichte Saisonziel noch ge-
bührend zu feiern. 

Die Abteilung Fußball des 
SVE dankt gleichzeitig allen 
Betreuern, Sponsoren, Unter-
stützern, Fans und auch den 
Partner*innen der aktiven 
Spieler für die tatkräftige und 
so wertvolle Unterstützung 
in der aktuellen Saison. Ohne 
Euch und die Unterstützung 
der Alten Herren an den Spiel-
tagen wäre diese Saison so 
nicht möglich gewesen!

Das Meisterteam, im Bild links die Meistertrainer Drago Brkovic und Bünyamin Bozkir.                    (Bild: Andreas Gottsmann)

Wandertag der Lessingschule
Erzhausen erkunden mit dem Ortskundlichen Arbeitskreis (OAK)

Erzhausen (dk/sts). Am Mitt-
woch, den 29. Mai, war es 
wieder so weit. Unter dem 
Motto „Erzhausen erkunden“, 
zogen zwölf Klassen der Les-
singschule in Begleitung ihrer 
Lehrerinnen und ortskundi-
gen Aktiven zu den vom OAK 
geplanten Wanderungen in 
die Erzhäuser Gemarkung. 

Die Zweiten Klassen wan-
derten in großem Bogen zu 
jeweils unterschiedlichen 
Zielen. Es gab Vorführungen 
bei der Schäferin, einem na-
hegelegenen Reiterhof und 
auf dem Hundeplatz. Die 
Schüler*innen waren gefes-
selt von den Tieren und durch 
die Bank begeistert. 

Die 3. und 4. Klassen erkun-
deten die Tierherberge, das 
Naturfreundehaus, gingen 
auf Indianerpfaden durch 
die Hardt zum Apfelbach, 
eroberten den höchsten Berg 

von Erzhausen, besuchten 
eine Obstplantage, bekamen 
einen Einblick in die Imkerei, 
besuchten das Schützenhaus, 
lernten geheimnisvolle Hügel-
gräber kennen und erkunde-
ten den Steinrodsee. 

Den Wandertag der Lessing-
schule gibt es nun schon 10 

Jahre. Er ist eine Kooperation 
zwischen der Lessingschule 
und des Ortskundlichen Ar-
beitskreises Erzhausen. Der 
OAK hatte für alle Klassen 
große Karten vorbereitet, so 
dass die Schüler selbst die rich-
tige Route finden sollten. An 
vielen Wegpunkten, z.B. auf 

dem Platz, an dem einmal der 
Erzhäuser Galgen gestanden 
haben soll, gab es interessante 
Geschichten zu erzählen. 

Nach etwa drei Stunden wa-
ren die Zweitklässler gut 6km, 
die Drittklässler 7km und die 
Viertklässler über 9km durch 
unsere Gemarkung gewan-
dert.

Man war sich bei der Rück-
kehr einig: Das hat großen 
Spaß gemacht und in Erzhau-
sen gibt es doch einiges zu 
entdecken. Der OAK bedankt 
ausdrücklich bei allen, die sich 
durch Vorführungen und die 
spannende Vermittlung von 
Ortskunde beteiligt haben.  

In den nächsten Wochen ha-
ben die dritten Klassen einen 
Besuch in unserem Dorfmu-
seum geplant, um mehr über 
die Geschichte Erzhausens zu 
erfahren. Der Ortskundliche 
Arbeitskreis öffnet an die-
sem Tag das Museum für die 
Lessingschule und hat einige 
interessante Geschichten für 
die Schüler zu erzählen.

Die Schüler der Lessingschule erkunden die Gemarkung von 
Erzhausen.

Schon Mittwoch online... WWW.ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE
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Apotheken-
NOTDIENSTFINDER
22 8 33
Auskunft über alle Apotheken in der Nähe,
ob per Website, Anruf oder SMS

Sie sind krank und Ihre 
Praxis hat zu?

116 117
DIE NUMMER, DIE 

HILFT! BUNDESWEIT.
Ärztlicher Bereitschafts-

dienst der KBV

Ärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer für
Wochenenden und Feiertage

116 117
Gelände des Klinikums DA,
Grafenstraße 9, mit Eingang 
über Bismarckstraße

Zahnärztlicher
Notdienst
Zu erfragen: Brand- und
Katastrophenschutz OF –
Notdienst d. Westkreises OF
Tel.: 0 18 05 60 70 11

Pflegedienst
Diakoniestation:
Tel.: 0 61 50 18 99 18

Psychiatrischer
Notdienst
für den Landkreis DA-DI,
Tel.: 0 61 51 1 59 49 00
erreichbar Freitag, Samstag, 
Sonntag und an Feiertagen 
von 18 bis 23 Uhr

NOTDIENSTE

Kath. Kirchengemeinde Heilige Familie
Pfarrbüro: Albertus-Magnus-Platz 2, 63225 Langen
Tel.: 06103 23542, E-Mail: pfarrei.langen@bistum-mainz.de
Kontaktstelle Egelsbach: Mainstr. 15, 63329 Egelsbach
Tel.: 06103 470380
www.bistummainz.de/region-mainlinie/pfarrei/langen
Do: 15 Uhr St. Josef Euch-Feier, anschl. „Kaffee & Tee“; Fr: 17 Uhr Albertus 
Magnus Langen Firmung; Sa: 15 Uhr St. Josef Hoffnungsgebet; 17.30 Uhr 
Thomas v. Aquin Langen Euch-Feier
Sonntag, 09. Juni 2024 – 10. Sonntag im Jahreskreis
9 Uhr Maria Königin Euch-Feier, unter Mitwirkung des Kirchenchors St. Josef; 
10 Uhr und 13 Uhr St. Josef Firmung; 10.30 Uhr Thomas v. Aquin Langen 
Wortgottesdienst für Kinder und Familien; Mi: Maria Königin – 17.45 Uhr 
Rosenkranz, 18.30 Uhr Euch-Feier   

Ev. Kirchengemeinde Erzhausen
Pfarramt: Hauptstraße 8, Telefon 06150 84132
Internet: www.ev-kirche-erzhausen.de
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-erzhausen.de
Mi: 20 Uhr Kirchenchor im Kirchsaal; Do: 19.30 Uhr Männerabend; Sa:
10 Uhr Royal Rangers ab Starteralter (ab 6 Jahren) im Pfarrhof 
Sonntag, 09. Juni 2024
10.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe; Mi: 20 Uhr Kirchenchor im Kirchsaal 

Evangelische Landeskirchliche
Gemeinschaft Weiterstadt
Aktuelle Infos unter https://elkg.de
Tel.: 06151 6677896 oder E-Mail: kontakt@elkg.de
Sonntag, 09. Juni 2024
10 Uhr Gottesdienst mit parallelem Kindergottesdienst

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Fertigstellung von Reisepässen
Der Einwohnerschaft wird hiermit bekannt gegeben, dass die in der Zeit            
vom 15.04.2024 bis 23.04.2024
beantragten Reisepässe bei unserer Verwaltung, Zimmer 02, wäh-
rend der üblichen Sprechzeiten zur Abholung bereitliegen. Die ab-
gelaufenen Reisepässe sind bei der Abholung mitzubringen. Sollte 
der Antragsteller nicht persönlich vorstellig werden können, ist dem 
Abholer eine Vollmacht auszustellen.
Erzhausen, den 06.06.2024
gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Einladung zur 17. Sitzung des Sport-, Kultur- und
Sozialausschusses am Montag, den 10.06.2024,
um 20:00 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses

Erzhausen, Rodenseestr. 9
Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung

2. Aufbau eines Familienzentrums in Erzhausen
-Antrag der Fraktion Bündis90/DIE GRÜNEN-
Drucksache VII/206 1. Ergänzung

3. Mitteilungen und Anfragen

gez.
Emilie Becker

Beigeladen:
Frau Köbe und Frau Jarosch (Karl Küber Stiftung für Kind und Familie)
Frau Huber (Mitarbeiterin der Gemeinde Erzhausen, Ganztagskoordina-
torin der Lessingschule)

KiJuFoe-Angebote in den Sommerferien
Die Kinder- und Jugendförderung-  möchten Sie nachfolgend über un-
sere Ferienangebote in den Sommerferien aufmerksam machen:

1. Die Sommerferienbetreuung:
- 1. Ferienwoche vom 15.07. bis 19.07.2024
- 2. Ferienwoche vom 22.07. bis 26.07.2024 
- Ort: Grundschulnest, Hauptstraße 12a, 64390 Erzhausen
- Anmeldung: Ab sofort bis einschließlich Freitag, den 21. Juni 2024

2. Die Ferienspiele:
- 5. Ferienwoche vom 12.08. bis 16.08.2024
- 6. Ferienwoche vom 19.08. bis 23.08.2024 
- Ort: Sportvereinigung Erzhausen (SVE), Heinrichstraße 40B
- Motto: „Stadt, Land, Hegbach“
- Anmeldung: Ab sofort möglich

Die Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Homepage. Sollten Sie 
weitere Fragen haben, rufen Sie uns einfach an oder schreiben eine 
Mail. 

Ihre Kinder-und Jugendförderung Erzhausen
E-Mail: Kijufoe@erzhausen.de

Khadija Möllenbrok
(Mobil: 0151 65473244)
Ansprechpartner: Ferienspiele

Steffen Auer
(Mobil: 0151 65473243)
Ansprechpartner: Sommerferienbetreuung

Die Gemeinde Erzhausen
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine                                                                             

pädagogische Fachkraft (m/w/d) für die
Waldgruppe „Heegbachwichtel“.

Für die Aufgabenwahrnehmung steht eine unbefristete Stelle in Teil-
zeit mit 30,00 Stunden zur Verfügung. Die Vergütung richtet sich 
nach Entgeltgruppe 8b TVöD.
Die vollständige Stellenausschreibung können Sie auf unserer Home-
page www.erzhausen.de unter der Rubrik Stellenausschreibungen 
einsehen.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis 
09.06.2024 an den:
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen, Postfach 28, 64386
Erzhausen oder per E-Mail an bewerbungen@erzhausen.de

Die Gemeinde Erzhausen
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n                                                                             

fachlich qualifizierte/n Sachbearbeiter/in (m/w/d) 
für den Fachbereich Technische Verwaltung.

Erzhausen gehört zum großen Frankfurter Bogen und ist eine Ge-
meinde mitten im Grünen. Die Gemeinde liegt verkehrsgünstig mit S-
Bahn-Anschluss und direkt am Radschnellweg Frankfurt-Darmstadt. 
Gestalten Sie Erzhausen gemeinsam mit einem engagierten Team 
mit.
Ihre künftigen Aufgaben:
• Eigenständige Bearbeitung von Vorgängen im Bereich öffentliche 
Gewässer und wasserbauliche Anlagen, z.B.  Renaturierungsmaßnah-
men und Grabenreinigungs- und Pflegearbeiten in Zusammenarbeit 
mit Fachbehörden 
• Ausgewählte Projekte im Bereich öffentliche Grünflächen und 
Landschaftsbau: Mitwirkung bei der Ausschreibung, Vergabe und 
Überwachung von Planungs- und Bauleistungen 
• Eigenständige Bearbeitung von Vorgängen im Bereich Abfallwirt-
schaft, wie z. B. die Durchführung des jährlichen Müllsammeltages, 
Betreuung von ehrenamtlich Tätigen im Bereich „wilder Müll“, Zu-
sammenarbeit mit dem Zweckverband Abfall- und Wertstoffein-
sammlung (ZAW)
• Verwaltungstechnische und organisatorische Aufgaben im Bereich 
Recyclinghof
• Verwaltungstechnische Aufgaben im Bereich Gemeindewald und 
Zusammenarbeit mit dem Forstamt
• Je nach Eignung Aufgaben in der Bauleitplanung und weitere Auf-
gaben im Bereich des Bauamtes als Vertretung

Unsere Erwartungen:
• Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r mit einschlägiger 
mehrjähriger Berufserfahrung im genannten Aufgabenbereich
• Bereitschaft zur Weiterbildung
• Fundierte Kenntnisse in den einschlägigen Vorschriften und Geset-
zen, bzw. die Bereitschaft, sich diese anzueignen
• Eigeninitiative, Engagement und Teamfähigkeit
• Gute Auffassungsgabe und Organisationsvermögen
• Freude im Umgang mit Bürgern und Gremienmitgliedern
• Selbstständige, verantwortungsbewusste Arbeitsweise 
• Bereitschaft zur Teilnahme an Gremiensitzungen, auch außerhalb 
der Regelarbeitszeit

Wir bieten Ihnen:
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit auf ei-
ner unbefristeten Vollzeitstelle (39,00 Stunden / Woche) 
• Entgeltgruppe bis EG 8 TVöD, je nach Eignung
• Die Möglichkeit den Arbeitsbereich konstruktiv mitzugestalten
• Arbeit in einem motivierten und aufgeschlossenen Team
• Die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung
• Alle sonstigen im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen

Die Vergütung erfolgt bei entsprechenden Voraussetzungen bis Ent-
geldgruppe 8 (TVöD-VKA) und bietet weitere Entwicklungsmöglich-
keiten. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung und Befähigung im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen bevorzugt berücksichtigt.
Sollten Sie an einer Mitarbeit in unserer Verwaltung interessiert 
sein, so senden Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen bis spätestens 
24.06.2024 an den:

Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen
Postfach 28, 64386 Erzhausen

oder per E-Mail an personalverwaltung@erzhausen.de
Bitte übersenden Sie uns nur Kopien, da eine Rücksendung der Be-
werbungsunterlagen nicht erfolgen kann.

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Aufführung der Theater-
AG der KiJufoe Erzhausen

„Ein Lächeln für die Welt“
Erzhausen. Wir freuen uns, 

euch die Aufführung unserer 
Theater-AG mit den Lessing-
schülerinnen zu präsentieren. 
Kommt und erlebt die kreati-
ve Arbeit unserer talentierten 
Teilnehmerinnen, die mit viel 
Hingabe und Begeisterung an 
diesem Projekt gearbeitet ha-
ben. Unsere Theater-AG bietet 
Kindern und Jugendlichen 
die Möglichkeit, ihre schau-
spielerischen Fähigkeiten zu 
entdecken und weiterzuent-
wickeln. Unter der Anleitung 
von Frau Khadija Möllenbrok 
haben die Teilnehmer ihre 
Kreativität entfaltet und ein 
beeindruckendes Stück auf die 
Beine gestellt.
Aufführungstermin:
27. Juni 2024 um 16:00 Uhr im 
Bürgerhaus Rodenseestr. 9, 
64390 Erzhausen

Was euch erwartet:
- Eine spannende und emoti-
onale Geschichte
- Beeindruckende schauspiele-
rische Leistungen
- Ein unvergessliches Theate-
rerlebnis

Der Eintritt ist frei, Spenden 
zur Unterstützung unserer 
Theater-AG sind willkommen. 
Kommt vorbei und unterstützt 
unsere jungen Talente! Wir 
freuen uns auf euch und eine 
wunderbare Theaterstunde.

Dieses wertvolle Projekt wird 
bis September 2024 durch das 
Programm „Aufholen für Kin-
der und Jugendliche nach Co-
rona“ des Sozialministeriums 
gefördert. Wir bedanken uns 
herzlich für diese Unterstüt-
zung!

Vollsperrung des Bahnübergangs                                                                             
Wegen Arbeiten an den Bahnanlagen wird der Bahnübergang vom 
13.06.2024, 21.00 Uhr bis 14.06.2024, 7.00 Uhr voll gesperrt sein.
Die Umleitung erfolgt über Darmstadt-Wixhausen und ist ausgeschil-
dert. Die Fußgängerunterführung an der S-Bahn-Haltestelle bleibt 
weiterhin benutzbar.

Erzhausen, 06.06.2024

gez.
- Lange -
(Die Bürgermeisterin als Straßenverkehrsbehörde)

Gemeindeverwaltung Erzhausen
Rodenseestraße 3, 64390 Erzhausen
Postfach 28, 64386 Erzhausen

Tel.: 0 61 50-97 67-0
Fax: 0 61 50-97 67-47
E-Mail: hauptverwaltung@erzhausen.de WWW.ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE 
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Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (HStS)
im Gebiet der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBI. S.90, 93), 
der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fas-
sung vom 24. März 2013 (GVBI. 2013, S. 134) zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBI. S. 582) hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Erzhausen am 27.05.2024 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Per-
sonen im Gemeindegebiet.

§ 2
Steuerpflicht

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Hal-
ter eines Hundes.

(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen 
Interesse oder im Interesse eines Haushaltsangehörigen im eigenen 
Haushalt aufnimmt. Als Halterin oder Halter gilt auch, wer einen Hund 
länger als zwei Monate gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder 
zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Halterinnen oder Haltern gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere 
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner der Steuer.

§ 3
Entstehung und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund 
in einen Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin 
oder dem Halter durch Geburt von einer von ihr oder von ihm gehalte-
nen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Mo-
nats, in dem der Hund drei Monate alt wird. In den Fällen des § 2 Abs. 
2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der 
Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die 
Hundehaltung beendet war und die Meldung nach § 10 Abs. 3 dieser 
Satzung erfolgt ist.

§ 4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das 
Kalenderjahr.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, 
so ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.

§ 5
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich

für den ersten Hund                                                           60,00 EURO,
für den zweiten Hund                                                        120,00 EURO,
für jeden dritten und jeden weiteren Hund                      144,00 EURO.

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der 
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die 
Steuerermäßigung nach § 7 gewährt wird, gelten als erste Hunde.

(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für  einen gefährlichen 
Hund jährlich 720,00 EURO.

(4) Als gefährliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen so-
wie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden, deren 
Gefährlichkeit nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der Gefahrenabwehrverordnung 
über das Halten und Führen von Hunden vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 
54) in der jeweils geltenden Fassung vermutet wird, oder die nach § 2 
Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen 
von Hunden vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden 
Fassung gefährlich sind.

(4a) Im Sinne des § 3a HundeVO, bleibt auch bei Rücknahme der Er-
laubnispflicht die Gefährlichkeit des Hundes und somit auch die erhöh-
te Hundesteuer bestehen.

§ 6
Steuerbefreiung

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, soweit diese 
ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, gehörloser oder sonst 
hilfloser Personen dienen und hierzu erforderlich sind. Sonst hilflose 
Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis 
mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „G“, „GL“ oder „H“ besitzen.

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung 
des Dienstherrn in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten 
des Dienstherrn angeschafft wurden und in dessen Eigentum verblei-
ben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln 
be-stritten werden,

2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 
von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. 
Eine Haltung ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 
von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken liegt insbesondere 
vor bei der Haltung

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche aus-
schließlich für die Bewachung von Herden notwendig sind,

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden han-
deln und dieses Gewerbe angemeldet haben.

(3)  Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für

1. Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen 
vorübergehend untergebracht sind.

2. Hunde, die von ihren Halterinnen oder Haltern aus einem Tierheim 
erworben wurden, bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgen-
den Kalenderjahres.

3. Jagdgebrauchshunde von Forstbeamten, im Privatforstdienst ange-
stellten Personen und von bestätigten Jagdaufsehern.

§ 7
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuer pflichtigen auf 50. v. H. 
des für die Gemeinde nach § 5 Abs. 1 und 2 dieser Satzung geltenden 
Steuersatzes zu ermäßigen für

a) Hunde, die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt wer-
den, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 Me-
ter entfernt liegen

b) Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet wer-
den und welche die dafür vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern 
eines von der Gemeinde anerkannten Vereins oder Verbandes mit Er-
folg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines 
Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in 
geeigneter Weise glaubhaft zu machen. Die Anerkennung des Vereins 
oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft gemacht wird, dass 
die antragstellende Vereinigung über hinreichende Sachkunde und Zu-
verlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung verfügt.

(2)  Für Empfängerinnen oder Empfänger von Leistungen zum Lebens-
unterhalt nach dem SGB II und diesen einkommensmäßig gleichstehen-
den Personen wird die Steuer für den ersten Hund auf Antrag auf 50. v. 
H. des Steuersatzes ermäßigt.

§ 8
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen

(1) Die Steuerbefreiung wird – außer in den Fällen des § 6 Abs. 2 nur 
gewährt, wenn

1. die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind,

2. die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch genom-
men wird, für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich ge-
eignet sind und

3. die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehal-
ten werden.

(2) Der Steuerpflichtige hat die für die Beurteilung der Voraussetzun-
gen der Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nach §§ 6, 7 Abs. 1 
erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen 
und die ihm bekannten Beweismittel vorzulegen.

§ 9
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht 
erst während des Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalender-
jahres festgesetzt. In der Festsetzung kann bestimmt werden, dass die 
Festsetzung auch für künftige Kalenderjahre gilt, solange sich die Be-
rechnungsgrundlagen und die Höhe der Steuer nicht ändern.

(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheides, im Übrigen jeweils zum 01. Juli ei-
nes Kalenderjahres mit dem Jahresbetrag fällig.

(3) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche 
Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteu-
er durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steu-
erschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

(4) Auf Antrag kann bei Hundehaltern mit mehr als einem zu versteu-
ernden Hund und in begründeten Ausnahmefällen die Steuer auch in 
halbjährlichen Beträgen erhoben werden.

§ 10
Meldepflicht

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund 
innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder – wenn der Hund 
ihr oder ihm durch Geburt von einer von ihr oder ihm gehaltenen Hündin 
zugewachsen ist – innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei 
Monate alt geworden ist, bei der Gemeinde Erzhausen – Steueramt –
unter Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich an-
zumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von 
zwei Monaten überschritten worden ist, erfolgen.

(2) Die Gemeinde Erzhausen kann einen Nachweis über die Rassezuge-
hörigkeit des Hundes verlangen.

(3) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für ei-
ne gewährte Steuervergünstigung, so ist dies der Gemeinde innerhalb 
von zwei Wochen anzuzeigen.

(4) Wird ein Hund veräußert, so sind zur Sicherung der Erhebung der 
Hundesteuer mit der Anzeige nach Abs. 3 Name und Anschrift der Er-
werberin oder des Erwerbers anzugeben.

§ 11
Hundesteuermarken

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet 
angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Ge-
meinde bleibt, ausgegeben.

(2) Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung 
gültig.

(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm 
gehaltenen Hunde mit einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermar-
ke zu versehen.

(4) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige 
über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an 
die Gemeinde zurückzugeben.

(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Hal-
ter eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr ausgehändigt. Dasselbe gilt 
für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die 
unbrauchbar gewordene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird 
eine in Verlust geratene Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die 
wieder gefundene Marke unverzüglich an die Gemeinde zurückzuge-
ben. 

§ 12
Steueraufsicht

(1) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Außenprüfung entsprechende Anwendung.

(2) Die Gemeinde ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflich-
teten in seinen Geschäftsbüchern und sonstigen Unterlagen nachzu-
prüfen.

(3) Der Gemeindevorstand kann allgemeine Aufnahmen des Hundebe-
standes anordnen.

§ 13
Hundebestandsaufnahme

(1) Der Gemeindevorstand kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der 
Erhebung der Hundesteuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger 
als zwei Jahren allgemeine Erhebungen des Hundebestandes (Hun-
debestandsaufnahme) anordnen. Der Gemeindevorstand weist vor 
Durchführung öffentlich in geeigneter Form auf die Hundebestands-
aufnahme hin.

(2) Die Gemeinde kann sich zur Durchführung der Hundebestandsauf-
nahme Dritter bedienen, wenn der Magistrat/Gemeindevorstand dies 
anordnet. § 4 des Hessischen Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 
7. 1. 1999 (GVBl. I S. 98), geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 
(GVBl. I S. 208) gilt entsprechend.

(3) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stell-
vertreter sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage 
über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen 
Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 4 
Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen 
Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet.

(4) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grund-
stückseigentümer, Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter 
zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen vom Steueramt über-
sandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen ver-
pflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO).

(5) Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder die mündliche Auskunfts-
erteilung wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 9 nicht 
berührt.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

• § 6 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung 
macht;

• § 7 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerermäßi-
gung macht;

• § 8 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung 
oder Steuerermäßigung macht;

• § 10 der Satzung gegen die Meldepflicht verstößt oder Auskünfte 
hierzu verweigert. Bei Falschangaben zu Dokumenten insbesondere der 
Hunderasse entsteht eine Ordnungswidrigkeit;

• § 11 der Satzung Steuermarken missbräuchlich verwendet, Manipu-
lationsversuche an der Hundesteuermarke, diese an Dritte weitergibt 
oder falsche Angaben zur Erlangung einer Ersatzmarke macht. Ord-
nungswidrigkeiten entstehen auch bereits wenn der Hund nicht mit 
einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermarke versehen ist;

• Weitere Verstöße die mit der Satzung in Widerspruch stehen können 
ebenfalls mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 17 Abs. 1 OWiG mit einer 
Geldbuße von 5,00 EURO bis 1.000,00 EURO geahndet werden.

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden 
Fassung findet An-wendung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der 
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen.

§ 15
Übergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde 
bereits angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 
Abs. 1.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.07.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die Erhebung der Hundesteuer vom 01. Januar 2011 in der 
Fassung vom 01.04.2022 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergan-
genen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass 
die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften 
eingehalten wurden.

Erzhausen, den 29.05.2024

Für den Gemeindevorstand
gez. Claudia Lange
(Bürgermeisterin)

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (HStS)
im Gebiet der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBI. S.90, 93), 
der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fas-
sung vom 24. März 2013 (GVBI. 2013, S. 134) zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBI. S. 582) hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Erzhausen am 27.05.2024 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Per-
sonen im Gemeindegebiet.

§ 2
Steuerpflicht

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Hal-
ter eines Hundes.

(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen 
Interesse oder im Interesse eines Haushaltsangehörigen im eigenen 
Haushalt aufnimmt. Als Halterin oder Halter gilt auch, wer einen Hund 
länger als zwei Monate gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder 
zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Halterinnen oder Haltern gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere 
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner der Steuer.

§ 3
Entstehung und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund 
in einen Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin 
oder dem Halter durch Geburt von einer von ihr oder von ihm gehalte-
nen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Mo-
nats, in dem der Hund drei Monate alt wird. In den Fällen des § 2 Abs. 
2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der 
Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die 
Hundehaltung beendet war und die Meldung nach § 10 Abs. 3 dieser 
Satzung erfolgt ist.

§ 4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das 
Kalenderjahr.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, 
so ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.

§ 5
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich

für den ersten Hund                                                           60,00 EURO,
für den zweiten Hund                                                        120,00 EURO,
für jeden dritten und jeden weiteren Hund                      144,00 EURO.

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der 
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die 
Steuerermäßigung nach § 7 gewährt wird, gelten als erste Hunde.

(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für  einen gefährlichen 
Hund jährlich 720,00 EURO.

(4) Als gefährliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen so-
wie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden, deren 
Gefährlichkeit nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der Gefahrenabwehrverordnung 
über das Halten und Führen von Hunden vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 
54) in der jeweils geltenden Fassung vermutet wird, oder die nach § 2 
Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen 
von Hunden vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden 
Fassung gefährlich sind.

(4a) Im Sinne des § 3a HundeVO, bleibt auch bei Rücknahme der Er-
laubnispflicht die Gefährlichkeit des Hundes und somit auch die erhöh-
te Hundesteuer bestehen.

§ 6
Steuerbefreiung

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, soweit diese 
ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, gehörloser oder sonst 
hilfloser Personen dienen und hierzu erforderlich sind. Sonst hilflose 
Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis 
mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „G“, „GL“ oder „H“ besitzen.

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung 
des Dienstherrn in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten 
des Dienstherrn angeschafft wurden und in dessen Eigentum verblei-
ben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln 
be-stritten werden,

2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 
von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. 
Eine Haltung ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 
von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken liegt insbesondere 
vor bei der Haltung

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche aus-
schließlich für die Bewachung von Herden notwendig sind,

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden han-
deln und dieses Gewerbe angemeldet haben.

(3)  Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für

1. Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen 
vorübergehend untergebracht sind.

2. Hunde, die von ihren Halterinnen oder Haltern aus einem Tierheim 
erworben wurden, bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgen-
den Kalenderjahres.

3. Jagdgebrauchshunde von Forstbeamten, im Privatforstdienst ange-
stellten Personen und von bestätigten Jagdaufsehern.

§ 7
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuer pflichtigen auf 50. v. H. 
des für die Gemeinde nach § 5 Abs. 1 und 2 dieser Satzung geltenden 
Steuersatzes zu ermäßigen für

a) Hunde, die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt wer-
den, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 Me-
ter entfernt liegen

b) Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet wer-
den und welche die dafür vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern 
eines von der Gemeinde anerkannten Vereins oder Verbandes mit Er-
folg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines 
Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in 
geeigneter Weise glaubhaft zu machen. Die Anerkennung des Vereins 
oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft gemacht wird, dass 
die antragstellende Vereinigung über hinreichende Sachkunde und Zu-
verlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung verfügt.

(2)  Für Empfängerinnen oder Empfänger von Leistungen zum Lebens-
unterhalt nach dem SGB II und diesen einkommensmäßig gleichstehen-
den Personen wird die Steuer für den ersten Hund auf Antrag auf 50. v. 
H. des Steuersatzes ermäßigt.

§ 8
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen

(1) Die Steuerbefreiung wird – außer in den Fällen des § 6 Abs. 2 nur 
gewährt, wenn

1. die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind,

2. die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch genom-
men wird, für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich ge-
eignet sind und

3. die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehal-
ten werden.

(2) Der Steuerpflichtige hat die für die Beurteilung der Voraussetzun-
gen der Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nach §§ 6, 7 Abs. 1 
erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen 
und die ihm bekannten Beweismittel vorzulegen.

§ 9
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht 
erst während des Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalender-
jahres festgesetzt. In der Festsetzung kann bestimmt werden, dass die 
Festsetzung auch für künftige Kalenderjahre gilt, solange sich die Be-
rechnungsgrundlagen und die Höhe der Steuer nicht ändern.

(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheides, im Übrigen jeweils zum 01. Juli ei-
nes Kalenderjahres mit dem Jahresbetrag fällig.

(3) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche 
Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteu-
er durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steu-
erschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

(4) Auf Antrag kann bei Hundehaltern mit mehr als einem zu versteu-
ernden Hund und in begründeten Ausnahmefällen die Steuer auch in 
halbjährlichen Beträgen erhoben werden.

§ 10
Meldepflicht

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund 
innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder – wenn der Hund 
ihr oder ihm durch Geburt von einer von ihr oder ihm gehaltenen Hündin 
zugewachsen ist – innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei 
Monate alt geworden ist, bei der Gemeinde Erzhausen – Steueramt –
unter Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich an-
zumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von 
zwei Monaten überschritten worden ist, erfolgen.

(2) Die Gemeinde Erzhausen kann einen Nachweis über die Rassezuge-
hörigkeit des Hundes verlangen.

(3) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für ei-
ne gewährte Steuervergünstigung, so ist dies der Gemeinde innerhalb 
von zwei Wochen anzuzeigen.

(4) Wird ein Hund veräußert, so sind zur Sicherung der Erhebung der 
Hundesteuer mit der Anzeige nach Abs. 3 Name und Anschrift der Er-
werberin oder des Erwerbers anzugeben.

§ 11
Hundesteuermarken

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet 
angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Ge-
meinde bleibt, ausgegeben.

(2) Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung 
gültig.

(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm 
gehaltenen Hunde mit einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermar-
ke zu versehen.

(4) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige 
über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an 
die Gemeinde zurückzugeben.

(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Hal-
ter eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr ausgehändigt. Dasselbe gilt 
für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die 
unbrauchbar gewordene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird 
eine in Verlust geratene Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die 
wieder gefundene Marke unverzüglich an die Gemeinde zurückzuge-
ben. 

§ 12
Steueraufsicht

(1) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Außenprüfung entsprechende Anwendung.

(2) Die Gemeinde ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflich-
teten in seinen Geschäftsbüchern und sonstigen Unterlagen nachzu-
prüfen.

(3) Der Gemeindevorstand kann allgemeine Aufnahmen des Hundebe-
standes anordnen.

§ 13
Hundebestandsaufnahme

(1) Der Gemeindevorstand kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der 
Erhebung der Hundesteuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger 
als zwei Jahren allgemeine Erhebungen des Hundebestandes (Hun-
debestandsaufnahme) anordnen. Der Gemeindevorstand weist vor 
Durchführung öffentlich in geeigneter Form auf die Hundebestands-
aufnahme hin.

(2) Die Gemeinde kann sich zur Durchführung der Hundebestandsauf-
nahme Dritter bedienen, wenn der Magistrat/Gemeindevorstand dies 
anordnet. § 4 des Hessischen Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 
7. 1. 1999 (GVBl. I S. 98), geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 
(GVBl. I S. 208) gilt entsprechend.

(3) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stell-
vertreter sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage 
über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen 
Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 4 
Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen 
Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet.

(4) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grund-
stückseigentümer, Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter 
zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen vom Steueramt über-
sandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen ver-
pflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO).

(5) Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder die mündliche Auskunfts-
erteilung wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 9 nicht 
berührt.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

• § 6 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung 
macht;

• § 7 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerermäßi-
gung macht;

• § 8 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung 
oder Steuerermäßigung macht;

• § 10 der Satzung gegen die Meldepflicht verstößt oder Auskünfte 
hierzu verweigert. Bei Falschangaben zu Dokumenten insbesondere der 
Hunderasse entsteht eine Ordnungswidrigkeit;

• § 11 der Satzung Steuermarken missbräuchlich verwendet, Manipu-
lationsversuche an der Hundesteuermarke, diese an Dritte weitergibt 
oder falsche Angaben zur Erlangung einer Ersatzmarke macht. Ord-
nungswidrigkeiten entstehen auch bereits wenn der Hund nicht mit 
einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermarke versehen ist;

• Weitere Verstöße die mit der Satzung in Widerspruch stehen können 
ebenfalls mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 17 Abs. 1 OWiG mit einer 
Geldbuße von 5,00 EURO bis 1.000,00 EURO geahndet werden.

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden 
Fassung findet An-wendung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der 
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen.

§ 15
Übergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde 
bereits angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 
Abs. 1.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.07.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die Erhebung der Hundesteuer vom 01. Januar 2011 in der 
Fassung vom 01.04.2022 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergan-
genen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass 
die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften 
eingehalten wurden.

Erzhausen, den 29.05.2024

Für den Gemeindevorstand
gez. Claudia Lange
(Bürgermeisterin)

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (HStS)
im Gebiet der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBI. S.90, 93), 
der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fas-
sung vom 24. März 2013 (GVBI. 2013, S. 134) zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBI. S. 582) hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Erzhausen am 27.05.2024 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Per-
sonen im Gemeindegebiet.

§ 2
Steuerpflicht

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Hal-
ter eines Hundes.

(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen 
Interesse oder im Interesse eines Haushaltsangehörigen im eigenen 
Haushalt aufnimmt. Als Halterin oder Halter gilt auch, wer einen Hund 
länger als zwei Monate gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder 
zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Halterinnen oder Haltern gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere 
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner der Steuer.

§ 3
Entstehung und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund 
in einen Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin 
oder dem Halter durch Geburt von einer von ihr oder von ihm gehalte-
nen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Mo-
nats, in dem der Hund drei Monate alt wird. In den Fällen des § 2 Abs. 
2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der 
Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die 
Hundehaltung beendet war und die Meldung nach § 10 Abs. 3 dieser 
Satzung erfolgt ist.

§ 4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das 
Kalenderjahr.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, 
so ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.

§ 5
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich

für den ersten Hund                                                           60,00 EURO,
für den zweiten Hund                                                        120,00 EURO,
für jeden dritten und jeden weiteren Hund                      144,00 EURO.

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der 
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die 
Steuerermäßigung nach § 7 gewährt wird, gelten als erste Hunde.

(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für  einen gefährlichen 
Hund jährlich 720,00 EURO.

(4) Als gefährliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen so-
wie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden, deren 
Gefährlichkeit nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der Gefahrenabwehrverordnung 
über das Halten und Führen von Hunden vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 
54) in der jeweils geltenden Fassung vermutet wird, oder die nach § 2 
Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen 
von Hunden vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden 
Fassung gefährlich sind.

(4a) Im Sinne des § 3a HundeVO, bleibt auch bei Rücknahme der Er-
laubnispflicht die Gefährlichkeit des Hundes und somit auch die erhöh-
te Hundesteuer bestehen.

§ 6
Steuerbefreiung

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, soweit diese 
ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, gehörloser oder sonst 
hilfloser Personen dienen und hierzu erforderlich sind. Sonst hilflose 
Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis 
mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „G“, „GL“ oder „H“ besitzen.

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung 
des Dienstherrn in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten 
des Dienstherrn angeschafft wurden und in dessen Eigentum verblei-
ben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln 
be-stritten werden,

2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 
von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. 
Eine Haltung ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 
von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken liegt insbesondere 
vor bei der Haltung

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche aus-
schließlich für die Bewachung von Herden notwendig sind,

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden han-
deln und dieses Gewerbe angemeldet haben.

(3)  Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für

1. Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen 
vorübergehend untergebracht sind.

2. Hunde, die von ihren Halterinnen oder Haltern aus einem Tierheim 
erworben wurden, bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgen-
den Kalenderjahres.

3. Jagdgebrauchshunde von Forstbeamten, im Privatforstdienst ange-
stellten Personen und von bestätigten Jagdaufsehern.

§ 7
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuer pflichtigen auf 50. v. H. 
des für die Gemeinde nach § 5 Abs. 1 und 2 dieser Satzung geltenden 
Steuersatzes zu ermäßigen für

a) Hunde, die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt wer-
den, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 Me-
ter entfernt liegen

b) Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet wer-
den und welche die dafür vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern 
eines von der Gemeinde anerkannten Vereins oder Verbandes mit Er-
folg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines 
Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in 
geeigneter Weise glaubhaft zu machen. Die Anerkennung des Vereins 
oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft gemacht wird, dass 
die antragstellende Vereinigung über hinreichende Sachkunde und Zu-
verlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung verfügt.

(2)  Für Empfängerinnen oder Empfänger von Leistungen zum Lebens-
unterhalt nach dem SGB II und diesen einkommensmäßig gleichstehen-
den Personen wird die Steuer für den ersten Hund auf Antrag auf 50. v. 
H. des Steuersatzes ermäßigt.

§ 8
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen

(1) Die Steuerbefreiung wird – außer in den Fällen des § 6 Abs. 2 nur 
gewährt, wenn

1. die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind,

2. die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch genom-
men wird, für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich ge-
eignet sind und

3. die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehal-
ten werden.

(2) Der Steuerpflichtige hat die für die Beurteilung der Voraussetzun-
gen der Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nach §§ 6, 7 Abs. 1 
erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen 
und die ihm bekannten Beweismittel vorzulegen.

§ 9
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht 
erst während des Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalender-
jahres festgesetzt. In der Festsetzung kann bestimmt werden, dass die 
Festsetzung auch für künftige Kalenderjahre gilt, solange sich die Be-
rechnungsgrundlagen und die Höhe der Steuer nicht ändern.

(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheides, im Übrigen jeweils zum 01. Juli ei-
nes Kalenderjahres mit dem Jahresbetrag fällig.

(3) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche 
Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteu-
er durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steu-
erschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

(4) Auf Antrag kann bei Hundehaltern mit mehr als einem zu versteu-
ernden Hund und in begründeten Ausnahmefällen die Steuer auch in 
halbjährlichen Beträgen erhoben werden.

§ 10
Meldepflicht

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund 
innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder – wenn der Hund 
ihr oder ihm durch Geburt von einer von ihr oder ihm gehaltenen Hündin 
zugewachsen ist – innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei 
Monate alt geworden ist, bei der Gemeinde Erzhausen – Steueramt –
unter Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich an-
zumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von 
zwei Monaten überschritten worden ist, erfolgen.

(2) Die Gemeinde Erzhausen kann einen Nachweis über die Rassezuge-
hörigkeit des Hundes verlangen.

(3) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für ei-
ne gewährte Steuervergünstigung, so ist dies der Gemeinde innerhalb 
von zwei Wochen anzuzeigen.

(4) Wird ein Hund veräußert, so sind zur Sicherung der Erhebung der 
Hundesteuer mit der Anzeige nach Abs. 3 Name und Anschrift der Er-
werberin oder des Erwerbers anzugeben.

§ 11
Hundesteuermarken

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet 
angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Ge-
meinde bleibt, ausgegeben.

(2) Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung 
gültig.

(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm 
gehaltenen Hunde mit einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermar-
ke zu versehen.

(4) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige 
über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an 
die Gemeinde zurückzugeben.

(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Hal-
ter eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr ausgehändigt. Dasselbe gilt 
für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die 
unbrauchbar gewordene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird 
eine in Verlust geratene Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die 
wieder gefundene Marke unverzüglich an die Gemeinde zurückzuge-
ben. 

§ 12
Steueraufsicht

(1) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Außenprüfung entsprechende Anwendung.

(2) Die Gemeinde ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflich-
teten in seinen Geschäftsbüchern und sonstigen Unterlagen nachzu-
prüfen.

(3) Der Gemeindevorstand kann allgemeine Aufnahmen des Hundebe-
standes anordnen.

§ 13
Hundebestandsaufnahme

(1) Der Gemeindevorstand kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der 
Erhebung der Hundesteuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger 
als zwei Jahren allgemeine Erhebungen des Hundebestandes (Hun-
debestandsaufnahme) anordnen. Der Gemeindevorstand weist vor 
Durchführung öffentlich in geeigneter Form auf die Hundebestands-
aufnahme hin.

(2) Die Gemeinde kann sich zur Durchführung der Hundebestandsauf-
nahme Dritter bedienen, wenn der Magistrat/Gemeindevorstand dies 
anordnet. § 4 des Hessischen Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 
7. 1. 1999 (GVBl. I S. 98), geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 
(GVBl. I S. 208) gilt entsprechend.

(3) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stell-
vertreter sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage 
über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen 
Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 4 
Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen 
Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet.

(4) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grund-
stückseigentümer, Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter 
zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen vom Steueramt über-
sandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen ver-
pflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO).

(5) Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder die mündliche Auskunfts-
erteilung wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 9 nicht 
berührt.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

• § 6 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung 
macht;

• § 7 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerermäßi-
gung macht;

• § 8 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung 
oder Steuerermäßigung macht;

• § 10 der Satzung gegen die Meldepflicht verstößt oder Auskünfte 
hierzu verweigert. Bei Falschangaben zu Dokumenten insbesondere der 
Hunderasse entsteht eine Ordnungswidrigkeit;

• § 11 der Satzung Steuermarken missbräuchlich verwendet, Manipu-
lationsversuche an der Hundesteuermarke, diese an Dritte weitergibt 
oder falsche Angaben zur Erlangung einer Ersatzmarke macht. Ord-
nungswidrigkeiten entstehen auch bereits wenn der Hund nicht mit 
einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermarke versehen ist;

• Weitere Verstöße die mit der Satzung in Widerspruch stehen können 
ebenfalls mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 17 Abs. 1 OWiG mit einer 
Geldbuße von 5,00 EURO bis 1.000,00 EURO geahndet werden.

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden 
Fassung findet An-wendung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der 
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen.

§ 15
Übergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde 
bereits angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 
Abs. 1.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.07.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die Erhebung der Hundesteuer vom 01. Januar 2011 in der 
Fassung vom 01.04.2022 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergan-
genen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass 
die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften 
eingehalten wurden.

Erzhausen, den 29.05.2024

Für den Gemeindevorstand
gez. Claudia Lange
(Bürgermeisterin)

JuZe-Rallye 2024
Ein spannendes Abenteuer für
Drittklässler der Lessingschule

Erzhausen. Ab dem 24. Juni 
2024 erwartet die Drittklässler 
der Lessingschule ein unver-
gessliches Abenteuer: Die 
JuZe-Rallye! Bei dieser span-
nenden Veranstaltung entde-
cken sie das Jugendzentrum 
(JuZe) und seine vielfältigen 
Angebote auf spielerische und 
erlebnisreiche Weise.

Die JuZe-Rallye ist mehr als 
nur eine einfache Besichti-
gungstour. Durch verschie-
dene Stationen und Spiele 
lernen die Kinder das JuZe mit 
all seinen Möglichkeiten ken-
nen und stärken gleichzeitig 
ihr Gemeinschaftsgefühl und 
ihren Zusammenhalt.

Achtsamkeit und respekt-
voller Umgang miteinander 
stehen dabei im Vorder-
grund. Die Rallye bietet aber 
auch die Gelegenheit, neue 
Freundschaften zu schließen 

und bestehende zu vertiefen.
Spannende Herausforderung-
en und Aktivitäten sorgen für 
jede Menge Spaß und Unter-
haltung. Die Kinder können 
ihre Fähigkeiten unter Beweis 
stellen, Neues lernen und 
gleichzeitig eine Menge Spaß 
haben.

Dieses wertvolle Projekt wird 
bis September 2024 durch das 
Programm „Aufholen für Kin-
der und Jugendliche nach Co-
rona“ des Sozialministeriums 
gefördert. Die Organisatoren 
bedanken sich herzlich für 
diese Unterstützung, die die 
Durchführung der JuZe-Rallye 
ermöglicht.

Das Team des JuZe freut sich 
auf eine tolle Zeit mit den 
Drittklässlern der Lessingschu-
le und lädt alle herzlich ein, 
bei der JuZe-Rallye dabei zu 
sein!

Ihre Spende 
gibt Kindern 

ein gutes 
Bauchgefühl.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de



4DONNERSTAG, 6. JUNI 2024

Auszug aus der Niederschrift über die 25. Sitzung der 
Gemeindevertretung am Montag, 15.04.2024,
20:00 Uhr, im großen Saal des Bürgerhauses,

Rodenseestr. 9.
Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen ge-
gen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß einberu-
fene 25. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähigkeit wird 
mit 22 Mitgliedern festgestellt. Es liegt ein Einwand seitens Reinhard 
Neumann (CDU) gegen die 23. Sitzung der Gemeindevertretung vom 
04.03.2024 vor. Diesem wird stattgegeben. Bei Tagesordnungspunkt 
2, „Gesamtsanierung Bürgerhaus“ (Drucksache VII/219), Beschluss 3 
wird daher der nachfolgende Absatz komplett herausgenommen und 
in den Beratungsteil verschoben:
„Der Tagesordnungspunkt wird somit als Tischvorlage für die kommen-
de Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 11.03.2024 
terminiert. 
Nach dieser Beratung und Erarbeitung eines Beschlussvorschlages 
des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses, soll eine Sondersitzung
(24. Sitzung) der Gemeindevertretung am Mittwoch, 13.03.2024 um 
20:00 Uhr zur endgültigen Beschlussfassung stattfinden.“
Einwendungen gegen die 24. Sitzung werden in der nächsten Sitzung 
der Gemeindevertretung behandelt, da die Frist zur Erhebung eines Ein-
wandes noch nicht abgelaufen ist.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Neubau Kita Hainpfad (VI/288)
Aktuelle Beauftragungen:

· Nachtrag zu den Zimmer- und Holzarbeiten 30.024 Euro, Gesamtauf-
trag damit 974.646 Euro.
· Nachtrag Putz- und Malerarbeiten 2.900 Euro
· Nachtrag Trockenbau 6.800 Euro
· Beauftragung des Sachverständigen für die Abnahme der Brandmel-
deanlage und der Sicherheitsbeleuchtung

Bürgerhausgaststätte Fachplanung, hier Aufstellungsplan der Kü-
chengeräte
Der Gemeindevorstand hat sich für diejenige Variante entschieden, die 
der Pächter im Interesse seines Organisationsablaufs bevorzugt (41.116 
Euro). Die Anschaffung ist für die Gemeinde günstiger, der laufende 
Energieverbrauch aber höher als bei der angebotenen Alternative.

Bürgerhaus neue Lüftungsanlage
Nach dem abgeschlossenen ersten Teilabschnitt der Sanierung des Bür-
gerhauses erhielt die Gemeinde im März eine Rechnung über einen 
Stromverbrauch in 2023, mit einem Betrag, der mehr als achtmal über 
dem Abschlagsbetrag lag. Die Gemeinde ist in Klärung mit dem Pla-
ner und der beauftragten Firma sowie dem Pächter, wie der Verbrauch 
gedrosselt werden kann und führt Maßnahmen zur Überwachung des 
Stromverbrauchs ein.

Neubaugebiet „Die vier Morgen“, Straßenbeleuchtung, Nachträge 
der Tiefbaufirma, Normenkontrollantrag, aktuelle Kontoübersicht
· Der Gemeinde wurde eine Straßenbeleuchtung mit Bewegungssenso-
ren angeboten. Der Gemeindevorstand hat diese nicht beschlossen, da 
die Gefahr besteht, dass die Straßen zu dunkel werden, die Sensoren 
können durch Laub oder parkende Autos verdeckt sein.

· Die angekündigten Nachträge der Tiefbaufirma über 93.600 Euro und 
121.400 Euro für Schüttmaterial beschlossen.
Die Verwaltung hat dem Gemeindevorstand den Schriftsatz zum Nor-
menkontrollantrag und eine aktuelle Kontoübersicht der HLG zur Ver-
fügung gestellt.

Erwerb der gemeindlichen Grundstücke Flur 5 Flurstück 474 (Teil-
grundstück) und 249/2 (DS VI/382)
Der Gemeindevorstand hat die Verwaltung beauftragt, die Beendigung 
der Nutzung der Wegeparzelle durch den Käufer bis 20.4.2024 anzu-
mahnen, da die Übereignung noch nicht erfolgt ist. Für die Vorlage der 
noch fehlenden Unterlagen zur weiteren Durchführung des Erwerbs 
soll sie dem Erwerber eine Frist bis zum 31.5.2024 setzen. Dies ist am 
11.4.2024 erfolgt. Die Gemeindevertretung ist hierüber zu informieren.

Friedhof, Grunderneuerung Parkplatzanlage (VII/73)
Der Parkplatz ist fertiggestellt und kann benutzt werden. Die Pflan-
zungen stehen aktuell noch aus.

Zukünftige Nutzung der Grundstücke Flur 1 Flurstücke 470/4 und 966 
(Am Hainpfad 2)
Der Gemeindevorstand stimmt einer öffentlichen Bekanntmachung 
des Verkaufs der beiden Grundstücke zu, die Kriterien sind: Kaufpreis 
30%, Bau- und Nutzungskonzept 25%, Erhaltung des dortigen Baum-
bestands 10%, Umsetzungszeitraum 5%, Angebot einer Ersatzaus-
gleichsfläche auf Erzhäuser Gemarkung 10%, Referenzen des Käufers 
10%, wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit des Käufers 10%.

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen
Die Gemeinde beabsichtigt, den zweiten Teil der noch unterzubringen-
den anerkannten Flüchtlinge derart zu lösen, dass sie ein Gebäude an-
mietet, welches bisher vom Kreis angemietet wird. Der Gemeindevor-
stand hat dem Abschluss eines entsprechenden Mietvertrages zuge-
stimmt, die Abstimmung zwischen Vermieter, Landkreis und Gemeinde 
läuft aktuell.

Überarbeitung der Hundesteuersatzung
In die Gemeindevertretung verwiesen. Heute TOP 7.

Gebührenordnung Bücherbahnhof
Es gibt keine Gebührenordnung für den Bücherbahnhof, nur den Vor-
standsbeschluss, testweise vier Veranstaltungen durchführen zu lassen, 
die keine Gemeinde-Veranstaltungen sind. Für die beiden Veranstal-
tungen in diesem Jahr wurden gemäß Vorstandsbeschluss 50 Euro plus 
die internen Kosten vereinbart. Im Ergebnis lagen diese über 400 Euro.

Verwaltungsgebühren
Die Verwaltung hat vorgeschlagen, die Verwaltungsgebühr von 60 Eu-
ro für die vorübergehende Schankerlaubnis bei kleineren Veranstaltun-
gen im Ermessen der Verwaltung zu reduzieren. Die Verwaltung ist auf-
gefordert, die Kriterien für die Ermessensausübung zu konkretisieren.

Förderprojekt Partnerstadt Ivanychi
Zwischenzeitlich ist die Förderzusage über 230.000 Euro für das Pro-
jekt „Abfallmanagement“ eingetroffen. Die Fördersumme verteilt sich 
auf drei Jahre. Es geht dabei um die Beschaffung eines Müllfahrzeuges 
sowie geeigneter Mülltonnen und das Aufsetzen eines Prozesses. In 
Deutschland unterstützt der ZAW die Gemeinde.

Rundwanderweg Industriestraße, Kranichsteiner Straße, Arheilger 
Straße
Der Gemeindevorstand hat Mehrkosten in Höhe von 7.561 gebilligt 
(ursprünglich 28.177 Euro). Bei der Herstellung des Weges wurden de-
fekte Kanalringe ausgetauscht, und zur Befestigung des Weges war 
eine stärkere Schottertragschicht erforderlich, was sich erst während 
der Arbeiten herausstellte. Die Vergabe des zweiten Bauabschnitts Kra-
nichsteiner Str. / Arheilger Str. musste daraufhin wegen des begrenzten 
Budgets zurückgestellt werden.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Tobias Pippart berichtet von der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.03.2024.
Von den letzten beiden Sitzungen des Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
ausschusses am 11.03. und 18.03.2024 berichtet dessen Vorsitzender 
Maximilian Wolf.
Der Bericht des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses entfällt.
Tanja Launer informiert, dass zukünftig über die Sitzungen des Arbeits-
kreises Konsolidierung unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht der 
Ausschüsse und sonstiger Gremien“ berichtet wird. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung lässt Tanja Launer über die Verschie-
bung der Tagesordnungspunkte 11., 12. und 14. von Teil B in Teil A 
abstimmen, da diese einstimmig in den Fachausschüssen beschluss-
empfohlen wurden.
Beratungsergebnis: 22 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen
Der Tagesordnungspunkt 5 wird von Teil A in Teil B wegen Befangen-
heit eines Gemeindevertreters verschoben.

 Teil A:

4. Ortsgericht Erzhausen;
hier: Neuwahl eines Ortsgerichtsschöffen
Drucksache VII/210

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, das Ehrenamt des 
Ortsgerichtsschöffen öffentlich im Erzhäuser Anzeiger auszuschreiben. 
Details zu Inhalten und Umfang der Tätigkeit sind zu inkludieren.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Anträge für die nächste Gemeindevertretersitzung am 27.05.2024
-Antrag der GfE-Fraktion-
Drucksache VII/216

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt zur Verbesserung 
der mittelfristigen Ertragssituation der Gemeinde die folgenden The-
men zur Beratung für den Arbeitskreis und den Haupt- und Finanzaus-
schuss vorzubereiten:
a) für das Bürgerhaus die laufenden Kosten / Einnahmen / Nutzungssta-
tistiken zur Verfügung zu stellen
b) Prüfung der Ansiedlung von Unternehmen zur Steigerung der Ge-
werbesteuereinnahmen und notwendige Maßnahmen zur Ansiedlung
c) für die Bücherei/Bücherbahnhof die laufenden Kosten / Einnahmen / 
Nutzungsstatistiken zur Verfügung zu stellen
d) Prüfung der Schließung der Außengruppen „Waldkindergarten“ und 
„Flummis“. Was für Folgen ergeben sich daraus? Welche Kosteneinspa-
rung hat dies auf die Gemeinde?
Der Vorgang soll zur weiteren Beratung im Haupt- und Finanzausschuss 
verbleiben.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Überarbeitung der Hundesteuersatzung vom 01.01.2011 in der 
Fassung vom 01.04.2022
Drucksache VII/220
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 97a HGO der Haus-
haltssatzung und des Haushaltsplans der Gemeinde Erzhausen für 
das Haushaltsjahr 2024
Drucksache VII/222
Die Gemeindevertretung nimmt die aufsichtsbehördliche Genehmi-
gung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024 zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Aufstellung und Vorlage von sämtlichen (Pacht-)Flächen, die im 
Eigentum der Gemeinde Erzhausen stehen
-Antrag der SPD-Fraktion
Drucksache VII/223
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Bebauungsplan „Vier Morgen“
hier: Regelung zu Zisternen auf privaten Grundstücken
Drucksache VI/353 1. Ergänzung
Beschluss:
1. Die Gemeindevertretung beschließt, eine Zisternensatzung erarbei-
ten zu lassen. 
2. Die HLG soll um Stellungnahme dazu gebeten werden.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Pflicht zur Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten 
nach § 8 Abs. 4 des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetztes 
(HAlt-BodSchG);
Bezug: Verfügung der Kommunalaufsicht Darmstadt-Dieburg vom 
22.12.2020 nebst Anlagen
Drucksache VI/377 1. Ergänzung
Die Gemeindevertretung nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Antrag der SPD-Fraktion zu Maßnahmen betreffend der Umset-
zung aus B-Plan Am Hainpfad 2. Änd_Brühlweg, 5. Änderung Am 
Hainpfad
Drucksache VII/212
Beschluss:
1. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert mitzuteilen, welche Maß-
nahmen er inzwischen ergriffen hat, um die nach der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes am Hainpfad – 2. Änderung Brühlweg“ vom 19. März 
2018 vorgesehene extensiv zu pflegende Obstwiese durch Einsaat einer 
schwachwüchsigen Rasenmischung und Anpflanzung hochstämmiger 
Obstbäume im Abstand von 12 bis 15 m in die Tat umzusetzen. (siehe 
B-Plan 5. Änderung Am Hainpfad_Begründung: Seite 24 – Punkt 17)
2. Der Gemeindevorstand wird weiter gebeten, bei der Unteren Na-
turschutzbehörde nachzufragen, ob die Anpflanzung einer extensiv zu 
pflegenden Obstwiese mit hochstämmigen Obstbäumen im Abstand 
von 12 bis 15 m auf dem vorgesehenen Grundstück – gänzlich ver-
einzelt in der Gemarkung gelegen – noch dem Stand der Technik ent-
spricht.
3. Der Gemeindevorstand soll prüfen, ob die beiden Beschlüsse/Vorha-
ben „Umsetzung einer Ausgleichsfläche“ und Umsetzung Jubiläums-
hain auf derselben Fläche kompatibel sind. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

5. Antrag der SPD – Maßnahmen und Vermögensbilanz von privat 
genutzten gemeindlichen Grundstücken
Drucksache VII/213
Der Gemeindevertreter Steffen Greb (Bündnis 90/Die Grünen) verlässt 
wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Beschluss:
1. Der Gemeindevorstand ist aufgefordert, hinsichtlich der in der Anla-
ge zu diesem Antrag aufgeführten Grundstücke (Tabelle: Private Nut-
zung gemeindlicher Grundstücke) nachzuweisen, welche Maßnahmen 
er ergriffen hat, um in Bezug auf diese Grundstücke einen gesetzmäßi-
gen Zustand gemäß § 108 Abs. 2 HGO herzustellen. 
2. Der Gemeindevorstand ist aufgefordert, der Gemeindevertretung ei-
ne entsprechend überarbeitete Vermögensbilanz vorzulegen, in der der 
Wert der in der Anlage zu diesem Antrag aufgeführten Grundstücke 
angegeben und eine mögliche Nutzungsentschädigung aufgeführt ist. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Steffen Greb wird zurück in den Sitzungssaal gebeten und ihm wird das 
Beratungsergebnis mitgeteilt.

10. Befristet verpachtete Grundstücke im Baugebiet „Hainpfad“
Hier: Ausführungsplanung zur Herstellung der Ausgleichsflächen
Drucksache VI/343 7. Ergänzung
Die Gemeindevertreter Özlem Gün (SPD), Harald Schaupp und Tanja 
Launer (GfE) verlassen wegen Befangenheit den Sitzungssaal. Tanja 
Launer übergibt an ihren 1. Stellvertreter Markus Boulanger (GfE) die 
Sitzungsleitung. 
Die CDU-Fraktion stellt einen Antrag um über die Befangenheit des 
Gemeindevertreters Tobias Pippart abstimmen zu lassen.
Beratungsergebnis: 12 Ja-Stimmen (5 B‘90/Die Grünen, 4 SPD, 3 CDU), 
6 Gegenstimmen (GfE), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Anschließend verlässt Tobias Pippart den Sitzungssaal und Dietrich 
Schmid (SPD) stellt einen Änderungsantrag und erläutert diesen.
Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Markus Bou-
langer lässt im Anschluss über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
abstimmen.
Beschluss (Änderungsantrag der SPD-Fraktion):
Die Gemeindevertretung beschließt, eine Entscheidung über die Aus-
führung der Planung von grün3 erst zu treffen, nachdem im Bau-, 
Verkehrs- und Umweltausschuss Vertreter der Unteren Naturschutzbe-
hörde die Frage beantwortet haben, ob eine andere Bepflanzung der 
Ausgleichsfläche mit Rücksicht auf den Klimawandel nicht mindestens 
ökologisch gleichwertig oder sogar besser und wirtschaftlich deutlich 
günstiger ausgeführt werden kann. Der Gemeindevorstand wird daher 
beauftragt, mit der UNB einen entsprechenden Termin zu vereinbaren 
und der UNB zuvor rechtzeitig die Fragestellung bekannt zu geben.
Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen (1 GfE, 4 SPD), 11 Gegenstimmen (4 
GfE, 4 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 2 Stimmenthaltungen (1 GfE, 1 B‘90/
Die Grünen)
Somit ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion abgelehnt.
Beschluss 1:
Entgegen dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2022 
zu Drucksache VI/343 4. Ergänzung soll der Weg auf der Südseite des 
Bachs am Ost- und Westende nicht abgegrenzt werden. Es soll keine 
Zaunanlage gebaut werden.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (5 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 2 SPD, 3 
CDU),  2 Gegenstimmen (GfE, SPD), 1 Stimmenthaltung (SPD)
Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Ausführungspla-
nung unter Berücksichtigung des 1. Teilbeschlusses. Demnach soll 
keine Zaunanlage gebaut werden. Die Kostenberechnung ist entspre-
chend anzupassen. Die Leistungsphasen 6 – 9 sollen auf der Grundlage 
der angepassten Ausführungsplanung bearbeitet werden.
Beratungsergebnis: 12 Ja-Stimmen (4 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 
5 Gegenstimmen (1 GfE, 4 SPD), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Die befangenen Gemeindevertreter betreten wieder den Sitzungssaal 
und werden über die Beratungsergebnisse informiert und Tanja Launer 
übernimmt die Sitzungsleitung.

13. Satzung über die vorübergehende Unterbringung hilfebedürfti-
ger Personen der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/202
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die vorliegende „Sat-
zung über die vorübergehende Unterbringung hilfebedürftiger Perso-
nen der Gemeinde Erzhausen“ vom 07.03.2024.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

15. Überarbeitung der Kostenbeitragssatzung für die Inanspruch-
nahme der Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/218
Die Gemeindevertreterin Renate Battenberg (B‘90/Die Grünen) bean-
tragt eine 5 bis 10-minütige Sitzungsunterberechnung.
Beratungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme (CDU), 0 Stimm-
enthaltungen
Die Sitzung wird von 21:13 Uhr bis 21:21 Uhr unterbrochen.
Anschließend berichtet die Gemeindevertreterin Lotta Ludwig, war-
um die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dem Beschlussvorschlag des 
Haupt- und Finanzausschusses folgen wird. 
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die überarbeitete „Kos-
tenbeitragssatzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten 
der Gemeinde Erzhausen“ in der Fassung vom 22.02.2024 mit der An-
passung der U3 Zukaufstunden auf 7,60 € (Erhöhung um 15%).
Die Option für Erstattung der Gebühren für bestimme Personenkreise 
soll im Arbeitskreis Konsolidierung weiter ausgearbeitet werden.
Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimmen (9 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 
5 Gegenstimmen (5 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
In Folge der Sitzung werden die Anfragen der SPD-Fraktion von Bürger-
meisterin Claudia Lange mündlich beantwortet und wie folgt zusam-
mengefasst (Tagesordnungspunkte 16. bis 20.).

16. Kompensationsmaßnahmen Pappeln am Sportgelände des SVE
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/221

1. Anfrage der SPD-Fraktion: Wurden wegen der fälschlichen Fällung 
einer Pappel Schadensersatzansprüche geltend gemacht? In welcher 
Höhe werden Schadensersatzansprüche verfolgt und ist inzwischen der 
entstandene Schaden ausgegli-chen?
Antwort zu 1.: Nein. Begründung: Die Pappel, die das Baumfällunter-
nehmen irrtümlich gefällt hat, war auch im fortgeschrittenen Lebenszy-
klus (ca. noch 8 Jahre). Ein paar Monate zuvor war ein großer Teil der 
Krone auf das Sportplatzgelände gestürzt. Die Pappel stellte für den 
Sportplatz ein Verkehrssicherungsrisiko dar. Diese Pappel wurde ohne 
Kosten für die Gemeinde sowohl gefällt als auch abtransportiert. Die 
Abwägung der Kosten für den Rechtsstreit, der Prozessrisiken und der 
in den Prozess zu investierenden Zeit fiel gegen einen Schadenersatz-
prozess aus. 
2. Frage der SPD-Fraktion: 2.1: welche Kompensationsmaßnahmen für 
die Fällung der beiden Pappeln wurden veranlasst?
2.2: wer die gemäß Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde vom 16. 
April 2021 vorgeschriebenen vier Stieleichen angepflanzt hat?
Antworten zu 2.1 und 2.2: Diese Fragen konnte bis zur Sitzung nicht 
geklärt werden, die Antworten werden nachgereicht. 
2.3: welche Maßnahmen ergriffen wurden, nachdem festgestellt wer-
den musste, dass die Anpflanzung dieser Kompensationsmaßnahme 
für eine der beiden Pappeln nicht gelungen war.
Antwort zu 2.3: Im April 2024 wird noch ein Baum gepflanzt. Ob wei-
tere Maßnahmen vorzunehmen sind, muss intern und mit der UNB ge-
klärt werden. 
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt zwei weitere Zusatzfragen:
1. Von wem wurde der Plan erstellt, der dazu führte, dass die falsche 
Pappel gefällt wurde?
2. Wird zukünftig immer so mit dem Baumbestand auf der Gemarkung 
Erzhausen umgegangen? 

Antwort:
Zu 1.: Das beauftragte Unternehmen hat den Plan erstellt. 
Zu 2.: Bei der fälschlich gefällten Pappel handelte es sich um einen Ein-
zelfall.
Beratungsergebnis: ohne

17. Kompensationsfläche für den Neubau KITA Hainpfad
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/224
Anfrage der SPD-Fraktion: Wo wurden ökologische Ausgleichsflächen 
zur Kompensation des Neubaus Kita Hainpfad und des beabsichtigten 
Verkaufs, sowie der Bebauung der Flächen der bisherigen Kita ausge-
wiesen?
Antwort: Die Gemeinde hat bisher keine ökologischen Ausgleichsflä-
chen. Der Vorstandsbeschluss sieht vor, dass der Bieter möglichst eine 
Ausgleichsfläche auf der Gemarkung Erzhausen nachweisen soll. 
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren 
Zusatzfragen: Die Gemeinde Erzhausen kennt ihre Gemarkung besser 
als ein Investor. Wäre es daher sinnvoller, dass die Gemeinde die Kom-
pensa-tionsfläche vorgibt.
Antwort: Die Kompensationsfläche muss nicht zwingend auf Grund-
stücken der Gemeinde Erzhausen ausgewiesen werden. Dies kann auf 
einem Grundstück des Bieters oder eines Dritten geschehen, der dies in 
den Erwerbsvorgang einbringt.
Beratungsergebnis: ohne

18. Anfrage zu Drucksache VII/119 Reduzierung Energieverbrauch
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/225
Anfrage der SPD-Fraktion: Es ist zu erklären, warum der Gemeindevor-
stand die Gemeindevertretung nicht entsprechend dem einstimmigen 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2022 ausführlich über 
den Sachstand der gesetzlichen Maßnahme, zu den Diskussionen und 
Ergebnissen im Kreistag und zu zusätzlichen freiwilligen Maßnahmen 
betreffend Reduzierung des Energieverbrauchs in der Gemeindeverwal-
tung unterrichtet hat. 
Antwort: Über die Thematik wurden von Sabine Gärtner (Fachbereichs-
leiterin Fachbereich 3) in einer Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschusses ausführlich berichtet. Daher ist die Verwaltung über 
diese Anfrage überrascht.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren 
Zusatzfragen: In welcher Form wurde berichtet?
Sabine Gärtner berichtete regelmäßig im Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
ausschusses so lange das Gesetz galt.
Beratungsergebnis: ohne

19. Anfrage zu Drucksache VII/118 Beschaffung und Installation von 
Trinkwasserbrunnen
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/226
Anfrage der SPD-Fraktion: Warum wurde der einstimmige Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 03.11.2022 nicht umgesetzt, nach dem drei 
öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen installiert werden sollten; 
der Gemeindevorstand ist weiter aufgefordert, zu erläutern, welche 
Maßnahmen er seither zur Verwirklichung des Beschlusses unternom-
men hat.
Antwort: In dem vorgenannten Beschluss gibt es einen Passus, dass das 
vorhandene Budget eingehalten werden muss. Die Leitungen zu den 
Trinkwasserbrunnen hätten noch verlegt werden müssen. Diese Kosten 
sind nicht förderfähig. Hinzugekommen wären jährliche Wartungs- und 
Pflegekosten. Der Haushalt 2023 und 2024 sah keinerlei Budget für die 
Zusatzkosten vor. Andere förderfähige Maßnahmen hatten im Fachbe-
reich 3 im Jahr 2023 und bis heute Vorrang.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt zwei weitere Zusatzfragen:
Warum wurde in 2024 nicht wieder ein Budget für die Trinkwasser-
brunnen vorgesehen. Ist der Gemeindevorstand in der Lage Kosten zu 
beziffern und nachzufragen ob noch Zuschüsse vorhanden und abruf-
bar sind.
Antwort: Es wurden keine Mittel angemeldet und in den Haushalts-
beratungen wurde von keiner Fraktion der Wunsch nach Trinkwasser-
brunnen als Antrag eingebracht. Die Thematik müsste in der Beratung 
für den Haushalt 2025 wieder aufgegriffen werden.
Beratungsergebnis: ohne

20. Anfrage zu Drucksache VII/114 Beschilderung von Ausgleichsflä-
chen in Erzhausen
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/227
Anfrage der SPD-Fraktion: Im Hinblick auf den einstimmigen Beschluss 
der Gemeindevertretung vom 03.11.2022 wird angefragt, ob die vier 
Informationstafeln aufgestellt wurden und was deren Schicksal seither 
geworden ist (Diebstahl, Entfernung durch Mitarbeiter des Bauhofs, 
etc.). Wenn die Informationstafeln bislang nicht aufgestellt wurden zu 
erklären warum nicht, welche Maßnahmen nach dem Beschluss vom 
November 2022 getroffen wurden, den Beschluss zu verwirklichen und 
was die Verwaltung gehindert hat, den Beschluss umzusetzen.
Antwort: Das Design für die Beschilderung sollte die Verwaltung von 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erhalten. Dies ist bis heute nicht 
erfolgt.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren Zu-
satzfragen: Wurde bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der aktuelle 
Sachstand nachgefragt?
Antwort: Nein.
Beratungsergebnis: ohne

21. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
18.04.2024 um 19:30 Uhr eine Bürgerversammlung im großen Saal des 
Bürgerhauses;
22.04.2024 der Arbeitskreis Konsolidierung um 19:30 Uhr;
25.04.2024 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
29.04.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
13.05.2024 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nicht-öffentlich);
14.05.2024 das Kinder- und Jugendparlament um 16:30 Uhr;
27.05.2024 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
stattfindet.
Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt die 
Vorsitzende gegen 21:51 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Tanja Launer -
(Vorsitzende)

- Alexander Steinmetz -
(Schriftführer)

Auszug aus der Niederschrift über die 25. Sitzung der 
Gemeindevertretung am Montag, 15.04.2024,
20:00 Uhr, im großen Saal des Bürgerhauses,

Rodenseestr. 9.
Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen ge-
gen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß einberu-
fene 25. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähigkeit wird 
mit 22 Mitgliedern festgestellt. Es liegt ein Einwand seitens Reinhard 
Neumann (CDU) gegen die 23. Sitzung der Gemeindevertretung vom 
04.03.2024 vor. Diesem wird stattgegeben. Bei Tagesordnungspunkt 
2, „Gesamtsanierung Bürgerhaus“ (Drucksache VII/219), Beschluss 3 
wird daher der nachfolgende Absatz komplett herausgenommen und 
in den Beratungsteil verschoben:
„Der Tagesordnungspunkt wird somit als Tischvorlage für die kommen-
de Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 11.03.2024 
terminiert. 
Nach dieser Beratung und Erarbeitung eines Beschlussvorschlages 
des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses, soll eine Sondersitzung
(24. Sitzung) der Gemeindevertretung am Mittwoch, 13.03.2024 um 
20:00 Uhr zur endgültigen Beschlussfassung stattfinden.“
Einwendungen gegen die 24. Sitzung werden in der nächsten Sitzung 
der Gemeindevertretung behandelt, da die Frist zur Erhebung eines Ein-
wandes noch nicht abgelaufen ist.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Neubau Kita Hainpfad (VI/288)
Aktuelle Beauftragungen:

· Nachtrag zu den Zimmer- und Holzarbeiten 30.024 Euro, Gesamtauf-
trag damit 974.646 Euro.
· Nachtrag Putz- und Malerarbeiten 2.900 Euro
· Nachtrag Trockenbau 6.800 Euro
· Beauftragung des Sachverständigen für die Abnahme der Brandmel-
deanlage und der Sicherheitsbeleuchtung

Bürgerhausgaststätte Fachplanung, hier Aufstellungsplan der Kü-
chengeräte
Der Gemeindevorstand hat sich für diejenige Variante entschieden, die 
der Pächter im Interesse seines Organisationsablaufs bevorzugt (41.116 
Euro). Die Anschaffung ist für die Gemeinde günstiger, der laufende 
Energieverbrauch aber höher als bei der angebotenen Alternative.

Bürgerhaus neue Lüftungsanlage
Nach dem abgeschlossenen ersten Teilabschnitt der Sanierung des Bür-
gerhauses erhielt die Gemeinde im März eine Rechnung über einen 
Stromverbrauch in 2023, mit einem Betrag, der mehr als achtmal über 
dem Abschlagsbetrag lag. Die Gemeinde ist in Klärung mit dem Pla-
ner und der beauftragten Firma sowie dem Pächter, wie der Verbrauch 
gedrosselt werden kann und führt Maßnahmen zur Überwachung des 
Stromverbrauchs ein.

Neubaugebiet „Die vier Morgen“, Straßenbeleuchtung, Nachträge 
der Tiefbaufirma, Normenkontrollantrag, aktuelle Kontoübersicht
· Der Gemeinde wurde eine Straßenbeleuchtung mit Bewegungssenso-
ren angeboten. Der Gemeindevorstand hat diese nicht beschlossen, da 
die Gefahr besteht, dass die Straßen zu dunkel werden, die Sensoren 
können durch Laub oder parkende Autos verdeckt sein.

· Die angekündigten Nachträge der Tiefbaufirma über 93.600 Euro und 
121.400 Euro für Schüttmaterial beschlossen.
Die Verwaltung hat dem Gemeindevorstand den Schriftsatz zum Nor-
menkontrollantrag und eine aktuelle Kontoübersicht der HLG zur Ver-
fügung gestellt.

Erwerb der gemeindlichen Grundstücke Flur 5 Flurstück 474 (Teil-
grundstück) und 249/2 (DS VI/382)
Der Gemeindevorstand hat die Verwaltung beauftragt, die Beendigung 
der Nutzung der Wegeparzelle durch den Käufer bis 20.4.2024 anzu-
mahnen, da die Übereignung noch nicht erfolgt ist. Für die Vorlage der 
noch fehlenden Unterlagen zur weiteren Durchführung des Erwerbs 
soll sie dem Erwerber eine Frist bis zum 31.5.2024 setzen. Dies ist am 
11.4.2024 erfolgt. Die Gemeindevertretung ist hierüber zu informieren.

Friedhof, Grunderneuerung Parkplatzanlage (VII/73)
Der Parkplatz ist fertiggestellt und kann benutzt werden. Die Pflan-
zungen stehen aktuell noch aus.

Zukünftige Nutzung der Grundstücke Flur 1 Flurstücke 470/4 und 966 
(Am Hainpfad 2)
Der Gemeindevorstand stimmt einer öffentlichen Bekanntmachung 
des Verkaufs der beiden Grundstücke zu, die Kriterien sind: Kaufpreis 
30%, Bau- und Nutzungskonzept 25%, Erhaltung des dortigen Baum-
bestands 10%, Umsetzungszeitraum 5%, Angebot einer Ersatzaus-
gleichsfläche auf Erzhäuser Gemarkung 10%, Referenzen des Käufers 
10%, wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit des Käufers 10%.

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen
Die Gemeinde beabsichtigt, den zweiten Teil der noch unterzubringen-
den anerkannten Flüchtlinge derart zu lösen, dass sie ein Gebäude an-
mietet, welches bisher vom Kreis angemietet wird. Der Gemeindevor-
stand hat dem Abschluss eines entsprechenden Mietvertrages zuge-
stimmt, die Abstimmung zwischen Vermieter, Landkreis und Gemeinde 
läuft aktuell.

Überarbeitung der Hundesteuersatzung
In die Gemeindevertretung verwiesen. Heute TOP 7.

Gebührenordnung Bücherbahnhof
Es gibt keine Gebührenordnung für den Bücherbahnhof, nur den Vor-
standsbeschluss, testweise vier Veranstaltungen durchführen zu lassen, 
die keine Gemeinde-Veranstaltungen sind. Für die beiden Veranstal-
tungen in diesem Jahr wurden gemäß Vorstandsbeschluss 50 Euro plus 
die internen Kosten vereinbart. Im Ergebnis lagen diese über 400 Euro.

Verwaltungsgebühren
Die Verwaltung hat vorgeschlagen, die Verwaltungsgebühr von 60 Eu-
ro für die vorübergehende Schankerlaubnis bei kleineren Veranstaltun-
gen im Ermessen der Verwaltung zu reduzieren. Die Verwaltung ist auf-
gefordert, die Kriterien für die Ermessensausübung zu konkretisieren.

Förderprojekt Partnerstadt Ivanychi
Zwischenzeitlich ist die Förderzusage über 230.000 Euro für das Pro-
jekt „Abfallmanagement“ eingetroffen. Die Fördersumme verteilt sich 
auf drei Jahre. Es geht dabei um die Beschaffung eines Müllfahrzeuges 
sowie geeigneter Mülltonnen und das Aufsetzen eines Prozesses. In 
Deutschland unterstützt der ZAW die Gemeinde.

Rundwanderweg Industriestraße, Kranichsteiner Straße, Arheilger 
Straße
Der Gemeindevorstand hat Mehrkosten in Höhe von 7.561 gebilligt 
(ursprünglich 28.177 Euro). Bei der Herstellung des Weges wurden de-
fekte Kanalringe ausgetauscht, und zur Befestigung des Weges war 
eine stärkere Schottertragschicht erforderlich, was sich erst während 
der Arbeiten herausstellte. Die Vergabe des zweiten Bauabschnitts Kra-
nichsteiner Str. / Arheilger Str. musste daraufhin wegen des begrenzten 
Budgets zurückgestellt werden.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Tobias Pippart berichtet von der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.03.2024.
Von den letzten beiden Sitzungen des Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
ausschusses am 11.03. und 18.03.2024 berichtet dessen Vorsitzender 
Maximilian Wolf.
Der Bericht des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses entfällt.
Tanja Launer informiert, dass zukünftig über die Sitzungen des Arbeits-
kreises Konsolidierung unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht der 
Ausschüsse und sonstiger Gremien“ berichtet wird. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung lässt Tanja Launer über die Verschie-
bung der Tagesordnungspunkte 11., 12. und 14. von Teil B in Teil A 
abstimmen, da diese einstimmig in den Fachausschüssen beschluss-
empfohlen wurden.
Beratungsergebnis: 22 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen
Der Tagesordnungspunkt 5 wird von Teil A in Teil B wegen Befangen-
heit eines Gemeindevertreters verschoben.

 Teil A:

4. Ortsgericht Erzhausen;
hier: Neuwahl eines Ortsgerichtsschöffen
Drucksache VII/210

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, das Ehrenamt des 
Ortsgerichtsschöffen öffentlich im Erzhäuser Anzeiger auszuschreiben. 
Details zu Inhalten und Umfang der Tätigkeit sind zu inkludieren.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Anträge für die nächste Gemeindevertretersitzung am 27.05.2024
-Antrag der GfE-Fraktion-
Drucksache VII/216

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt zur Verbesserung 
der mittelfristigen Ertragssituation der Gemeinde die folgenden The-
men zur Beratung für den Arbeitskreis und den Haupt- und Finanzaus-
schuss vorzubereiten:
a) für das Bürgerhaus die laufenden Kosten / Einnahmen / Nutzungssta-
tistiken zur Verfügung zu stellen
b) Prüfung der Ansiedlung von Unternehmen zur Steigerung der Ge-
werbesteuereinnahmen und notwendige Maßnahmen zur Ansiedlung
c) für die Bücherei/Bücherbahnhof die laufenden Kosten / Einnahmen / 
Nutzungsstatistiken zur Verfügung zu stellen
d) Prüfung der Schließung der Außengruppen „Waldkindergarten“ und 
„Flummis“. Was für Folgen ergeben sich daraus? Welche Kosteneinspa-
rung hat dies auf die Gemeinde?
Der Vorgang soll zur weiteren Beratung im Haupt- und Finanzausschuss 
verbleiben.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Überarbeitung der Hundesteuersatzung vom 01.01.2011 in der 
Fassung vom 01.04.2022
Drucksache VII/220
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 97a HGO der Haus-
haltssatzung und des Haushaltsplans der Gemeinde Erzhausen für 
das Haushaltsjahr 2024
Drucksache VII/222
Die Gemeindevertretung nimmt die aufsichtsbehördliche Genehmi-
gung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024 zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Aufstellung und Vorlage von sämtlichen (Pacht-)Flächen, die im 
Eigentum der Gemeinde Erzhausen stehen
-Antrag der SPD-Fraktion
Drucksache VII/223
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Bebauungsplan „Vier Morgen“
hier: Regelung zu Zisternen auf privaten Grundstücken
Drucksache VI/353 1. Ergänzung
Beschluss:
1. Die Gemeindevertretung beschließt, eine Zisternensatzung erarbei-
ten zu lassen. 
2. Die HLG soll um Stellungnahme dazu gebeten werden.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Pflicht zur Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten 
nach § 8 Abs. 4 des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetztes 
(HAlt-BodSchG);
Bezug: Verfügung der Kommunalaufsicht Darmstadt-Dieburg vom 
22.12.2020 nebst Anlagen
Drucksache VI/377 1. Ergänzung
Die Gemeindevertretung nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Antrag der SPD-Fraktion zu Maßnahmen betreffend der Umset-
zung aus B-Plan Am Hainpfad 2. Änd_Brühlweg, 5. Änderung Am 
Hainpfad
Drucksache VII/212
Beschluss:
1. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert mitzuteilen, welche Maß-
nahmen er inzwischen ergriffen hat, um die nach der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes am Hainpfad – 2. Änderung Brühlweg“ vom 19. März 
2018 vorgesehene extensiv zu pflegende Obstwiese durch Einsaat einer 
schwachwüchsigen Rasenmischung und Anpflanzung hochstämmiger 
Obstbäume im Abstand von 12 bis 15 m in die Tat umzusetzen. (siehe 
B-Plan 5. Änderung Am Hainpfad_Begründung: Seite 24 – Punkt 17)
2. Der Gemeindevorstand wird weiter gebeten, bei der Unteren Na-
turschutzbehörde nachzufragen, ob die Anpflanzung einer extensiv zu 
pflegenden Obstwiese mit hochstämmigen Obstbäumen im Abstand 
von 12 bis 15 m auf dem vorgesehenen Grundstück – gänzlich ver-
einzelt in der Gemarkung gelegen – noch dem Stand der Technik ent-
spricht.
3. Der Gemeindevorstand soll prüfen, ob die beiden Beschlüsse/Vorha-
ben „Umsetzung einer Ausgleichsfläche“ und Umsetzung Jubiläums-
hain auf derselben Fläche kompatibel sind. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

5. Antrag der SPD – Maßnahmen und Vermögensbilanz von privat 
genutzten gemeindlichen Grundstücken
Drucksache VII/213
Der Gemeindevertreter Steffen Greb (Bündnis 90/Die Grünen) verlässt 
wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Beschluss:
1. Der Gemeindevorstand ist aufgefordert, hinsichtlich der in der Anla-
ge zu diesem Antrag aufgeführten Grundstücke (Tabelle: Private Nut-
zung gemeindlicher Grundstücke) nachzuweisen, welche Maßnahmen 
er ergriffen hat, um in Bezug auf diese Grundstücke einen gesetzmäßi-
gen Zustand gemäß § 108 Abs. 2 HGO herzustellen. 
2. Der Gemeindevorstand ist aufgefordert, der Gemeindevertretung ei-
ne entsprechend überarbeitete Vermögensbilanz vorzulegen, in der der 
Wert der in der Anlage zu diesem Antrag aufgeführten Grundstücke 
angegeben und eine mögliche Nutzungsentschädigung aufgeführt ist. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Steffen Greb wird zurück in den Sitzungssaal gebeten und ihm wird das 
Beratungsergebnis mitgeteilt.

10. Befristet verpachtete Grundstücke im Baugebiet „Hainpfad“
Hier: Ausführungsplanung zur Herstellung der Ausgleichsflächen
Drucksache VI/343 7. Ergänzung
Die Gemeindevertreter Özlem Gün (SPD), Harald Schaupp und Tanja 
Launer (GfE) verlassen wegen Befangenheit den Sitzungssaal. Tanja 
Launer übergibt an ihren 1. Stellvertreter Markus Boulanger (GfE) die 
Sitzungsleitung. 
Die CDU-Fraktion stellt einen Antrag um über die Befangenheit des 
Gemeindevertreters Tobias Pippart abstimmen zu lassen.
Beratungsergebnis: 12 Ja-Stimmen (5 B‘90/Die Grünen, 4 SPD, 3 CDU), 
6 Gegenstimmen (GfE), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Anschließend verlässt Tobias Pippart den Sitzungssaal und Dietrich 
Schmid (SPD) stellt einen Änderungsantrag und erläutert diesen.
Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Markus Bou-
langer lässt im Anschluss über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
abstimmen.
Beschluss (Änderungsantrag der SPD-Fraktion):
Die Gemeindevertretung beschließt, eine Entscheidung über die Aus-
führung der Planung von grün3 erst zu treffen, nachdem im Bau-, 
Verkehrs- und Umweltausschuss Vertreter der Unteren Naturschutzbe-
hörde die Frage beantwortet haben, ob eine andere Bepflanzung der 
Ausgleichsfläche mit Rücksicht auf den Klimawandel nicht mindestens 
ökologisch gleichwertig oder sogar besser und wirtschaftlich deutlich 
günstiger ausgeführt werden kann. Der Gemeindevorstand wird daher 
beauftragt, mit der UNB einen entsprechenden Termin zu vereinbaren 
und der UNB zuvor rechtzeitig die Fragestellung bekannt zu geben.
Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen (1 GfE, 4 SPD), 11 Gegenstimmen (4 
GfE, 4 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 2 Stimmenthaltungen (1 GfE, 1 B‘90/
Die Grünen)
Somit ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion abgelehnt.
Beschluss 1:
Entgegen dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2022 
zu Drucksache VI/343 4. Ergänzung soll der Weg auf der Südseite des 
Bachs am Ost- und Westende nicht abgegrenzt werden. Es soll keine 
Zaunanlage gebaut werden.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (5 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 2 SPD, 3 
CDU),  2 Gegenstimmen (GfE, SPD), 1 Stimmenthaltung (SPD)
Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Ausführungspla-
nung unter Berücksichtigung des 1. Teilbeschlusses. Demnach soll 
keine Zaunanlage gebaut werden. Die Kostenberechnung ist entspre-
chend anzupassen. Die Leistungsphasen 6 – 9 sollen auf der Grundlage 
der angepassten Ausführungsplanung bearbeitet werden.
Beratungsergebnis: 12 Ja-Stimmen (4 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 
5 Gegenstimmen (1 GfE, 4 SPD), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Die befangenen Gemeindevertreter betreten wieder den Sitzungssaal 
und werden über die Beratungsergebnisse informiert und Tanja Launer 
übernimmt die Sitzungsleitung.

13. Satzung über die vorübergehende Unterbringung hilfebedürfti-
ger Personen der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/202
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die vorliegende „Sat-
zung über die vorübergehende Unterbringung hilfebedürftiger Perso-
nen der Gemeinde Erzhausen“ vom 07.03.2024.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

15. Überarbeitung der Kostenbeitragssatzung für die Inanspruch-
nahme der Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/218
Die Gemeindevertreterin Renate Battenberg (B‘90/Die Grünen) bean-
tragt eine 5 bis 10-minütige Sitzungsunterberechnung.
Beratungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme (CDU), 0 Stimm-
enthaltungen
Die Sitzung wird von 21:13 Uhr bis 21:21 Uhr unterbrochen.
Anschließend berichtet die Gemeindevertreterin Lotta Ludwig, war-
um die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dem Beschlussvorschlag des 
Haupt- und Finanzausschusses folgen wird. 
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die überarbeitete „Kos-
tenbeitragssatzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten 
der Gemeinde Erzhausen“ in der Fassung vom 22.02.2024 mit der An-
passung der U3 Zukaufstunden auf 7,60 € (Erhöhung um 15%).
Die Option für Erstattung der Gebühren für bestimme Personenkreise 
soll im Arbeitskreis Konsolidierung weiter ausgearbeitet werden.
Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimmen (9 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 
5 Gegenstimmen (5 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
In Folge der Sitzung werden die Anfragen der SPD-Fraktion von Bürger-
meisterin Claudia Lange mündlich beantwortet und wie folgt zusam-
mengefasst (Tagesordnungspunkte 16. bis 20.).

16. Kompensationsmaßnahmen Pappeln am Sportgelände des SVE
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/221

1. Anfrage der SPD-Fraktion: Wurden wegen der fälschlichen Fällung 
einer Pappel Schadensersatzansprüche geltend gemacht? In welcher 
Höhe werden Schadensersatzansprüche verfolgt und ist inzwischen der 
entstandene Schaden ausgegli-chen?
Antwort zu 1.: Nein. Begründung: Die Pappel, die das Baumfällunter-
nehmen irrtümlich gefällt hat, war auch im fortgeschrittenen Lebenszy-
klus (ca. noch 8 Jahre). Ein paar Monate zuvor war ein großer Teil der 
Krone auf das Sportplatzgelände gestürzt. Die Pappel stellte für den 
Sportplatz ein Verkehrssicherungsrisiko dar. Diese Pappel wurde ohne 
Kosten für die Gemeinde sowohl gefällt als auch abtransportiert. Die 
Abwägung der Kosten für den Rechtsstreit, der Prozessrisiken und der 
in den Prozess zu investierenden Zeit fiel gegen einen Schadenersatz-
prozess aus. 
2. Frage der SPD-Fraktion: 2.1: welche Kompensationsmaßnahmen für 
die Fällung der beiden Pappeln wurden veranlasst?
2.2: wer die gemäß Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde vom 16. 
April 2021 vorgeschriebenen vier Stieleichen angepflanzt hat?
Antworten zu 2.1 und 2.2: Diese Fragen konnte bis zur Sitzung nicht 
geklärt werden, die Antworten werden nachgereicht. 
2.3: welche Maßnahmen ergriffen wurden, nachdem festgestellt wer-
den musste, dass die Anpflanzung dieser Kompensationsmaßnahme 
für eine der beiden Pappeln nicht gelungen war.
Antwort zu 2.3: Im April 2024 wird noch ein Baum gepflanzt. Ob wei-
tere Maßnahmen vorzunehmen sind, muss intern und mit der UNB ge-
klärt werden. 
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt zwei weitere Zusatzfragen:
1. Von wem wurde der Plan erstellt, der dazu führte, dass die falsche 
Pappel gefällt wurde?
2. Wird zukünftig immer so mit dem Baumbestand auf der Gemarkung 
Erzhausen umgegangen? 

Antwort:
Zu 1.: Das beauftragte Unternehmen hat den Plan erstellt. 
Zu 2.: Bei der fälschlich gefällten Pappel handelte es sich um einen Ein-
zelfall.
Beratungsergebnis: ohne

17. Kompensationsfläche für den Neubau KITA Hainpfad
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/224
Anfrage der SPD-Fraktion: Wo wurden ökologische Ausgleichsflächen 
zur Kompensation des Neubaus Kita Hainpfad und des beabsichtigten 
Verkaufs, sowie der Bebauung der Flächen der bisherigen Kita ausge-
wiesen?
Antwort: Die Gemeinde hat bisher keine ökologischen Ausgleichsflä-
chen. Der Vorstandsbeschluss sieht vor, dass der Bieter möglichst eine 
Ausgleichsfläche auf der Gemarkung Erzhausen nachweisen soll. 
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren 
Zusatzfragen: Die Gemeinde Erzhausen kennt ihre Gemarkung besser 
als ein Investor. Wäre es daher sinnvoller, dass die Gemeinde die Kom-
pensa-tionsfläche vorgibt.
Antwort: Die Kompensationsfläche muss nicht zwingend auf Grund-
stücken der Gemeinde Erzhausen ausgewiesen werden. Dies kann auf 
einem Grundstück des Bieters oder eines Dritten geschehen, der dies in 
den Erwerbsvorgang einbringt.
Beratungsergebnis: ohne

18. Anfrage zu Drucksache VII/119 Reduzierung Energieverbrauch
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/225
Anfrage der SPD-Fraktion: Es ist zu erklären, warum der Gemeindevor-
stand die Gemeindevertretung nicht entsprechend dem einstimmigen 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2022 ausführlich über 
den Sachstand der gesetzlichen Maßnahme, zu den Diskussionen und 
Ergebnissen im Kreistag und zu zusätzlichen freiwilligen Maßnahmen 
betreffend Reduzierung des Energieverbrauchs in der Gemeindeverwal-
tung unterrichtet hat. 
Antwort: Über die Thematik wurden von Sabine Gärtner (Fachbereichs-
leiterin Fachbereich 3) in einer Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschusses ausführlich berichtet. Daher ist die Verwaltung über 
diese Anfrage überrascht.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren 
Zusatzfragen: In welcher Form wurde berichtet?
Sabine Gärtner berichtete regelmäßig im Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
ausschusses so lange das Gesetz galt.
Beratungsergebnis: ohne

19. Anfrage zu Drucksache VII/118 Beschaffung und Installation von 
Trinkwasserbrunnen
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/226
Anfrage der SPD-Fraktion: Warum wurde der einstimmige Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 03.11.2022 nicht umgesetzt, nach dem drei 
öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen installiert werden sollten; 
der Gemeindevorstand ist weiter aufgefordert, zu erläutern, welche 
Maßnahmen er seither zur Verwirklichung des Beschlusses unternom-
men hat.
Antwort: In dem vorgenannten Beschluss gibt es einen Passus, dass das 
vorhandene Budget eingehalten werden muss. Die Leitungen zu den 
Trinkwasserbrunnen hätten noch verlegt werden müssen. Diese Kosten 
sind nicht förderfähig. Hinzugekommen wären jährliche Wartungs- und 
Pflegekosten. Der Haushalt 2023 und 2024 sah keinerlei Budget für die 
Zusatzkosten vor. Andere förderfähige Maßnahmen hatten im Fachbe-
reich 3 im Jahr 2023 und bis heute Vorrang.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt zwei weitere Zusatzfragen:
Warum wurde in 2024 nicht wieder ein Budget für die Trinkwasser-
brunnen vorgesehen. Ist der Gemeindevorstand in der Lage Kosten zu 
beziffern und nachzufragen ob noch Zuschüsse vorhanden und abruf-
bar sind.
Antwort: Es wurden keine Mittel angemeldet und in den Haushalts-
beratungen wurde von keiner Fraktion der Wunsch nach Trinkwasser-
brunnen als Antrag eingebracht. Die Thematik müsste in der Beratung 
für den Haushalt 2025 wieder aufgegriffen werden.
Beratungsergebnis: ohne

20. Anfrage zu Drucksache VII/114 Beschilderung von Ausgleichsflä-
chen in Erzhausen
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/227
Anfrage der SPD-Fraktion: Im Hinblick auf den einstimmigen Beschluss 
der Gemeindevertretung vom 03.11.2022 wird angefragt, ob die vier 
Informationstafeln aufgestellt wurden und was deren Schicksal seither 
geworden ist (Diebstahl, Entfernung durch Mitarbeiter des Bauhofs, 
etc.). Wenn die Informationstafeln bislang nicht aufgestellt wurden zu 
erklären warum nicht, welche Maßnahmen nach dem Beschluss vom 
November 2022 getroffen wurden, den Beschluss zu verwirklichen und 
was die Verwaltung gehindert hat, den Beschluss umzusetzen.
Antwort: Das Design für die Beschilderung sollte die Verwaltung von 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erhalten. Dies ist bis heute nicht 
erfolgt.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren Zu-
satzfragen: Wurde bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der aktuelle 
Sachstand nachgefragt?
Antwort: Nein.
Beratungsergebnis: ohne

21. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
18.04.2024 um 19:30 Uhr eine Bürgerversammlung im großen Saal des 
Bürgerhauses;
22.04.2024 der Arbeitskreis Konsolidierung um 19:30 Uhr;
25.04.2024 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
29.04.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
13.05.2024 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nicht-öffentlich);
14.05.2024 das Kinder- und Jugendparlament um 16:30 Uhr;
27.05.2024 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
stattfindet.
Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt die 
Vorsitzende gegen 21:51 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Tanja Launer -
(Vorsitzende)

- Alexander Steinmetz -
(Schriftführer)

Auszug aus der Niederschrift über die 25. Sitzung der 
Gemeindevertretung am Montag, 15.04.2024,
20:00 Uhr, im großen Saal des Bürgerhauses,

Rodenseestr. 9.
Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen ge-
gen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß einberu-
fene 25. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähigkeit wird 
mit 22 Mitgliedern festgestellt. Es liegt ein Einwand seitens Reinhard 
Neumann (CDU) gegen die 23. Sitzung der Gemeindevertretung vom 
04.03.2024 vor. Diesem wird stattgegeben. Bei Tagesordnungspunkt 
2, „Gesamtsanierung Bürgerhaus“ (Drucksache VII/219), Beschluss 3 
wird daher der nachfolgende Absatz komplett herausgenommen und 
in den Beratungsteil verschoben:
„Der Tagesordnungspunkt wird somit als Tischvorlage für die kommen-
de Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 11.03.2024 
terminiert. 
Nach dieser Beratung und Erarbeitung eines Beschlussvorschlages 
des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses, soll eine Sondersitzung
(24. Sitzung) der Gemeindevertretung am Mittwoch, 13.03.2024 um 
20:00 Uhr zur endgültigen Beschlussfassung stattfinden.“
Einwendungen gegen die 24. Sitzung werden in der nächsten Sitzung 
der Gemeindevertretung behandelt, da die Frist zur Erhebung eines Ein-
wandes noch nicht abgelaufen ist.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Neubau Kita Hainpfad (VI/288)
Aktuelle Beauftragungen:

· Nachtrag zu den Zimmer- und Holzarbeiten 30.024 Euro, Gesamtauf-
trag damit 974.646 Euro.
· Nachtrag Putz- und Malerarbeiten 2.900 Euro
· Nachtrag Trockenbau 6.800 Euro
· Beauftragung des Sachverständigen für die Abnahme der Brandmel-
deanlage und der Sicherheitsbeleuchtung

Bürgerhausgaststätte Fachplanung, hier Aufstellungsplan der Kü-
chengeräte
Der Gemeindevorstand hat sich für diejenige Variante entschieden, die 
der Pächter im Interesse seines Organisationsablaufs bevorzugt (41.116 
Euro). Die Anschaffung ist für die Gemeinde günstiger, der laufende 
Energieverbrauch aber höher als bei der angebotenen Alternative.

Bürgerhaus neue Lüftungsanlage
Nach dem abgeschlossenen ersten Teilabschnitt der Sanierung des Bür-
gerhauses erhielt die Gemeinde im März eine Rechnung über einen 
Stromverbrauch in 2023, mit einem Betrag, der mehr als achtmal über 
dem Abschlagsbetrag lag. Die Gemeinde ist in Klärung mit dem Pla-
ner und der beauftragten Firma sowie dem Pächter, wie der Verbrauch 
gedrosselt werden kann und führt Maßnahmen zur Überwachung des 
Stromverbrauchs ein.

Neubaugebiet „Die vier Morgen“, Straßenbeleuchtung, Nachträge 
der Tiefbaufirma, Normenkontrollantrag, aktuelle Kontoübersicht
· Der Gemeinde wurde eine Straßenbeleuchtung mit Bewegungssenso-
ren angeboten. Der Gemeindevorstand hat diese nicht beschlossen, da 
die Gefahr besteht, dass die Straßen zu dunkel werden, die Sensoren 
können durch Laub oder parkende Autos verdeckt sein.

· Die angekündigten Nachträge der Tiefbaufirma über 93.600 Euro und 
121.400 Euro für Schüttmaterial beschlossen.
Die Verwaltung hat dem Gemeindevorstand den Schriftsatz zum Nor-
menkontrollantrag und eine aktuelle Kontoübersicht der HLG zur Ver-
fügung gestellt.

Erwerb der gemeindlichen Grundstücke Flur 5 Flurstück 474 (Teil-
grundstück) und 249/2 (DS VI/382)
Der Gemeindevorstand hat die Verwaltung beauftragt, die Beendigung 
der Nutzung der Wegeparzelle durch den Käufer bis 20.4.2024 anzu-
mahnen, da die Übereignung noch nicht erfolgt ist. Für die Vorlage der 
noch fehlenden Unterlagen zur weiteren Durchführung des Erwerbs 
soll sie dem Erwerber eine Frist bis zum 31.5.2024 setzen. Dies ist am 
11.4.2024 erfolgt. Die Gemeindevertretung ist hierüber zu informieren.

Friedhof, Grunderneuerung Parkplatzanlage (VII/73)
Der Parkplatz ist fertiggestellt und kann benutzt werden. Die Pflan-
zungen stehen aktuell noch aus.

Zukünftige Nutzung der Grundstücke Flur 1 Flurstücke 470/4 und 966 
(Am Hainpfad 2)
Der Gemeindevorstand stimmt einer öffentlichen Bekanntmachung 
des Verkaufs der beiden Grundstücke zu, die Kriterien sind: Kaufpreis 
30%, Bau- und Nutzungskonzept 25%, Erhaltung des dortigen Baum-
bestands 10%, Umsetzungszeitraum 5%, Angebot einer Ersatzaus-
gleichsfläche auf Erzhäuser Gemarkung 10%, Referenzen des Käufers 
10%, wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit des Käufers 10%.

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen
Die Gemeinde beabsichtigt, den zweiten Teil der noch unterzubringen-
den anerkannten Flüchtlinge derart zu lösen, dass sie ein Gebäude an-
mietet, welches bisher vom Kreis angemietet wird. Der Gemeindevor-
stand hat dem Abschluss eines entsprechenden Mietvertrages zuge-
stimmt, die Abstimmung zwischen Vermieter, Landkreis und Gemeinde 
läuft aktuell.

Überarbeitung der Hundesteuersatzung
In die Gemeindevertretung verwiesen. Heute TOP 7.

Gebührenordnung Bücherbahnhof
Es gibt keine Gebührenordnung für den Bücherbahnhof, nur den Vor-
standsbeschluss, testweise vier Veranstaltungen durchführen zu lassen, 
die keine Gemeinde-Veranstaltungen sind. Für die beiden Veranstal-
tungen in diesem Jahr wurden gemäß Vorstandsbeschluss 50 Euro plus 
die internen Kosten vereinbart. Im Ergebnis lagen diese über 400 Euro.

Verwaltungsgebühren
Die Verwaltung hat vorgeschlagen, die Verwaltungsgebühr von 60 Eu-
ro für die vorübergehende Schankerlaubnis bei kleineren Veranstaltun-
gen im Ermessen der Verwaltung zu reduzieren. Die Verwaltung ist auf-
gefordert, die Kriterien für die Ermessensausübung zu konkretisieren.

Förderprojekt Partnerstadt Ivanychi
Zwischenzeitlich ist die Förderzusage über 230.000 Euro für das Pro-
jekt „Abfallmanagement“ eingetroffen. Die Fördersumme verteilt sich 
auf drei Jahre. Es geht dabei um die Beschaffung eines Müllfahrzeuges 
sowie geeigneter Mülltonnen und das Aufsetzen eines Prozesses. In 
Deutschland unterstützt der ZAW die Gemeinde.

Rundwanderweg Industriestraße, Kranichsteiner Straße, Arheilger 
Straße
Der Gemeindevorstand hat Mehrkosten in Höhe von 7.561 gebilligt 
(ursprünglich 28.177 Euro). Bei der Herstellung des Weges wurden de-
fekte Kanalringe ausgetauscht, und zur Befestigung des Weges war 
eine stärkere Schottertragschicht erforderlich, was sich erst während 
der Arbeiten herausstellte. Die Vergabe des zweiten Bauabschnitts Kra-
nichsteiner Str. / Arheilger Str. musste daraufhin wegen des begrenzten 
Budgets zurückgestellt werden.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Tobias Pippart berichtet von der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.03.2024.
Von den letzten beiden Sitzungen des Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
ausschusses am 11.03. und 18.03.2024 berichtet dessen Vorsitzender 
Maximilian Wolf.
Der Bericht des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses entfällt.
Tanja Launer informiert, dass zukünftig über die Sitzungen des Arbeits-
kreises Konsolidierung unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht der 
Ausschüsse und sonstiger Gremien“ berichtet wird. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung lässt Tanja Launer über die Verschie-
bung der Tagesordnungspunkte 11., 12. und 14. von Teil B in Teil A 
abstimmen, da diese einstimmig in den Fachausschüssen beschluss-
empfohlen wurden.
Beratungsergebnis: 22 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen
Der Tagesordnungspunkt 5 wird von Teil A in Teil B wegen Befangen-
heit eines Gemeindevertreters verschoben.

 Teil A:

4. Ortsgericht Erzhausen;
hier: Neuwahl eines Ortsgerichtsschöffen
Drucksache VII/210

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, das Ehrenamt des 
Ortsgerichtsschöffen öffentlich im Erzhäuser Anzeiger auszuschreiben. 
Details zu Inhalten und Umfang der Tätigkeit sind zu inkludieren.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Anträge für die nächste Gemeindevertretersitzung am 27.05.2024
-Antrag der GfE-Fraktion-
Drucksache VII/216

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt zur Verbesserung 
der mittelfristigen Ertragssituation der Gemeinde die folgenden The-
men zur Beratung für den Arbeitskreis und den Haupt- und Finanzaus-
schuss vorzubereiten:
a) für das Bürgerhaus die laufenden Kosten / Einnahmen / Nutzungssta-
tistiken zur Verfügung zu stellen
b) Prüfung der Ansiedlung von Unternehmen zur Steigerung der Ge-
werbesteuereinnahmen und notwendige Maßnahmen zur Ansiedlung
c) für die Bücherei/Bücherbahnhof die laufenden Kosten / Einnahmen / 
Nutzungsstatistiken zur Verfügung zu stellen
d) Prüfung der Schließung der Außengruppen „Waldkindergarten“ und 
„Flummis“. Was für Folgen ergeben sich daraus? Welche Kosteneinspa-
rung hat dies auf die Gemeinde?
Der Vorgang soll zur weiteren Beratung im Haupt- und Finanzausschuss 
verbleiben.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Überarbeitung der Hundesteuersatzung vom 01.01.2011 in der 
Fassung vom 01.04.2022
Drucksache VII/220
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 97a HGO der Haus-
haltssatzung und des Haushaltsplans der Gemeinde Erzhausen für 
das Haushaltsjahr 2024
Drucksache VII/222
Die Gemeindevertretung nimmt die aufsichtsbehördliche Genehmi-
gung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024 zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Aufstellung und Vorlage von sämtlichen (Pacht-)Flächen, die im 
Eigentum der Gemeinde Erzhausen stehen
-Antrag der SPD-Fraktion
Drucksache VII/223
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Bebauungsplan „Vier Morgen“
hier: Regelung zu Zisternen auf privaten Grundstücken
Drucksache VI/353 1. Ergänzung
Beschluss:
1. Die Gemeindevertretung beschließt, eine Zisternensatzung erarbei-
ten zu lassen. 
2. Die HLG soll um Stellungnahme dazu gebeten werden.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Pflicht zur Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten 
nach § 8 Abs. 4 des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetztes 
(HAlt-BodSchG);
Bezug: Verfügung der Kommunalaufsicht Darmstadt-Dieburg vom 
22.12.2020 nebst Anlagen
Drucksache VI/377 1. Ergänzung
Die Gemeindevertretung nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Antrag der SPD-Fraktion zu Maßnahmen betreffend der Umset-
zung aus B-Plan Am Hainpfad 2. Änd_Brühlweg, 5. Änderung Am 
Hainpfad
Drucksache VII/212
Beschluss:
1. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert mitzuteilen, welche Maß-
nahmen er inzwischen ergriffen hat, um die nach der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes am Hainpfad – 2. Änderung Brühlweg“ vom 19. März 
2018 vorgesehene extensiv zu pflegende Obstwiese durch Einsaat einer 
schwachwüchsigen Rasenmischung und Anpflanzung hochstämmiger 
Obstbäume im Abstand von 12 bis 15 m in die Tat umzusetzen. (siehe 
B-Plan 5. Änderung Am Hainpfad_Begründung: Seite 24 – Punkt 17)
2. Der Gemeindevorstand wird weiter gebeten, bei der Unteren Na-
turschutzbehörde nachzufragen, ob die Anpflanzung einer extensiv zu 
pflegenden Obstwiese mit hochstämmigen Obstbäumen im Abstand 
von 12 bis 15 m auf dem vorgesehenen Grundstück – gänzlich ver-
einzelt in der Gemarkung gelegen – noch dem Stand der Technik ent-
spricht.
3. Der Gemeindevorstand soll prüfen, ob die beiden Beschlüsse/Vorha-
ben „Umsetzung einer Ausgleichsfläche“ und Umsetzung Jubiläums-
hain auf derselben Fläche kompatibel sind. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

5. Antrag der SPD – Maßnahmen und Vermögensbilanz von privat 
genutzten gemeindlichen Grundstücken
Drucksache VII/213
Der Gemeindevertreter Steffen Greb (Bündnis 90/Die Grünen) verlässt 
wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Beschluss:
1. Der Gemeindevorstand ist aufgefordert, hinsichtlich der in der Anla-
ge zu diesem Antrag aufgeführten Grundstücke (Tabelle: Private Nut-
zung gemeindlicher Grundstücke) nachzuweisen, welche Maßnahmen 
er ergriffen hat, um in Bezug auf diese Grundstücke einen gesetzmäßi-
gen Zustand gemäß § 108 Abs. 2 HGO herzustellen. 
2. Der Gemeindevorstand ist aufgefordert, der Gemeindevertretung ei-
ne entsprechend überarbeitete Vermögensbilanz vorzulegen, in der der 
Wert der in der Anlage zu diesem Antrag aufgeführten Grundstücke 
angegeben und eine mögliche Nutzungsentschädigung aufgeführt ist. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Steffen Greb wird zurück in den Sitzungssaal gebeten und ihm wird das 
Beratungsergebnis mitgeteilt.

10. Befristet verpachtete Grundstücke im Baugebiet „Hainpfad“
Hier: Ausführungsplanung zur Herstellung der Ausgleichsflächen
Drucksache VI/343 7. Ergänzung
Die Gemeindevertreter Özlem Gün (SPD), Harald Schaupp und Tanja 
Launer (GfE) verlassen wegen Befangenheit den Sitzungssaal. Tanja 
Launer übergibt an ihren 1. Stellvertreter Markus Boulanger (GfE) die 
Sitzungsleitung. 
Die CDU-Fraktion stellt einen Antrag um über die Befangenheit des 
Gemeindevertreters Tobias Pippart abstimmen zu lassen.
Beratungsergebnis: 12 Ja-Stimmen (5 B‘90/Die Grünen, 4 SPD, 3 CDU), 
6 Gegenstimmen (GfE), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Anschließend verlässt Tobias Pippart den Sitzungssaal und Dietrich 
Schmid (SPD) stellt einen Änderungsantrag und erläutert diesen.
Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Markus Bou-
langer lässt im Anschluss über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
abstimmen.
Beschluss (Änderungsantrag der SPD-Fraktion):
Die Gemeindevertretung beschließt, eine Entscheidung über die Aus-
führung der Planung von grün3 erst zu treffen, nachdem im Bau-, 
Verkehrs- und Umweltausschuss Vertreter der Unteren Naturschutzbe-
hörde die Frage beantwortet haben, ob eine andere Bepflanzung der 
Ausgleichsfläche mit Rücksicht auf den Klimawandel nicht mindestens 
ökologisch gleichwertig oder sogar besser und wirtschaftlich deutlich 
günstiger ausgeführt werden kann. Der Gemeindevorstand wird daher 
beauftragt, mit der UNB einen entsprechenden Termin zu vereinbaren 
und der UNB zuvor rechtzeitig die Fragestellung bekannt zu geben.
Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen (1 GfE, 4 SPD), 11 Gegenstimmen (4 
GfE, 4 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 2 Stimmenthaltungen (1 GfE, 1 B‘90/
Die Grünen)
Somit ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion abgelehnt.
Beschluss 1:
Entgegen dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2022 
zu Drucksache VI/343 4. Ergänzung soll der Weg auf der Südseite des 
Bachs am Ost- und Westende nicht abgegrenzt werden. Es soll keine 
Zaunanlage gebaut werden.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (5 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 2 SPD, 3 
CDU),  2 Gegenstimmen (GfE, SPD), 1 Stimmenthaltung (SPD)
Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Ausführungspla-
nung unter Berücksichtigung des 1. Teilbeschlusses. Demnach soll 
keine Zaunanlage gebaut werden. Die Kostenberechnung ist entspre-
chend anzupassen. Die Leistungsphasen 6 – 9 sollen auf der Grundlage 
der angepassten Ausführungsplanung bearbeitet werden.
Beratungsergebnis: 12 Ja-Stimmen (4 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 
5 Gegenstimmen (1 GfE, 4 SPD), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Die befangenen Gemeindevertreter betreten wieder den Sitzungssaal 
und werden über die Beratungsergebnisse informiert und Tanja Launer 
übernimmt die Sitzungsleitung.

13. Satzung über die vorübergehende Unterbringung hilfebedürfti-
ger Personen der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/202
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die vorliegende „Sat-
zung über die vorübergehende Unterbringung hilfebedürftiger Perso-
nen der Gemeinde Erzhausen“ vom 07.03.2024.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

15. Überarbeitung der Kostenbeitragssatzung für die Inanspruch-
nahme der Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/218
Die Gemeindevertreterin Renate Battenberg (B‘90/Die Grünen) bean-
tragt eine 5 bis 10-minütige Sitzungsunterberechnung.
Beratungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme (CDU), 0 Stimm-
enthaltungen
Die Sitzung wird von 21:13 Uhr bis 21:21 Uhr unterbrochen.
Anschließend berichtet die Gemeindevertreterin Lotta Ludwig, war-
um die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dem Beschlussvorschlag des 
Haupt- und Finanzausschusses folgen wird. 
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die überarbeitete „Kos-
tenbeitragssatzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten 
der Gemeinde Erzhausen“ in der Fassung vom 22.02.2024 mit der An-
passung der U3 Zukaufstunden auf 7,60 € (Erhöhung um 15%).
Die Option für Erstattung der Gebühren für bestimme Personenkreise 
soll im Arbeitskreis Konsolidierung weiter ausgearbeitet werden.
Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimmen (9 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 
5 Gegenstimmen (5 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
In Folge der Sitzung werden die Anfragen der SPD-Fraktion von Bürger-
meisterin Claudia Lange mündlich beantwortet und wie folgt zusam-
mengefasst (Tagesordnungspunkte 16. bis 20.).

16. Kompensationsmaßnahmen Pappeln am Sportgelände des SVE
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/221

1. Anfrage der SPD-Fraktion: Wurden wegen der fälschlichen Fällung 
einer Pappel Schadensersatzansprüche geltend gemacht? In welcher 
Höhe werden Schadensersatzansprüche verfolgt und ist inzwischen der 
entstandene Schaden ausgegli-chen?
Antwort zu 1.: Nein. Begründung: Die Pappel, die das Baumfällunter-
nehmen irrtümlich gefällt hat, war auch im fortgeschrittenen Lebenszy-
klus (ca. noch 8 Jahre). Ein paar Monate zuvor war ein großer Teil der 
Krone auf das Sportplatzgelände gestürzt. Die Pappel stellte für den 
Sportplatz ein Verkehrssicherungsrisiko dar. Diese Pappel wurde ohne 
Kosten für die Gemeinde sowohl gefällt als auch abtransportiert. Die 
Abwägung der Kosten für den Rechtsstreit, der Prozessrisiken und der 
in den Prozess zu investierenden Zeit fiel gegen einen Schadenersatz-
prozess aus. 
2. Frage der SPD-Fraktion: 2.1: welche Kompensationsmaßnahmen für 
die Fällung der beiden Pappeln wurden veranlasst?
2.2: wer die gemäß Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde vom 16. 
April 2021 vorgeschriebenen vier Stieleichen angepflanzt hat?
Antworten zu 2.1 und 2.2: Diese Fragen konnte bis zur Sitzung nicht 
geklärt werden, die Antworten werden nachgereicht. 
2.3: welche Maßnahmen ergriffen wurden, nachdem festgestellt wer-
den musste, dass die Anpflanzung dieser Kompensationsmaßnahme 
für eine der beiden Pappeln nicht gelungen war.
Antwort zu 2.3: Im April 2024 wird noch ein Baum gepflanzt. Ob wei-
tere Maßnahmen vorzunehmen sind, muss intern und mit der UNB ge-
klärt werden. 
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt zwei weitere Zusatzfragen:
1. Von wem wurde der Plan erstellt, der dazu führte, dass die falsche 
Pappel gefällt wurde?
2. Wird zukünftig immer so mit dem Baumbestand auf der Gemarkung 
Erzhausen umgegangen? 

Antwort:
Zu 1.: Das beauftragte Unternehmen hat den Plan erstellt. 
Zu 2.: Bei der fälschlich gefällten Pappel handelte es sich um einen Ein-
zelfall.
Beratungsergebnis: ohne

17. Kompensationsfläche für den Neubau KITA Hainpfad
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/224
Anfrage der SPD-Fraktion: Wo wurden ökologische Ausgleichsflächen 
zur Kompensation des Neubaus Kita Hainpfad und des beabsichtigten 
Verkaufs, sowie der Bebauung der Flächen der bisherigen Kita ausge-
wiesen?
Antwort: Die Gemeinde hat bisher keine ökologischen Ausgleichsflä-
chen. Der Vorstandsbeschluss sieht vor, dass der Bieter möglichst eine 
Ausgleichsfläche auf der Gemarkung Erzhausen nachweisen soll. 
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren 
Zusatzfragen: Die Gemeinde Erzhausen kennt ihre Gemarkung besser 
als ein Investor. Wäre es daher sinnvoller, dass die Gemeinde die Kom-
pensa-tionsfläche vorgibt.
Antwort: Die Kompensationsfläche muss nicht zwingend auf Grund-
stücken der Gemeinde Erzhausen ausgewiesen werden. Dies kann auf 
einem Grundstück des Bieters oder eines Dritten geschehen, der dies in 
den Erwerbsvorgang einbringt.
Beratungsergebnis: ohne

18. Anfrage zu Drucksache VII/119 Reduzierung Energieverbrauch
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/225
Anfrage der SPD-Fraktion: Es ist zu erklären, warum der Gemeindevor-
stand die Gemeindevertretung nicht entsprechend dem einstimmigen 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2022 ausführlich über 
den Sachstand der gesetzlichen Maßnahme, zu den Diskussionen und 
Ergebnissen im Kreistag und zu zusätzlichen freiwilligen Maßnahmen 
betreffend Reduzierung des Energieverbrauchs in der Gemeindeverwal-
tung unterrichtet hat. 
Antwort: Über die Thematik wurden von Sabine Gärtner (Fachbereichs-
leiterin Fachbereich 3) in einer Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschusses ausführlich berichtet. Daher ist die Verwaltung über 
diese Anfrage überrascht.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren 
Zusatzfragen: In welcher Form wurde berichtet?
Sabine Gärtner berichtete regelmäßig im Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
ausschusses so lange das Gesetz galt.
Beratungsergebnis: ohne

19. Anfrage zu Drucksache VII/118 Beschaffung und Installation von 
Trinkwasserbrunnen
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/226
Anfrage der SPD-Fraktion: Warum wurde der einstimmige Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 03.11.2022 nicht umgesetzt, nach dem drei 
öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen installiert werden sollten; 
der Gemeindevorstand ist weiter aufgefordert, zu erläutern, welche 
Maßnahmen er seither zur Verwirklichung des Beschlusses unternom-
men hat.
Antwort: In dem vorgenannten Beschluss gibt es einen Passus, dass das 
vorhandene Budget eingehalten werden muss. Die Leitungen zu den 
Trinkwasserbrunnen hätten noch verlegt werden müssen. Diese Kosten 
sind nicht förderfähig. Hinzugekommen wären jährliche Wartungs- und 
Pflegekosten. Der Haushalt 2023 und 2024 sah keinerlei Budget für die 
Zusatzkosten vor. Andere förderfähige Maßnahmen hatten im Fachbe-
reich 3 im Jahr 2023 und bis heute Vorrang.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt zwei weitere Zusatzfragen:
Warum wurde in 2024 nicht wieder ein Budget für die Trinkwasser-
brunnen vorgesehen. Ist der Gemeindevorstand in der Lage Kosten zu 
beziffern und nachzufragen ob noch Zuschüsse vorhanden und abruf-
bar sind.
Antwort: Es wurden keine Mittel angemeldet und in den Haushalts-
beratungen wurde von keiner Fraktion der Wunsch nach Trinkwasser-
brunnen als Antrag eingebracht. Die Thematik müsste in der Beratung 
für den Haushalt 2025 wieder aufgegriffen werden.
Beratungsergebnis: ohne

20. Anfrage zu Drucksache VII/114 Beschilderung von Ausgleichsflä-
chen in Erzhausen
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/227
Anfrage der SPD-Fraktion: Im Hinblick auf den einstimmigen Beschluss 
der Gemeindevertretung vom 03.11.2022 wird angefragt, ob die vier 
Informationstafeln aufgestellt wurden und was deren Schicksal seither 
geworden ist (Diebstahl, Entfernung durch Mitarbeiter des Bauhofs, 
etc.). Wenn die Informationstafeln bislang nicht aufgestellt wurden zu 
erklären warum nicht, welche Maßnahmen nach dem Beschluss vom 
November 2022 getroffen wurden, den Beschluss zu verwirklichen und 
was die Verwaltung gehindert hat, den Beschluss umzusetzen.
Antwort: Das Design für die Beschilderung sollte die Verwaltung von 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erhalten. Dies ist bis heute nicht 
erfolgt.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren Zu-
satzfragen: Wurde bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der aktuelle 
Sachstand nachgefragt?
Antwort: Nein.
Beratungsergebnis: ohne

21. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
18.04.2024 um 19:30 Uhr eine Bürgerversammlung im großen Saal des 
Bürgerhauses;
22.04.2024 der Arbeitskreis Konsolidierung um 19:30 Uhr;
25.04.2024 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
29.04.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
13.05.2024 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nicht-öffentlich);
14.05.2024 das Kinder- und Jugendparlament um 16:30 Uhr;
27.05.2024 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
stattfindet.
Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt die 
Vorsitzende gegen 21:51 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Tanja Launer -
(Vorsitzende)

- Alexander Steinmetz -
(Schriftführer)
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Auszug aus der Niederschrift über die 25. Sitzung der 
Gemeindevertretung am Montag, 15.04.2024,
20:00 Uhr, im großen Saal des Bürgerhauses,

Rodenseestr. 9.
Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen ge-
gen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß einberu-
fene 25. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähigkeit wird 
mit 22 Mitgliedern festgestellt. Es liegt ein Einwand seitens Reinhard 
Neumann (CDU) gegen die 23. Sitzung der Gemeindevertretung vom 
04.03.2024 vor. Diesem wird stattgegeben. Bei Tagesordnungspunkt 
2, „Gesamtsanierung Bürgerhaus“ (Drucksache VII/219), Beschluss 3 
wird daher der nachfolgende Absatz komplett herausgenommen und 
in den Beratungsteil verschoben:
„Der Tagesordnungspunkt wird somit als Tischvorlage für die kommen-
de Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 11.03.2024 
terminiert. 
Nach dieser Beratung und Erarbeitung eines Beschlussvorschlages 
des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses, soll eine Sondersitzung
(24. Sitzung) der Gemeindevertretung am Mittwoch, 13.03.2024 um 
20:00 Uhr zur endgültigen Beschlussfassung stattfinden.“
Einwendungen gegen die 24. Sitzung werden in der nächsten Sitzung 
der Gemeindevertretung behandelt, da die Frist zur Erhebung eines Ein-
wandes noch nicht abgelaufen ist.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Neubau Kita Hainpfad (VI/288)
Aktuelle Beauftragungen:

· Nachtrag zu den Zimmer- und Holzarbeiten 30.024 Euro, Gesamtauf-
trag damit 974.646 Euro.
· Nachtrag Putz- und Malerarbeiten 2.900 Euro
· Nachtrag Trockenbau 6.800 Euro
· Beauftragung des Sachverständigen für die Abnahme der Brandmel-
deanlage und der Sicherheitsbeleuchtung

Bürgerhausgaststätte Fachplanung, hier Aufstellungsplan der Kü-
chengeräte
Der Gemeindevorstand hat sich für diejenige Variante entschieden, die 
der Pächter im Interesse seines Organisationsablaufs bevorzugt (41.116 
Euro). Die Anschaffung ist für die Gemeinde günstiger, der laufende 
Energieverbrauch aber höher als bei der angebotenen Alternative.

Bürgerhaus neue Lüftungsanlage
Nach dem abgeschlossenen ersten Teilabschnitt der Sanierung des Bür-
gerhauses erhielt die Gemeinde im März eine Rechnung über einen 
Stromverbrauch in 2023, mit einem Betrag, der mehr als achtmal über 
dem Abschlagsbetrag lag. Die Gemeinde ist in Klärung mit dem Pla-
ner und der beauftragten Firma sowie dem Pächter, wie der Verbrauch 
gedrosselt werden kann und führt Maßnahmen zur Überwachung des 
Stromverbrauchs ein.

Neubaugebiet „Die vier Morgen“, Straßenbeleuchtung, Nachträge 
der Tiefbaufirma, Normenkontrollantrag, aktuelle Kontoübersicht
· Der Gemeinde wurde eine Straßenbeleuchtung mit Bewegungssenso-
ren angeboten. Der Gemeindevorstand hat diese nicht beschlossen, da 
die Gefahr besteht, dass die Straßen zu dunkel werden, die Sensoren 
können durch Laub oder parkende Autos verdeckt sein.

· Die angekündigten Nachträge der Tiefbaufirma über 93.600 Euro und 
121.400 Euro für Schüttmaterial beschlossen.
Die Verwaltung hat dem Gemeindevorstand den Schriftsatz zum Nor-
menkontrollantrag und eine aktuelle Kontoübersicht der HLG zur Ver-
fügung gestellt.

Erwerb der gemeindlichen Grundstücke Flur 5 Flurstück 474 (Teil-
grundstück) und 249/2 (DS VI/382)
Der Gemeindevorstand hat die Verwaltung beauftragt, die Beendigung 
der Nutzung der Wegeparzelle durch den Käufer bis 20.4.2024 anzu-
mahnen, da die Übereignung noch nicht erfolgt ist. Für die Vorlage der 
noch fehlenden Unterlagen zur weiteren Durchführung des Erwerbs 
soll sie dem Erwerber eine Frist bis zum 31.5.2024 setzen. Dies ist am 
11.4.2024 erfolgt. Die Gemeindevertretung ist hierüber zu informieren.

Friedhof, Grunderneuerung Parkplatzanlage (VII/73)
Der Parkplatz ist fertiggestellt und kann benutzt werden. Die Pflan-
zungen stehen aktuell noch aus.

Zukünftige Nutzung der Grundstücke Flur 1 Flurstücke 470/4 und 966 
(Am Hainpfad 2)
Der Gemeindevorstand stimmt einer öffentlichen Bekanntmachung 
des Verkaufs der beiden Grundstücke zu, die Kriterien sind: Kaufpreis 
30%, Bau- und Nutzungskonzept 25%, Erhaltung des dortigen Baum-
bestands 10%, Umsetzungszeitraum 5%, Angebot einer Ersatzaus-
gleichsfläche auf Erzhäuser Gemarkung 10%, Referenzen des Käufers 
10%, wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit des Käufers 10%.

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen
Die Gemeinde beabsichtigt, den zweiten Teil der noch unterzubringen-
den anerkannten Flüchtlinge derart zu lösen, dass sie ein Gebäude an-
mietet, welches bisher vom Kreis angemietet wird. Der Gemeindevor-
stand hat dem Abschluss eines entsprechenden Mietvertrages zuge-
stimmt, die Abstimmung zwischen Vermieter, Landkreis und Gemeinde 
läuft aktuell.

Überarbeitung der Hundesteuersatzung
In die Gemeindevertretung verwiesen. Heute TOP 7.

Gebührenordnung Bücherbahnhof
Es gibt keine Gebührenordnung für den Bücherbahnhof, nur den Vor-
standsbeschluss, testweise vier Veranstaltungen durchführen zu lassen, 
die keine Gemeinde-Veranstaltungen sind. Für die beiden Veranstal-
tungen in diesem Jahr wurden gemäß Vorstandsbeschluss 50 Euro plus 
die internen Kosten vereinbart. Im Ergebnis lagen diese über 400 Euro.

Verwaltungsgebühren
Die Verwaltung hat vorgeschlagen, die Verwaltungsgebühr von 60 Eu-
ro für die vorübergehende Schankerlaubnis bei kleineren Veranstaltun-
gen im Ermessen der Verwaltung zu reduzieren. Die Verwaltung ist auf-
gefordert, die Kriterien für die Ermessensausübung zu konkretisieren.

Förderprojekt Partnerstadt Ivanychi
Zwischenzeitlich ist die Förderzusage über 230.000 Euro für das Pro-
jekt „Abfallmanagement“ eingetroffen. Die Fördersumme verteilt sich 
auf drei Jahre. Es geht dabei um die Beschaffung eines Müllfahrzeuges 
sowie geeigneter Mülltonnen und das Aufsetzen eines Prozesses. In 
Deutschland unterstützt der ZAW die Gemeinde.

Rundwanderweg Industriestraße, Kranichsteiner Straße, Arheilger 
Straße
Der Gemeindevorstand hat Mehrkosten in Höhe von 7.561 gebilligt 
(ursprünglich 28.177 Euro). Bei der Herstellung des Weges wurden de-
fekte Kanalringe ausgetauscht, und zur Befestigung des Weges war 
eine stärkere Schottertragschicht erforderlich, was sich erst während 
der Arbeiten herausstellte. Die Vergabe des zweiten Bauabschnitts Kra-
nichsteiner Str. / Arheilger Str. musste daraufhin wegen des begrenzten 
Budgets zurückgestellt werden.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Tobias Pippart berichtet von der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.03.2024.
Von den letzten beiden Sitzungen des Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
ausschusses am 11.03. und 18.03.2024 berichtet dessen Vorsitzender 
Maximilian Wolf.
Der Bericht des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses entfällt.
Tanja Launer informiert, dass zukünftig über die Sitzungen des Arbeits-
kreises Konsolidierung unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht der 
Ausschüsse und sonstiger Gremien“ berichtet wird. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung lässt Tanja Launer über die Verschie-
bung der Tagesordnungspunkte 11., 12. und 14. von Teil B in Teil A 
abstimmen, da diese einstimmig in den Fachausschüssen beschluss-
empfohlen wurden.
Beratungsergebnis: 22 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen
Der Tagesordnungspunkt 5 wird von Teil A in Teil B wegen Befangen-
heit eines Gemeindevertreters verschoben.

 Teil A:

4. Ortsgericht Erzhausen;
hier: Neuwahl eines Ortsgerichtsschöffen
Drucksache VII/210

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, das Ehrenamt des 
Ortsgerichtsschöffen öffentlich im Erzhäuser Anzeiger auszuschreiben. 
Details zu Inhalten und Umfang der Tätigkeit sind zu inkludieren.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Anträge für die nächste Gemeindevertretersitzung am 27.05.2024
-Antrag der GfE-Fraktion-
Drucksache VII/216

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt zur Verbesserung 
der mittelfristigen Ertragssituation der Gemeinde die folgenden The-
men zur Beratung für den Arbeitskreis und den Haupt- und Finanzaus-
schuss vorzubereiten:
a) für das Bürgerhaus die laufenden Kosten / Einnahmen / Nutzungssta-
tistiken zur Verfügung zu stellen
b) Prüfung der Ansiedlung von Unternehmen zur Steigerung der Ge-
werbesteuereinnahmen und notwendige Maßnahmen zur Ansiedlung
c) für die Bücherei/Bücherbahnhof die laufenden Kosten / Einnahmen / 
Nutzungsstatistiken zur Verfügung zu stellen
d) Prüfung der Schließung der Außengruppen „Waldkindergarten“ und 
„Flummis“. Was für Folgen ergeben sich daraus? Welche Kosteneinspa-
rung hat dies auf die Gemeinde?
Der Vorgang soll zur weiteren Beratung im Haupt- und Finanzausschuss 
verbleiben.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Überarbeitung der Hundesteuersatzung vom 01.01.2011 in der 
Fassung vom 01.04.2022
Drucksache VII/220
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 97a HGO der Haus-
haltssatzung und des Haushaltsplans der Gemeinde Erzhausen für 
das Haushaltsjahr 2024
Drucksache VII/222
Die Gemeindevertretung nimmt die aufsichtsbehördliche Genehmi-
gung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024 zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Aufstellung und Vorlage von sämtlichen (Pacht-)Flächen, die im 
Eigentum der Gemeinde Erzhausen stehen
-Antrag der SPD-Fraktion
Drucksache VII/223
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Bebauungsplan „Vier Morgen“
hier: Regelung zu Zisternen auf privaten Grundstücken
Drucksache VI/353 1. Ergänzung
Beschluss:
1. Die Gemeindevertretung beschließt, eine Zisternensatzung erarbei-
ten zu lassen. 
2. Die HLG soll um Stellungnahme dazu gebeten werden.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Pflicht zur Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten 
nach § 8 Abs. 4 des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetztes 
(HAlt-BodSchG);
Bezug: Verfügung der Kommunalaufsicht Darmstadt-Dieburg vom 
22.12.2020 nebst Anlagen
Drucksache VI/377 1. Ergänzung
Die Gemeindevertretung nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Antrag der SPD-Fraktion zu Maßnahmen betreffend der Umset-
zung aus B-Plan Am Hainpfad 2. Änd_Brühlweg, 5. Änderung Am 
Hainpfad
Drucksache VII/212
Beschluss:
1. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert mitzuteilen, welche Maß-
nahmen er inzwischen ergriffen hat, um die nach der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes am Hainpfad – 2. Änderung Brühlweg“ vom 19. März 
2018 vorgesehene extensiv zu pflegende Obstwiese durch Einsaat einer 
schwachwüchsigen Rasenmischung und Anpflanzung hochstämmiger 
Obstbäume im Abstand von 12 bis 15 m in die Tat umzusetzen. (siehe 
B-Plan 5. Änderung Am Hainpfad_Begründung: Seite 24 – Punkt 17)
2. Der Gemeindevorstand wird weiter gebeten, bei der Unteren Na-
turschutzbehörde nachzufragen, ob die Anpflanzung einer extensiv zu 
pflegenden Obstwiese mit hochstämmigen Obstbäumen im Abstand 
von 12 bis 15 m auf dem vorgesehenen Grundstück – gänzlich ver-
einzelt in der Gemarkung gelegen – noch dem Stand der Technik ent-
spricht.
3. Der Gemeindevorstand soll prüfen, ob die beiden Beschlüsse/Vorha-
ben „Umsetzung einer Ausgleichsfläche“ und Umsetzung Jubiläums-
hain auf derselben Fläche kompatibel sind. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

5. Antrag der SPD – Maßnahmen und Vermögensbilanz von privat 
genutzten gemeindlichen Grundstücken
Drucksache VII/213
Der Gemeindevertreter Steffen Greb (Bündnis 90/Die Grünen) verlässt 
wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Beschluss:
1. Der Gemeindevorstand ist aufgefordert, hinsichtlich der in der Anla-
ge zu diesem Antrag aufgeführten Grundstücke (Tabelle: Private Nut-
zung gemeindlicher Grundstücke) nachzuweisen, welche Maßnahmen 
er ergriffen hat, um in Bezug auf diese Grundstücke einen gesetzmäßi-
gen Zustand gemäß § 108 Abs. 2 HGO herzustellen. 
2. Der Gemeindevorstand ist aufgefordert, der Gemeindevertretung ei-
ne entsprechend überarbeitete Vermögensbilanz vorzulegen, in der der 
Wert der in der Anlage zu diesem Antrag aufgeführten Grundstücke 
angegeben und eine mögliche Nutzungsentschädigung aufgeführt ist. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Steffen Greb wird zurück in den Sitzungssaal gebeten und ihm wird das 
Beratungsergebnis mitgeteilt.

10. Befristet verpachtete Grundstücke im Baugebiet „Hainpfad“
Hier: Ausführungsplanung zur Herstellung der Ausgleichsflächen
Drucksache VI/343 7. Ergänzung
Die Gemeindevertreter Özlem Gün (SPD), Harald Schaupp und Tanja 
Launer (GfE) verlassen wegen Befangenheit den Sitzungssaal. Tanja 
Launer übergibt an ihren 1. Stellvertreter Markus Boulanger (GfE) die 
Sitzungsleitung. 
Die CDU-Fraktion stellt einen Antrag um über die Befangenheit des 
Gemeindevertreters Tobias Pippart abstimmen zu lassen.
Beratungsergebnis: 12 Ja-Stimmen (5 B‘90/Die Grünen, 4 SPD, 3 CDU), 
6 Gegenstimmen (GfE), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Anschließend verlässt Tobias Pippart den Sitzungssaal und Dietrich 
Schmid (SPD) stellt einen Änderungsantrag und erläutert diesen.
Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Markus Bou-
langer lässt im Anschluss über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
abstimmen.
Beschluss (Änderungsantrag der SPD-Fraktion):
Die Gemeindevertretung beschließt, eine Entscheidung über die Aus-
führung der Planung von grün3 erst zu treffen, nachdem im Bau-, 
Verkehrs- und Umweltausschuss Vertreter der Unteren Naturschutzbe-
hörde die Frage beantwortet haben, ob eine andere Bepflanzung der 
Ausgleichsfläche mit Rücksicht auf den Klimawandel nicht mindestens 
ökologisch gleichwertig oder sogar besser und wirtschaftlich deutlich 
günstiger ausgeführt werden kann. Der Gemeindevorstand wird daher 
beauftragt, mit der UNB einen entsprechenden Termin zu vereinbaren 
und der UNB zuvor rechtzeitig die Fragestellung bekannt zu geben.
Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen (1 GfE, 4 SPD), 11 Gegenstimmen (4 
GfE, 4 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 2 Stimmenthaltungen (1 GfE, 1 B‘90/
Die Grünen)
Somit ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion abgelehnt.
Beschluss 1:
Entgegen dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2022 
zu Drucksache VI/343 4. Ergänzung soll der Weg auf der Südseite des 
Bachs am Ost- und Westende nicht abgegrenzt werden. Es soll keine 
Zaunanlage gebaut werden.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (5 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 2 SPD, 3 
CDU),  2 Gegenstimmen (GfE, SPD), 1 Stimmenthaltung (SPD)
Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Ausführungspla-
nung unter Berücksichtigung des 1. Teilbeschlusses. Demnach soll 
keine Zaunanlage gebaut werden. Die Kostenberechnung ist entspre-
chend anzupassen. Die Leistungsphasen 6 – 9 sollen auf der Grundlage 
der angepassten Ausführungsplanung bearbeitet werden.
Beratungsergebnis: 12 Ja-Stimmen (4 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 
5 Gegenstimmen (1 GfE, 4 SPD), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Die befangenen Gemeindevertreter betreten wieder den Sitzungssaal 
und werden über die Beratungsergebnisse informiert und Tanja Launer 
übernimmt die Sitzungsleitung.

13. Satzung über die vorübergehende Unterbringung hilfebedürfti-
ger Personen der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/202
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die vorliegende „Sat-
zung über die vorübergehende Unterbringung hilfebedürftiger Perso-
nen der Gemeinde Erzhausen“ vom 07.03.2024.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

15. Überarbeitung der Kostenbeitragssatzung für die Inanspruch-
nahme der Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/218
Die Gemeindevertreterin Renate Battenberg (B‘90/Die Grünen) bean-
tragt eine 5 bis 10-minütige Sitzungsunterberechnung.
Beratungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme (CDU), 0 Stimm-
enthaltungen
Die Sitzung wird von 21:13 Uhr bis 21:21 Uhr unterbrochen.
Anschließend berichtet die Gemeindevertreterin Lotta Ludwig, war-
um die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dem Beschlussvorschlag des 
Haupt- und Finanzausschusses folgen wird. 
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die überarbeitete „Kos-
tenbeitragssatzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten 
der Gemeinde Erzhausen“ in der Fassung vom 22.02.2024 mit der An-
passung der U3 Zukaufstunden auf 7,60 € (Erhöhung um 15%).
Die Option für Erstattung der Gebühren für bestimme Personenkreise 
soll im Arbeitskreis Konsolidierung weiter ausgearbeitet werden.
Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimmen (9 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 
5 Gegenstimmen (5 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
In Folge der Sitzung werden die Anfragen der SPD-Fraktion von Bürger-
meisterin Claudia Lange mündlich beantwortet und wie folgt zusam-
mengefasst (Tagesordnungspunkte 16. bis 20.).

16. Kompensationsmaßnahmen Pappeln am Sportgelände des SVE
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/221

1. Anfrage der SPD-Fraktion: Wurden wegen der fälschlichen Fällung 
einer Pappel Schadensersatzansprüche geltend gemacht? In welcher 
Höhe werden Schadensersatzansprüche verfolgt und ist inzwischen der 
entstandene Schaden ausgegli-chen?
Antwort zu 1.: Nein. Begründung: Die Pappel, die das Baumfällunter-
nehmen irrtümlich gefällt hat, war auch im fortgeschrittenen Lebenszy-
klus (ca. noch 8 Jahre). Ein paar Monate zuvor war ein großer Teil der 
Krone auf das Sportplatzgelände gestürzt. Die Pappel stellte für den 
Sportplatz ein Verkehrssicherungsrisiko dar. Diese Pappel wurde ohne 
Kosten für die Gemeinde sowohl gefällt als auch abtransportiert. Die 
Abwägung der Kosten für den Rechtsstreit, der Prozessrisiken und der 
in den Prozess zu investierenden Zeit fiel gegen einen Schadenersatz-
prozess aus. 
2. Frage der SPD-Fraktion: 2.1: welche Kompensationsmaßnahmen für 
die Fällung der beiden Pappeln wurden veranlasst?
2.2: wer die gemäß Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde vom 16. 
April 2021 vorgeschriebenen vier Stieleichen angepflanzt hat?
Antworten zu 2.1 und 2.2: Diese Fragen konnte bis zur Sitzung nicht 
geklärt werden, die Antworten werden nachgereicht. 
2.3: welche Maßnahmen ergriffen wurden, nachdem festgestellt wer-
den musste, dass die Anpflanzung dieser Kompensationsmaßnahme 
für eine der beiden Pappeln nicht gelungen war.
Antwort zu 2.3: Im April 2024 wird noch ein Baum gepflanzt. Ob wei-
tere Maßnahmen vorzunehmen sind, muss intern und mit der UNB ge-
klärt werden. 
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt zwei weitere Zusatzfragen:
1. Von wem wurde der Plan erstellt, der dazu führte, dass die falsche 
Pappel gefällt wurde?
2. Wird zukünftig immer so mit dem Baumbestand auf der Gemarkung 
Erzhausen umgegangen? 

Antwort:
Zu 1.: Das beauftragte Unternehmen hat den Plan erstellt. 
Zu 2.: Bei der fälschlich gefällten Pappel handelte es sich um einen Ein-
zelfall.
Beratungsergebnis: ohne

17. Kompensationsfläche für den Neubau KITA Hainpfad
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/224
Anfrage der SPD-Fraktion: Wo wurden ökologische Ausgleichsflächen 
zur Kompensation des Neubaus Kita Hainpfad und des beabsichtigten 
Verkaufs, sowie der Bebauung der Flächen der bisherigen Kita ausge-
wiesen?
Antwort: Die Gemeinde hat bisher keine ökologischen Ausgleichsflä-
chen. Der Vorstandsbeschluss sieht vor, dass der Bieter möglichst eine 
Ausgleichsfläche auf der Gemarkung Erzhausen nachweisen soll. 
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren 
Zusatzfragen: Die Gemeinde Erzhausen kennt ihre Gemarkung besser 
als ein Investor. Wäre es daher sinnvoller, dass die Gemeinde die Kom-
pensa-tionsfläche vorgibt.
Antwort: Die Kompensationsfläche muss nicht zwingend auf Grund-
stücken der Gemeinde Erzhausen ausgewiesen werden. Dies kann auf 
einem Grundstück des Bieters oder eines Dritten geschehen, der dies in 
den Erwerbsvorgang einbringt.
Beratungsergebnis: ohne

18. Anfrage zu Drucksache VII/119 Reduzierung Energieverbrauch
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/225
Anfrage der SPD-Fraktion: Es ist zu erklären, warum der Gemeindevor-
stand die Gemeindevertretung nicht entsprechend dem einstimmigen 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2022 ausführlich über 
den Sachstand der gesetzlichen Maßnahme, zu den Diskussionen und 
Ergebnissen im Kreistag und zu zusätzlichen freiwilligen Maßnahmen 
betreffend Reduzierung des Energieverbrauchs in der Gemeindeverwal-
tung unterrichtet hat. 
Antwort: Über die Thematik wurden von Sabine Gärtner (Fachbereichs-
leiterin Fachbereich 3) in einer Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschusses ausführlich berichtet. Daher ist die Verwaltung über 
diese Anfrage überrascht.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren 
Zusatzfragen: In welcher Form wurde berichtet?
Sabine Gärtner berichtete regelmäßig im Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
ausschusses so lange das Gesetz galt.
Beratungsergebnis: ohne

19. Anfrage zu Drucksache VII/118 Beschaffung und Installation von 
Trinkwasserbrunnen
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/226
Anfrage der SPD-Fraktion: Warum wurde der einstimmige Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 03.11.2022 nicht umgesetzt, nach dem drei 
öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen installiert werden sollten; 
der Gemeindevorstand ist weiter aufgefordert, zu erläutern, welche 
Maßnahmen er seither zur Verwirklichung des Beschlusses unternom-
men hat.
Antwort: In dem vorgenannten Beschluss gibt es einen Passus, dass das 
vorhandene Budget eingehalten werden muss. Die Leitungen zu den 
Trinkwasserbrunnen hätten noch verlegt werden müssen. Diese Kosten 
sind nicht förderfähig. Hinzugekommen wären jährliche Wartungs- und 
Pflegekosten. Der Haushalt 2023 und 2024 sah keinerlei Budget für die 
Zusatzkosten vor. Andere förderfähige Maßnahmen hatten im Fachbe-
reich 3 im Jahr 2023 und bis heute Vorrang.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt zwei weitere Zusatzfragen:
Warum wurde in 2024 nicht wieder ein Budget für die Trinkwasser-
brunnen vorgesehen. Ist der Gemeindevorstand in der Lage Kosten zu 
beziffern und nachzufragen ob noch Zuschüsse vorhanden und abruf-
bar sind.
Antwort: Es wurden keine Mittel angemeldet und in den Haushalts-
beratungen wurde von keiner Fraktion der Wunsch nach Trinkwasser-
brunnen als Antrag eingebracht. Die Thematik müsste in der Beratung 
für den Haushalt 2025 wieder aufgegriffen werden.
Beratungsergebnis: ohne

20. Anfrage zu Drucksache VII/114 Beschilderung von Ausgleichsflä-
chen in Erzhausen
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/227
Anfrage der SPD-Fraktion: Im Hinblick auf den einstimmigen Beschluss 
der Gemeindevertretung vom 03.11.2022 wird angefragt, ob die vier 
Informationstafeln aufgestellt wurden und was deren Schicksal seither 
geworden ist (Diebstahl, Entfernung durch Mitarbeiter des Bauhofs, 
etc.). Wenn die Informationstafeln bislang nicht aufgestellt wurden zu 
erklären warum nicht, welche Maßnahmen nach dem Beschluss vom 
November 2022 getroffen wurden, den Beschluss zu verwirklichen und 
was die Verwaltung gehindert hat, den Beschluss umzusetzen.
Antwort: Das Design für die Beschilderung sollte die Verwaltung von 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erhalten. Dies ist bis heute nicht 
erfolgt.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren Zu-
satzfragen: Wurde bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der aktuelle 
Sachstand nachgefragt?
Antwort: Nein.
Beratungsergebnis: ohne

21. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
18.04.2024 um 19:30 Uhr eine Bürgerversammlung im großen Saal des 
Bürgerhauses;
22.04.2024 der Arbeitskreis Konsolidierung um 19:30 Uhr;
25.04.2024 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
29.04.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
13.05.2024 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nicht-öffentlich);
14.05.2024 das Kinder- und Jugendparlament um 16:30 Uhr;
27.05.2024 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
stattfindet.
Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt die 
Vorsitzende gegen 21:51 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Tanja Launer -
(Vorsitzende)

- Alexander Steinmetz -
(Schriftführer)

Auszug aus der Niederschrift über die 25. Sitzung der 
Gemeindevertretung am Montag, 15.04.2024,
20:00 Uhr, im großen Saal des Bürgerhauses,

Rodenseestr. 9.
Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen ge-
gen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß einberu-
fene 25. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähigkeit wird 
mit 22 Mitgliedern festgestellt. Es liegt ein Einwand seitens Reinhard 
Neumann (CDU) gegen die 23. Sitzung der Gemeindevertretung vom 
04.03.2024 vor. Diesem wird stattgegeben. Bei Tagesordnungspunkt 
2, „Gesamtsanierung Bürgerhaus“ (Drucksache VII/219), Beschluss 3 
wird daher der nachfolgende Absatz komplett herausgenommen und 
in den Beratungsteil verschoben:
„Der Tagesordnungspunkt wird somit als Tischvorlage für die kommen-
de Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 11.03.2024 
terminiert. 
Nach dieser Beratung und Erarbeitung eines Beschlussvorschlages 
des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses, soll eine Sondersitzung
(24. Sitzung) der Gemeindevertretung am Mittwoch, 13.03.2024 um 
20:00 Uhr zur endgültigen Beschlussfassung stattfinden.“
Einwendungen gegen die 24. Sitzung werden in der nächsten Sitzung 
der Gemeindevertretung behandelt, da die Frist zur Erhebung eines Ein-
wandes noch nicht abgelaufen ist.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Neubau Kita Hainpfad (VI/288)
Aktuelle Beauftragungen:

· Nachtrag zu den Zimmer- und Holzarbeiten 30.024 Euro, Gesamtauf-
trag damit 974.646 Euro.
· Nachtrag Putz- und Malerarbeiten 2.900 Euro
· Nachtrag Trockenbau 6.800 Euro
· Beauftragung des Sachverständigen für die Abnahme der Brandmel-
deanlage und der Sicherheitsbeleuchtung

Bürgerhausgaststätte Fachplanung, hier Aufstellungsplan der Kü-
chengeräte
Der Gemeindevorstand hat sich für diejenige Variante entschieden, die 
der Pächter im Interesse seines Organisationsablaufs bevorzugt (41.116 
Euro). Die Anschaffung ist für die Gemeinde günstiger, der laufende 
Energieverbrauch aber höher als bei der angebotenen Alternative.

Bürgerhaus neue Lüftungsanlage
Nach dem abgeschlossenen ersten Teilabschnitt der Sanierung des Bür-
gerhauses erhielt die Gemeinde im März eine Rechnung über einen 
Stromverbrauch in 2023, mit einem Betrag, der mehr als achtmal über 
dem Abschlagsbetrag lag. Die Gemeinde ist in Klärung mit dem Pla-
ner und der beauftragten Firma sowie dem Pächter, wie der Verbrauch 
gedrosselt werden kann und führt Maßnahmen zur Überwachung des 
Stromverbrauchs ein.

Neubaugebiet „Die vier Morgen“, Straßenbeleuchtung, Nachträge 
der Tiefbaufirma, Normenkontrollantrag, aktuelle Kontoübersicht
· Der Gemeinde wurde eine Straßenbeleuchtung mit Bewegungssenso-
ren angeboten. Der Gemeindevorstand hat diese nicht beschlossen, da 
die Gefahr besteht, dass die Straßen zu dunkel werden, die Sensoren 
können durch Laub oder parkende Autos verdeckt sein.

· Die angekündigten Nachträge der Tiefbaufirma über 93.600 Euro und 
121.400 Euro für Schüttmaterial beschlossen.
Die Verwaltung hat dem Gemeindevorstand den Schriftsatz zum Nor-
menkontrollantrag und eine aktuelle Kontoübersicht der HLG zur Ver-
fügung gestellt.

Erwerb der gemeindlichen Grundstücke Flur 5 Flurstück 474 (Teil-
grundstück) und 249/2 (DS VI/382)
Der Gemeindevorstand hat die Verwaltung beauftragt, die Beendigung 
der Nutzung der Wegeparzelle durch den Käufer bis 20.4.2024 anzu-
mahnen, da die Übereignung noch nicht erfolgt ist. Für die Vorlage der 
noch fehlenden Unterlagen zur weiteren Durchführung des Erwerbs 
soll sie dem Erwerber eine Frist bis zum 31.5.2024 setzen. Dies ist am 
11.4.2024 erfolgt. Die Gemeindevertretung ist hierüber zu informieren.

Friedhof, Grunderneuerung Parkplatzanlage (VII/73)
Der Parkplatz ist fertiggestellt und kann benutzt werden. Die Pflan-
zungen stehen aktuell noch aus.

Zukünftige Nutzung der Grundstücke Flur 1 Flurstücke 470/4 und 966 
(Am Hainpfad 2)
Der Gemeindevorstand stimmt einer öffentlichen Bekanntmachung 
des Verkaufs der beiden Grundstücke zu, die Kriterien sind: Kaufpreis 
30%, Bau- und Nutzungskonzept 25%, Erhaltung des dortigen Baum-
bestands 10%, Umsetzungszeitraum 5%, Angebot einer Ersatzaus-
gleichsfläche auf Erzhäuser Gemarkung 10%, Referenzen des Käufers 
10%, wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit des Käufers 10%.

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen
Die Gemeinde beabsichtigt, den zweiten Teil der noch unterzubringen-
den anerkannten Flüchtlinge derart zu lösen, dass sie ein Gebäude an-
mietet, welches bisher vom Kreis angemietet wird. Der Gemeindevor-
stand hat dem Abschluss eines entsprechenden Mietvertrages zuge-
stimmt, die Abstimmung zwischen Vermieter, Landkreis und Gemeinde 
läuft aktuell.

Überarbeitung der Hundesteuersatzung
In die Gemeindevertretung verwiesen. Heute TOP 7.

Gebührenordnung Bücherbahnhof
Es gibt keine Gebührenordnung für den Bücherbahnhof, nur den Vor-
standsbeschluss, testweise vier Veranstaltungen durchführen zu lassen, 
die keine Gemeinde-Veranstaltungen sind. Für die beiden Veranstal-
tungen in diesem Jahr wurden gemäß Vorstandsbeschluss 50 Euro plus 
die internen Kosten vereinbart. Im Ergebnis lagen diese über 400 Euro.

Verwaltungsgebühren
Die Verwaltung hat vorgeschlagen, die Verwaltungsgebühr von 60 Eu-
ro für die vorübergehende Schankerlaubnis bei kleineren Veranstaltun-
gen im Ermessen der Verwaltung zu reduzieren. Die Verwaltung ist auf-
gefordert, die Kriterien für die Ermessensausübung zu konkretisieren.

Förderprojekt Partnerstadt Ivanychi
Zwischenzeitlich ist die Förderzusage über 230.000 Euro für das Pro-
jekt „Abfallmanagement“ eingetroffen. Die Fördersumme verteilt sich 
auf drei Jahre. Es geht dabei um die Beschaffung eines Müllfahrzeuges 
sowie geeigneter Mülltonnen und das Aufsetzen eines Prozesses. In 
Deutschland unterstützt der ZAW die Gemeinde.

Rundwanderweg Industriestraße, Kranichsteiner Straße, Arheilger 
Straße
Der Gemeindevorstand hat Mehrkosten in Höhe von 7.561 gebilligt 
(ursprünglich 28.177 Euro). Bei der Herstellung des Weges wurden de-
fekte Kanalringe ausgetauscht, und zur Befestigung des Weges war 
eine stärkere Schottertragschicht erforderlich, was sich erst während 
der Arbeiten herausstellte. Die Vergabe des zweiten Bauabschnitts Kra-
nichsteiner Str. / Arheilger Str. musste daraufhin wegen des begrenzten 
Budgets zurückgestellt werden.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Tobias Pippart berichtet von der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.03.2024.
Von den letzten beiden Sitzungen des Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
ausschusses am 11.03. und 18.03.2024 berichtet dessen Vorsitzender 
Maximilian Wolf.
Der Bericht des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses entfällt.
Tanja Launer informiert, dass zukünftig über die Sitzungen des Arbeits-
kreises Konsolidierung unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht der 
Ausschüsse und sonstiger Gremien“ berichtet wird. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung lässt Tanja Launer über die Verschie-
bung der Tagesordnungspunkte 11., 12. und 14. von Teil B in Teil A 
abstimmen, da diese einstimmig in den Fachausschüssen beschluss-
empfohlen wurden.
Beratungsergebnis: 22 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen
Der Tagesordnungspunkt 5 wird von Teil A in Teil B wegen Befangen-
heit eines Gemeindevertreters verschoben.

 Teil A:

4. Ortsgericht Erzhausen;
hier: Neuwahl eines Ortsgerichtsschöffen
Drucksache VII/210

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, das Ehrenamt des 
Ortsgerichtsschöffen öffentlich im Erzhäuser Anzeiger auszuschreiben. 
Details zu Inhalten und Umfang der Tätigkeit sind zu inkludieren.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Anträge für die nächste Gemeindevertretersitzung am 27.05.2024
-Antrag der GfE-Fraktion-
Drucksache VII/216

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt zur Verbesserung 
der mittelfristigen Ertragssituation der Gemeinde die folgenden The-
men zur Beratung für den Arbeitskreis und den Haupt- und Finanzaus-
schuss vorzubereiten:
a) für das Bürgerhaus die laufenden Kosten / Einnahmen / Nutzungssta-
tistiken zur Verfügung zu stellen
b) Prüfung der Ansiedlung von Unternehmen zur Steigerung der Ge-
werbesteuereinnahmen und notwendige Maßnahmen zur Ansiedlung
c) für die Bücherei/Bücherbahnhof die laufenden Kosten / Einnahmen / 
Nutzungsstatistiken zur Verfügung zu stellen
d) Prüfung der Schließung der Außengruppen „Waldkindergarten“ und 
„Flummis“. Was für Folgen ergeben sich daraus? Welche Kosteneinspa-
rung hat dies auf die Gemeinde?
Der Vorgang soll zur weiteren Beratung im Haupt- und Finanzausschuss 
verbleiben.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Überarbeitung der Hundesteuersatzung vom 01.01.2011 in der 
Fassung vom 01.04.2022
Drucksache VII/220
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 97a HGO der Haus-
haltssatzung und des Haushaltsplans der Gemeinde Erzhausen für 
das Haushaltsjahr 2024
Drucksache VII/222
Die Gemeindevertretung nimmt die aufsichtsbehördliche Genehmi-
gung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024 zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Aufstellung und Vorlage von sämtlichen (Pacht-)Flächen, die im 
Eigentum der Gemeinde Erzhausen stehen
-Antrag der SPD-Fraktion
Drucksache VII/223
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Bebauungsplan „Vier Morgen“
hier: Regelung zu Zisternen auf privaten Grundstücken
Drucksache VI/353 1. Ergänzung
Beschluss:
1. Die Gemeindevertretung beschließt, eine Zisternensatzung erarbei-
ten zu lassen. 
2. Die HLG soll um Stellungnahme dazu gebeten werden.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Pflicht zur Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten 
nach § 8 Abs. 4 des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetztes 
(HAlt-BodSchG);
Bezug: Verfügung der Kommunalaufsicht Darmstadt-Dieburg vom 
22.12.2020 nebst Anlagen
Drucksache VI/377 1. Ergänzung
Die Gemeindevertretung nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Antrag der SPD-Fraktion zu Maßnahmen betreffend der Umset-
zung aus B-Plan Am Hainpfad 2. Änd_Brühlweg, 5. Änderung Am 
Hainpfad
Drucksache VII/212
Beschluss:
1. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert mitzuteilen, welche Maß-
nahmen er inzwischen ergriffen hat, um die nach der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes am Hainpfad – 2. Änderung Brühlweg“ vom 19. März 
2018 vorgesehene extensiv zu pflegende Obstwiese durch Einsaat einer 
schwachwüchsigen Rasenmischung und Anpflanzung hochstämmiger 
Obstbäume im Abstand von 12 bis 15 m in die Tat umzusetzen. (siehe 
B-Plan 5. Änderung Am Hainpfad_Begründung: Seite 24 – Punkt 17)
2. Der Gemeindevorstand wird weiter gebeten, bei der Unteren Na-
turschutzbehörde nachzufragen, ob die Anpflanzung einer extensiv zu 
pflegenden Obstwiese mit hochstämmigen Obstbäumen im Abstand 
von 12 bis 15 m auf dem vorgesehenen Grundstück – gänzlich ver-
einzelt in der Gemarkung gelegen – noch dem Stand der Technik ent-
spricht.
3. Der Gemeindevorstand soll prüfen, ob die beiden Beschlüsse/Vorha-
ben „Umsetzung einer Ausgleichsfläche“ und Umsetzung Jubiläums-
hain auf derselben Fläche kompatibel sind. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

5. Antrag der SPD – Maßnahmen und Vermögensbilanz von privat 
genutzten gemeindlichen Grundstücken
Drucksache VII/213
Der Gemeindevertreter Steffen Greb (Bündnis 90/Die Grünen) verlässt 
wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Beschluss:
1. Der Gemeindevorstand ist aufgefordert, hinsichtlich der in der Anla-
ge zu diesem Antrag aufgeführten Grundstücke (Tabelle: Private Nut-
zung gemeindlicher Grundstücke) nachzuweisen, welche Maßnahmen 
er ergriffen hat, um in Bezug auf diese Grundstücke einen gesetzmäßi-
gen Zustand gemäß § 108 Abs. 2 HGO herzustellen. 
2. Der Gemeindevorstand ist aufgefordert, der Gemeindevertretung ei-
ne entsprechend überarbeitete Vermögensbilanz vorzulegen, in der der 
Wert der in der Anlage zu diesem Antrag aufgeführten Grundstücke 
angegeben und eine mögliche Nutzungsentschädigung aufgeführt ist. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Steffen Greb wird zurück in den Sitzungssaal gebeten und ihm wird das 
Beratungsergebnis mitgeteilt.

10. Befristet verpachtete Grundstücke im Baugebiet „Hainpfad“
Hier: Ausführungsplanung zur Herstellung der Ausgleichsflächen
Drucksache VI/343 7. Ergänzung
Die Gemeindevertreter Özlem Gün (SPD), Harald Schaupp und Tanja 
Launer (GfE) verlassen wegen Befangenheit den Sitzungssaal. Tanja 
Launer übergibt an ihren 1. Stellvertreter Markus Boulanger (GfE) die 
Sitzungsleitung. 
Die CDU-Fraktion stellt einen Antrag um über die Befangenheit des 
Gemeindevertreters Tobias Pippart abstimmen zu lassen.
Beratungsergebnis: 12 Ja-Stimmen (5 B‘90/Die Grünen, 4 SPD, 3 CDU), 
6 Gegenstimmen (GfE), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Anschließend verlässt Tobias Pippart den Sitzungssaal und Dietrich 
Schmid (SPD) stellt einen Änderungsantrag und erläutert diesen.
Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Markus Bou-
langer lässt im Anschluss über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
abstimmen.
Beschluss (Änderungsantrag der SPD-Fraktion):
Die Gemeindevertretung beschließt, eine Entscheidung über die Aus-
führung der Planung von grün3 erst zu treffen, nachdem im Bau-, 
Verkehrs- und Umweltausschuss Vertreter der Unteren Naturschutzbe-
hörde die Frage beantwortet haben, ob eine andere Bepflanzung der 
Ausgleichsfläche mit Rücksicht auf den Klimawandel nicht mindestens 
ökologisch gleichwertig oder sogar besser und wirtschaftlich deutlich 
günstiger ausgeführt werden kann. Der Gemeindevorstand wird daher 
beauftragt, mit der UNB einen entsprechenden Termin zu vereinbaren 
und der UNB zuvor rechtzeitig die Fragestellung bekannt zu geben.
Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen (1 GfE, 4 SPD), 11 Gegenstimmen (4 
GfE, 4 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 2 Stimmenthaltungen (1 GfE, 1 B‘90/
Die Grünen)
Somit ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion abgelehnt.
Beschluss 1:
Entgegen dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2022 
zu Drucksache VI/343 4. Ergänzung soll der Weg auf der Südseite des 
Bachs am Ost- und Westende nicht abgegrenzt werden. Es soll keine 
Zaunanlage gebaut werden.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (5 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 2 SPD, 3 
CDU),  2 Gegenstimmen (GfE, SPD), 1 Stimmenthaltung (SPD)
Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Ausführungspla-
nung unter Berücksichtigung des 1. Teilbeschlusses. Demnach soll 
keine Zaunanlage gebaut werden. Die Kostenberechnung ist entspre-
chend anzupassen. Die Leistungsphasen 6 – 9 sollen auf der Grundlage 
der angepassten Ausführungsplanung bearbeitet werden.
Beratungsergebnis: 12 Ja-Stimmen (4 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 
5 Gegenstimmen (1 GfE, 4 SPD), 1 Stimmenthaltung (GfE)
Die befangenen Gemeindevertreter betreten wieder den Sitzungssaal 
und werden über die Beratungsergebnisse informiert und Tanja Launer 
übernimmt die Sitzungsleitung.

13. Satzung über die vorübergehende Unterbringung hilfebedürfti-
ger Personen der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/202
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die vorliegende „Sat-
zung über die vorübergehende Unterbringung hilfebedürftiger Perso-
nen der Gemeinde Erzhausen“ vom 07.03.2024.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

15. Überarbeitung der Kostenbeitragssatzung für die Inanspruch-
nahme der Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/218
Die Gemeindevertreterin Renate Battenberg (B‘90/Die Grünen) bean-
tragt eine 5 bis 10-minütige Sitzungsunterberechnung.
Beratungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme (CDU), 0 Stimm-
enthaltungen
Die Sitzung wird von 21:13 Uhr bis 21:21 Uhr unterbrochen.
Anschließend berichtet die Gemeindevertreterin Lotta Ludwig, war-
um die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dem Beschlussvorschlag des 
Haupt- und Finanzausschusses folgen wird. 
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die überarbeitete „Kos-
tenbeitragssatzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten 
der Gemeinde Erzhausen“ in der Fassung vom 22.02.2024 mit der An-
passung der U3 Zukaufstunden auf 7,60 € (Erhöhung um 15%).
Die Option für Erstattung der Gebühren für bestimme Personenkreise 
soll im Arbeitskreis Konsolidierung weiter ausgearbeitet werden.
Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimmen (9 GfE, 5 B‘90/Die Grünen, 3 CDU), 
5 Gegenstimmen (5 SPD), 0 Stimmenthaltung(en)
In Folge der Sitzung werden die Anfragen der SPD-Fraktion von Bürger-
meisterin Claudia Lange mündlich beantwortet und wie folgt zusam-
mengefasst (Tagesordnungspunkte 16. bis 20.).

16. Kompensationsmaßnahmen Pappeln am Sportgelände des SVE
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/221

1. Anfrage der SPD-Fraktion: Wurden wegen der fälschlichen Fällung 
einer Pappel Schadensersatzansprüche geltend gemacht? In welcher 
Höhe werden Schadensersatzansprüche verfolgt und ist inzwischen der 
entstandene Schaden ausgegli-chen?
Antwort zu 1.: Nein. Begründung: Die Pappel, die das Baumfällunter-
nehmen irrtümlich gefällt hat, war auch im fortgeschrittenen Lebenszy-
klus (ca. noch 8 Jahre). Ein paar Monate zuvor war ein großer Teil der 
Krone auf das Sportplatzgelände gestürzt. Die Pappel stellte für den 
Sportplatz ein Verkehrssicherungsrisiko dar. Diese Pappel wurde ohne 
Kosten für die Gemeinde sowohl gefällt als auch abtransportiert. Die 
Abwägung der Kosten für den Rechtsstreit, der Prozessrisiken und der 
in den Prozess zu investierenden Zeit fiel gegen einen Schadenersatz-
prozess aus. 
2. Frage der SPD-Fraktion: 2.1: welche Kompensationsmaßnahmen für 
die Fällung der beiden Pappeln wurden veranlasst?
2.2: wer die gemäß Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde vom 16. 
April 2021 vorgeschriebenen vier Stieleichen angepflanzt hat?
Antworten zu 2.1 und 2.2: Diese Fragen konnte bis zur Sitzung nicht 
geklärt werden, die Antworten werden nachgereicht. 
2.3: welche Maßnahmen ergriffen wurden, nachdem festgestellt wer-
den musste, dass die Anpflanzung dieser Kompensationsmaßnahme 
für eine der beiden Pappeln nicht gelungen war.
Antwort zu 2.3: Im April 2024 wird noch ein Baum gepflanzt. Ob wei-
tere Maßnahmen vorzunehmen sind, muss intern und mit der UNB ge-
klärt werden. 
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt zwei weitere Zusatzfragen:
1. Von wem wurde der Plan erstellt, der dazu führte, dass die falsche 
Pappel gefällt wurde?
2. Wird zukünftig immer so mit dem Baumbestand auf der Gemarkung 
Erzhausen umgegangen? 

Antwort:
Zu 1.: Das beauftragte Unternehmen hat den Plan erstellt. 
Zu 2.: Bei der fälschlich gefällten Pappel handelte es sich um einen Ein-
zelfall.
Beratungsergebnis: ohne

17. Kompensationsfläche für den Neubau KITA Hainpfad
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/224
Anfrage der SPD-Fraktion: Wo wurden ökologische Ausgleichsflächen 
zur Kompensation des Neubaus Kita Hainpfad und des beabsichtigten 
Verkaufs, sowie der Bebauung der Flächen der bisherigen Kita ausge-
wiesen?
Antwort: Die Gemeinde hat bisher keine ökologischen Ausgleichsflä-
chen. Der Vorstandsbeschluss sieht vor, dass der Bieter möglichst eine 
Ausgleichsfläche auf der Gemarkung Erzhausen nachweisen soll. 
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren 
Zusatzfragen: Die Gemeinde Erzhausen kennt ihre Gemarkung besser 
als ein Investor. Wäre es daher sinnvoller, dass die Gemeinde die Kom-
pensa-tionsfläche vorgibt.
Antwort: Die Kompensationsfläche muss nicht zwingend auf Grund-
stücken der Gemeinde Erzhausen ausgewiesen werden. Dies kann auf 
einem Grundstück des Bieters oder eines Dritten geschehen, der dies in 
den Erwerbsvorgang einbringt.
Beratungsergebnis: ohne

18. Anfrage zu Drucksache VII/119 Reduzierung Energieverbrauch
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/225
Anfrage der SPD-Fraktion: Es ist zu erklären, warum der Gemeindevor-
stand die Gemeindevertretung nicht entsprechend dem einstimmigen 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2022 ausführlich über 
den Sachstand der gesetzlichen Maßnahme, zu den Diskussionen und 
Ergebnissen im Kreistag und zu zusätzlichen freiwilligen Maßnahmen 
betreffend Reduzierung des Energieverbrauchs in der Gemeindeverwal-
tung unterrichtet hat. 
Antwort: Über die Thematik wurden von Sabine Gärtner (Fachbereichs-
leiterin Fachbereich 3) in einer Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschusses ausführlich berichtet. Daher ist die Verwaltung über 
diese Anfrage überrascht.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren 
Zusatzfragen: In welcher Form wurde berichtet?
Sabine Gärtner berichtete regelmäßig im Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
ausschusses so lange das Gesetz galt.
Beratungsergebnis: ohne

19. Anfrage zu Drucksache VII/118 Beschaffung und Installation von 
Trinkwasserbrunnen
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/226
Anfrage der SPD-Fraktion: Warum wurde der einstimmige Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 03.11.2022 nicht umgesetzt, nach dem drei 
öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen installiert werden sollten; 
der Gemeindevorstand ist weiter aufgefordert, zu erläutern, welche 
Maßnahmen er seither zur Verwirklichung des Beschlusses unternom-
men hat.
Antwort: In dem vorgenannten Beschluss gibt es einen Passus, dass das 
vorhandene Budget eingehalten werden muss. Die Leitungen zu den 
Trinkwasserbrunnen hätten noch verlegt werden müssen. Diese Kosten 
sind nicht förderfähig. Hinzugekommen wären jährliche Wartungs- und 
Pflegekosten. Der Haushalt 2023 und 2024 sah keinerlei Budget für die 
Zusatzkosten vor. Andere förderfähige Maßnahmen hatten im Fachbe-
reich 3 im Jahr 2023 und bis heute Vorrang.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt zwei weitere Zusatzfragen:
Warum wurde in 2024 nicht wieder ein Budget für die Trinkwasser-
brunnen vorgesehen. Ist der Gemeindevorstand in der Lage Kosten zu 
beziffern und nachzufragen ob noch Zuschüsse vorhanden und abruf-
bar sind.
Antwort: Es wurden keine Mittel angemeldet und in den Haushalts-
beratungen wurde von keiner Fraktion der Wunsch nach Trinkwasser-
brunnen als Antrag eingebracht. Die Thematik müsste in der Beratung 
für den Haushalt 2025 wieder aufgegriffen werden.
Beratungsergebnis: ohne

20. Anfrage zu Drucksache VII/114 Beschilderung von Ausgleichsflä-
chen in Erzhausen
-Anfrage der SPD-Fraktion-
Drucksache VII/227
Anfrage der SPD-Fraktion: Im Hinblick auf den einstimmigen Beschluss 
der Gemeindevertretung vom 03.11.2022 wird angefragt, ob die vier 
Informationstafeln aufgestellt wurden und was deren Schicksal seither 
geworden ist (Diebstahl, Entfernung durch Mitarbeiter des Bauhofs, 
etc.). Wenn die Informationstafeln bislang nicht aufgestellt wurden zu 
erklären warum nicht, welche Maßnahmen nach dem Beschluss vom 
November 2022 getroffen wurden, den Beschluss zu verwirklichen und 
was die Verwaltung gehindert hat, den Beschluss umzusetzen.
Antwort: Das Design für die Beschilderung sollte die Verwaltung von 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erhalten. Dies ist bis heute nicht 
erfolgt.
Die SPD-Fraktion übt ihr Recht aus und stellt eine von zwei weiteren Zu-
satzfragen: Wurde bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der aktuelle 
Sachstand nachgefragt?
Antwort: Nein.
Beratungsergebnis: ohne

21. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
18.04.2024 um 19:30 Uhr eine Bürgerversammlung im großen Saal des 
Bürgerhauses;
22.04.2024 der Arbeitskreis Konsolidierung um 19:30 Uhr;
25.04.2024 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
29.04.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
13.05.2024 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nicht-öffentlich);
14.05.2024 das Kinder- und Jugendparlament um 16:30 Uhr;
27.05.2024 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
stattfindet.
Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt die 
Vorsitzende gegen 21:51 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Tanja Launer -
(Vorsitzende)

- Alexander Steinmetz -
(Schriftführer)

Auszug aus der Niederschrift über die 26. Sitzung der 
Gemeindevertretung am Montag, 27.05.2024,
20:00 Uhr, im großen Saal des Bürgerhauses,

Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen ge-
gen die Niederschrift der letzten Sitzung
Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Markus Bou-
langer begrüßt um 20:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ord-
nungsgemäß einberufene 26. Sitzung der Gemeindevertretung. Die 
Beschlussfähigkeit wird mit 20 Mitgliedern festgestellt. Da die Nieder-
schrift der 25. Sitzung erst mit heutigem Datum veröffentlicht wurde, 
werden die möglichen Einwendungen in der 27. Sitzung mit abgefragt.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Neubau Kita Hainpfad (VI/288)
Aktuelle Beauftragungen:
• Tischlerarbeiten für 374.874 Euro beschlossen
• Nachtrag Heizung (Minderkosten in Höhe von 51.368 Euro)
• Nachtrag Lüftung und Gebäudeautomation (Minderkosten i.H.v. 
25.612,72 Eu-ro)
• Nachtrag Trockenbau 11.731 Euro (bei Gesamtauftragssumme von 
229 TEUR)
• Anmietung WC-Container für 4 Monate 7.717 Euro

Neubaugebiet „Die vier Morgen“, Freianlagenplanung (VII/175 3. E.)
Vorstellung der Planung mit nachgelieferter Kostenberechnung (laut 
Planungsbüro: „der vorliegende Plan ist Grundlage der LP3. Weitere 
Änderungen sind lediglich im Zuge der Fortschreibung der Planung zu 
erwarten“, Heute TOP 6.

Bürgerhaussanierung (VII/230)
Architekt Stenger hat sehr ausführlich geschildert, wie die Architekten 
vorgegangen sind und wie sich der geschätzte Investitionsaufwand sich 
zusammensetzt. Heute TOP 9.

Bürgerhausgaststätte Fachplanung, hier Aufstellungsplan der Kü-
chengeräte
Der Gemeindevorstand hat sich für diejenige Variante entschieden, die 
der Pächter im Interesse seines Organisationsablaufs bevorzugt (41.116 
Euro). Die Anschaffung ist für die Gemeinde günstiger, der laufende 
Energieverbrauch aber höher als bei der angebotenen Alternative.

Kreis- und Schulumlage (VII/232)
Billigung von überplanmäßigen Ausgaben (§ 100 HGO), heute als 
Tischvorlage mit Verweisung in den Haupt- und Finanzausschuss.

VII/183 Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr, hier Tragseile
• Austausch von Tragseilen an den Hallentoren des Feuerwehrgerä-
tehauses beschlossen, Auftrag 6.846 Euro.
• Absauganlage: Überprüfung der Statik, Beauftragung eines Statikers 
für 1.249 Euro.

Bewässerung der Baumscheiben
Neu vergeben.

Quartalsbericht über Direktvergaben bis 5.000 Euro
Der Gemeindevorstand hatte Ende 2023 beschlossen, dass die Gemein-
deverwaltung Direktvergaben bis 5.000 Euro in eigener Zuständigkeit 
vornehmen kann, darüber aber vierteljährlich zu berichten hat. Die Mit-
teilungsvorlage enthält den ersten Bericht, insgesamt wurden 12.100 
Euro vergeben, der größte Einzelposten betrug 1.900 Euro.

Neue Medientechnik
Ausstattung von Räumen im Bürgerhaus, Rathaus und in der Feuerwehr 
mit Medientechnik wurde abgelehnt.

Kooperation KiJuPa und KuK –Graffiti
Der Gemeindevorstand hat der Umsetzung des Graffiti Workshops des 
Kinder- und Jugendparlaments gemeinsam mit dem Verein Kunst und 
Kultur zugestimmt. Der professionell begleitete Workshop findet am 
Samstag, 22 Juni 2024, zwischen 11 und 15 Uhr am Trafohäuschen 
(gegenüber vom Bauhof) mit ca. 12 Kindern und Jugendlichen zwi-
schen 10 und 18 Jahren statt.

Boulderwand, Wunsch des KiJuPa für das Freizeitgelände
Der Gemeindevorstand hatte am 8.8.2023 beschlossen, die Boulder-
wand zu bestellen und auf dem künftigen Freizeitgelände zu errichten. 
Nach dem nassen Frühjahr 2024 ist eine Errichtung auf diesem Gelände 
ohne Aufschüttung nicht möglich. Die Verwaltung schlug einen Stand-
ortwechsel vor, über den noch beraten wird.

Ski- und Snowboardfreizeit
Der Gemeindevorstand hat die Verwaltung ermächtigt, das Angebot 
zur Buchung der Ski- und Snowboardfreizeit im April 2025 anzuneh-
men.

Förderung von Seniorenveranstaltungen
Der Gemeindevorstand hatte drei Anträge des SPD-Ortsvereins für Seni-
orenveranstaltungen vorliegen, mit denen Seniorenveranstaltungen be-
zuschusst werden sollten. Aufgrund des stark auf insgesamt 500 Euro 
für 2025 gekürzten Budgets hat der Vorstand beschlossen, zunächst 
nur eine der SPD-Veranstaltungen zu fördern und die Zuschüsse für die 
anderen Veranstaltungen zunächst zurückzustellen, damit auch andere 
Organisationen die Möglichkeit auf einen Zuschuss haben.

Namensgebung Platz an der Annastraße
Vertreter des Ortskundlichen Arbeitskreises, des Partnerschaftsvereins, 
der evangelischen und der katholischen Kirche regen an, dem Platz den 
Namen „Friedensanlage“ zu geben. Der Vorgang wurde in die Gemein-
devertretung verwiesen.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstige Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Tobias Pippart berichtet von der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25.04.2024.Von 
der letzten Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 
29.04.2024 berichtet dessen Vorsitzender Maximilian Wolf. Dr. Andreas 
Heidenreich berichtet erstmalig von den letzten Sitzungen des Arbeits-
kreises Konsolidierung und gibt einen Ausblick auf künftige Sitzungen.
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet von der letzten Sitzung 
der Fluglärmkommission Frankfurt, der Fluglärmkommission Egelsbach 
und der Verbandsversammlung NGA-Netz.
Gegen 20:20 Uhr betritt die Beigeordnete Adelheid Klaus (B‘90/Die 
Grünen) den Sitzungssaal.
Der Gemeindevertreter Wolfgang Sperber (GfE) betritt den Sitzungssaal 
gegen 20:30 Uhr.
Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Markus Bou-
langer informiert, dass eine Tischvorlage aus der Verwaltung vorliegt, 
Drucksache VII/332 (Billigung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe 
von 132.854,70 € im Jahre 2023 gemäß § 100 HGO). Da es sich hierbei 
um eine Verwei-sung in den Fachausschuss handelt, schlägt er vor, die-
sen in Teil A aufzunehmen. Er bittet um Abstimmung und Erweiterung 
der Tagesordnung in Teil A.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen
Somit wird die Tischvorlage als neuer Tagesordnungspunkt 10 in Teil 
A, anschließend des Tagesordnungspunktes 5, auf die Tagesordnung 
aufgenommen.

 Teil A:

4. Aufstellung und Vorlage von sämtlichen (Pacht-)Flächen, die im 
Eigentum der Gemeinde Erzhausen stehen
-Antrag der SPD-Fraktion
Drucksache VII/223
Beschluss: Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, der Gemeinde-
vertretung zur nächsten Sitzung
- eine Aufstellung sämtlicher Flächen, die im Eigentum der Gemeinde 
Erzhausen stehen (einschließlich Kartierung) vorzulegen;
- diejenigen Flächen, die verpachtet sind mit Größe und derzeit verein-
barten Pachtzins aufzuführen;
- anzugeben, seit wann der angegebene Pachtzins vereinbart ist;
- wie hoch der im Landkreis Darmstadt-Dieburg derzeit übliche Pacht-
zins ist.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Ausbau Weg am Waldrand zwischen Kranichsteiner Straße und Ar-
heilger Straße als barrierefreier Rad- u. Fußweg
-Antrag GfE-Fraktion-
Drucksache VII/228
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Billigung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 132.854,70 €
im Jahre 2023 gemäß § 100 HGO.
hier: Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft
Drucksache VII/232

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

6. Die Vier Morgen Freianlagenplanung
Hier: Entwurfsplanung Variante 2b mit Kostenberechnung Bauphase 1
Drucksache VII/175 3. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung bestätigt den vorliegenden Entwurf 
und ermächtigt den Gemeindevorstand zur Beauftragung und Abwick-
lung der Leistungsphasen 5 – 8 auf der Grundlage der Kostenberech-
nung für die Bauphase 1 ohne die EP-Positionen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 2 Enthaltungen (CDU)

7. Überarbeitung der Hundesteuersatzung vom 01.01.2011 in der 
Fassung vom 01.04.2022
Drucksache VII/220
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die überarbeitete Hun-
desteuersatzung in der vorliegenden Fassung (Entwurf neue Hunde-
steuersatzung zum 01.07.2024), zum 01.07.2024.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Antrag zur Erhöhung der Attraktivität des Spielplatzes am Hain-
pfad
-Antrag GfE-Fraktion-
Drucksache VII/229
Der Gemeindevertreter Tobias Pippart (GfE) erläutert den Antrag der 
GfE-Fraktion und empfiehlt den Tagesordnungspunkt direkt zu be-
schließen. Der Gemeindevertreter Klaus Süllow (B‘90/Die Grünen) stellt 
einen Änderungsantrag mit dem Inhalt, den Tagesordnungspunkt an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss zu verweisen. 
Im Nachgang wird erst über den Änderungsantrag abgestimmt.

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.

Beratungsergebnis: 13 Ja-Stimmen (5 B‘90/Die Grünen, 6 SPD, 2 CDU), 
7 Gegenstimmen (GfE), 1 Stimmenthaltung (GfE)

9. Bürgerhaus Sanierung
Hier: Planung Zwischenstand Vorplanung / Entwurfsplanung
Drucksache VII/230
Die Gemeindevertretung nimmt die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: ohne Abstimmung

11. Mitteilungen
Markus Boulanger teilt mit, dass am
10.06.2024 der Sport-, Kultur- und Sozialausschuss um 20:00 Uhr;
17.06.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
20.06.2024 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
24.06.2024 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nicht-öffentlich);
24.06.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr 
(optional);
08.07.2024 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr;
09.07.2024 das Kinder- und Jugendparlament um 16:30 Uhr
stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt der 
stellvertretende Vorsitzende gegen 20:53 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Markus Boulanger -
(stellvertretender Vorsitzender)

- Alexander Steinmetz -
(Schriftführer)

Auszug aus der Niederschrift über die 26. Sitzung der 
Gemeindevertretung am Montag, 27.05.2024,
20:00 Uhr, im großen Saal des Bürgerhauses,

Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen ge-
gen die Niederschrift der letzten Sitzung
Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Markus Bou-
langer begrüßt um 20:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ord-
nungsgemäß einberufene 26. Sitzung der Gemeindevertretung. Die 
Beschlussfähigkeit wird mit 20 Mitgliedern festgestellt. Da die Nieder-
schrift der 25. Sitzung erst mit heutigem Datum veröffentlicht wurde, 
werden die möglichen Einwendungen in der 27. Sitzung mit abgefragt.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Neubau Kita Hainpfad (VI/288)
Aktuelle Beauftragungen:
• Tischlerarbeiten für 374.874 Euro beschlossen
• Nachtrag Heizung (Minderkosten in Höhe von 51.368 Euro)
• Nachtrag Lüftung und Gebäudeautomation (Minderkosten i.H.v. 
25.612,72 Eu-ro)
• Nachtrag Trockenbau 11.731 Euro (bei Gesamtauftragssumme von 
229 TEUR)
• Anmietung WC-Container für 4 Monate 7.717 Euro

Neubaugebiet „Die vier Morgen“, Freianlagenplanung (VII/175 3. E.)
Vorstellung der Planung mit nachgelieferter Kostenberechnung (laut 
Planungsbüro: „der vorliegende Plan ist Grundlage der LP3. Weitere 
Änderungen sind lediglich im Zuge der Fortschreibung der Planung zu 
erwarten“, Heute TOP 6.

Bürgerhaussanierung (VII/230)
Architekt Stenger hat sehr ausführlich geschildert, wie die Architekten 
vorgegangen sind und wie sich der geschätzte Investitionsaufwand sich 
zusammensetzt. Heute TOP 9.

Bürgerhausgaststätte Fachplanung, hier Aufstellungsplan der Kü-
chengeräte
Der Gemeindevorstand hat sich für diejenige Variante entschieden, die 
der Pächter im Interesse seines Organisationsablaufs bevorzugt (41.116 
Euro). Die Anschaffung ist für die Gemeinde günstiger, der laufende 
Energieverbrauch aber höher als bei der angebotenen Alternative.

Kreis- und Schulumlage (VII/232)
Billigung von überplanmäßigen Ausgaben (§ 100 HGO), heute als 
Tischvorlage mit Verweisung in den Haupt- und Finanzausschuss.

VII/183 Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr, hier Tragseile
• Austausch von Tragseilen an den Hallentoren des Feuerwehrgerä-
tehauses beschlossen, Auftrag 6.846 Euro.
• Absauganlage: Überprüfung der Statik, Beauftragung eines Statikers 
für 1.249 Euro.

Bewässerung der Baumscheiben
Neu vergeben.

Quartalsbericht über Direktvergaben bis 5.000 Euro
Der Gemeindevorstand hatte Ende 2023 beschlossen, dass die Gemein-
deverwaltung Direktvergaben bis 5.000 Euro in eigener Zuständigkeit 
vornehmen kann, darüber aber vierteljährlich zu berichten hat. Die Mit-
teilungsvorlage enthält den ersten Bericht, insgesamt wurden 12.100 
Euro vergeben, der größte Einzelposten betrug 1.900 Euro.

Neue Medientechnik
Ausstattung von Räumen im Bürgerhaus, Rathaus und in der Feuerwehr 
mit Medientechnik wurde abgelehnt.

Kooperation KiJuPa und KuK –Graffiti
Der Gemeindevorstand hat der Umsetzung des Graffiti Workshops des 
Kinder- und Jugendparlaments gemeinsam mit dem Verein Kunst und 
Kultur zugestimmt. Der professionell begleitete Workshop findet am 
Samstag, 22 Juni 2024, zwischen 11 und 15 Uhr am Trafohäuschen 
(gegenüber vom Bauhof) mit ca. 12 Kindern und Jugendlichen zwi-
schen 10 und 18 Jahren statt.

Boulderwand, Wunsch des KiJuPa für das Freizeitgelände
Der Gemeindevorstand hatte am 8.8.2023 beschlossen, die Boulder-
wand zu bestellen und auf dem künftigen Freizeitgelände zu errichten. 
Nach dem nassen Frühjahr 2024 ist eine Errichtung auf diesem Gelände 
ohne Aufschüttung nicht möglich. Die Verwaltung schlug einen Stand-
ortwechsel vor, über den noch beraten wird.

Ski- und Snowboardfreizeit
Der Gemeindevorstand hat die Verwaltung ermächtigt, das Angebot 
zur Buchung der Ski- und Snowboardfreizeit im April 2025 anzuneh-
men.

Förderung von Seniorenveranstaltungen
Der Gemeindevorstand hatte drei Anträge des SPD-Ortsvereins für Seni-
orenveranstaltungen vorliegen, mit denen Seniorenveranstaltungen be-
zuschusst werden sollten. Aufgrund des stark auf insgesamt 500 Euro 
für 2025 gekürzten Budgets hat der Vorstand beschlossen, zunächst 
nur eine der SPD-Veranstaltungen zu fördern und die Zuschüsse für die 
anderen Veranstaltungen zunächst zurückzustellen, damit auch andere 
Organisationen die Möglichkeit auf einen Zuschuss haben.

Namensgebung Platz an der Annastraße
Vertreter des Ortskundlichen Arbeitskreises, des Partnerschaftsvereins, 
der evangelischen und der katholischen Kirche regen an, dem Platz den 
Namen „Friedensanlage“ zu geben. Der Vorgang wurde in die Gemein-
devertretung verwiesen.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstige Gremien
Der Vorsitzende des Fachausschusses Tobias Pippart berichtet von der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25.04.2024.Von 
der letzten Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 
29.04.2024 berichtet dessen Vorsitzender Maximilian Wolf. Dr. Andreas 
Heidenreich berichtet erstmalig von den letzten Sitzungen des Arbeits-
kreises Konsolidierung und gibt einen Ausblick auf künftige Sitzungen.
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet von der letzten Sitzung 
der Fluglärmkommission Frankfurt, der Fluglärmkommission Egelsbach 
und der Verbandsversammlung NGA-Netz.
Gegen 20:20 Uhr betritt die Beigeordnete Adelheid Klaus (B‘90/Die 
Grünen) den Sitzungssaal.
Der Gemeindevertreter Wolfgang Sperber (GfE) betritt den Sitzungssaal 
gegen 20:30 Uhr.
Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Markus Bou-
langer informiert, dass eine Tischvorlage aus der Verwaltung vorliegt, 
Drucksache VII/332 (Billigung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe 
von 132.854,70 € im Jahre 2023 gemäß § 100 HGO). Da es sich hierbei 
um eine Verwei-sung in den Fachausschuss handelt, schlägt er vor, die-
sen in Teil A aufzunehmen. Er bittet um Abstimmung und Erweiterung 
der Tagesordnung in Teil A.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen
Somit wird die Tischvorlage als neuer Tagesordnungspunkt 10 in Teil 
A, anschließend des Tagesordnungspunktes 5, auf die Tagesordnung 
aufgenommen.

 Teil A:

4. Aufstellung und Vorlage von sämtlichen (Pacht-)Flächen, die im 
Eigentum der Gemeinde Erzhausen stehen
-Antrag der SPD-Fraktion
Drucksache VII/223
Beschluss: Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, der Gemeinde-
vertretung zur nächsten Sitzung
- eine Aufstellung sämtlicher Flächen, die im Eigentum der Gemeinde 
Erzhausen stehen (einschließlich Kartierung) vorzulegen;
- diejenigen Flächen, die verpachtet sind mit Größe und derzeit verein-
barten Pachtzins aufzuführen;
- anzugeben, seit wann der angegebene Pachtzins vereinbart ist;
- wie hoch der im Landkreis Darmstadt-Dieburg derzeit übliche Pacht-
zins ist.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Ausbau Weg am Waldrand zwischen Kranichsteiner Straße und Ar-
heilger Straße als barrierefreier Rad- u. Fußweg
-Antrag GfE-Fraktion-
Drucksache VII/228
Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Billigung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 132.854,70 €
im Jahre 2023 gemäß § 100 HGO.
hier: Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft
Drucksache VII/232

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

6. Die Vier Morgen Freianlagenplanung
Hier: Entwurfsplanung Variante 2b mit Kostenberechnung Bauphase 1
Drucksache VII/175 3. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung bestätigt den vorliegenden Entwurf 
und ermächtigt den Gemeindevorstand zur Beauftragung und Abwick-
lung der Leistungsphasen 5 – 8 auf der Grundlage der Kostenberech-
nung für die Bauphase 1 ohne die EP-Positionen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 2 Enthaltungen (CDU)

7. Überarbeitung der Hundesteuersatzung vom 01.01.2011 in der 
Fassung vom 01.04.2022
Drucksache VII/220
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die überarbeitete Hun-
desteuersatzung in der vorliegenden Fassung (Entwurf neue Hunde-
steuersatzung zum 01.07.2024), zum 01.07.2024.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Antrag zur Erhöhung der Attraktivität des Spielplatzes am Hain-
pfad
-Antrag GfE-Fraktion-
Drucksache VII/229
Der Gemeindevertreter Tobias Pippart (GfE) erläutert den Antrag der 
GfE-Fraktion und empfiehlt den Tagesordnungspunkt direkt zu be-
schließen. Der Gemeindevertreter Klaus Süllow (B‘90/Die Grünen) stellt 
einen Änderungsantrag mit dem Inhalt, den Tagesordnungspunkt an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss zu verweisen. 
Im Nachgang wird erst über den Änderungsantrag abgestimmt.

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungspunkt 
zur weiteren Beratung an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.

Beratungsergebnis: 13 Ja-Stimmen (5 B‘90/Die Grünen, 6 SPD, 2 CDU), 
7 Gegenstimmen (GfE), 1 Stimmenthaltung (GfE)

9. Bürgerhaus Sanierung
Hier: Planung Zwischenstand Vorplanung / Entwurfsplanung
Drucksache VII/230
Die Gemeindevertretung nimmt die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: ohne Abstimmung

11. Mitteilungen
Markus Boulanger teilt mit, dass am
10.06.2024 der Sport-, Kultur- und Sozialausschuss um 20:00 Uhr;
17.06.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
20.06.2024 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
24.06.2024 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nicht-öffentlich);
24.06.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr 
(optional);
08.07.2024 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr;
09.07.2024 das Kinder- und Jugendparlament um 16:30 Uhr
stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt der 
stellvertretende Vorsitzende gegen 20:53 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Markus Boulanger -
(stellvertretender Vorsitzender)

- Alexander Steinmetz -
(Schriftführer)

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE74 5502 0500 0007 6052 00
BIC: BFSWDE33MNZ
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Petra Gerster
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Abbruch- und Erdarbeiten
Pancrazio Infantino

 
◆  Abbruch  ◆  Erdaushub  ◆  Kanalbau  ◆  Zisternenbau  ◆  Pflasterarbeiten

◆  Entkernungen  ◆  Entrümpelungen  ◆  Containerdienst

64291 Darmstadt  ◆  Telefon 0 61 51 - 37 43 08
Mobil 0171 - 214 71 61  ◆  E-Mail infantino@t-online.de

„Wir unterstützen Özlem Gün, 
weil sie sich umfassend für 
Erzhausen einsetzt, Alt und Jung 
zusammenführt und frischen 
Wind in die Gemeinde bringt.“

Unsere Stimmen für Özlem Gün

Brigitte und Horst Mattar

Ein Jahrhundert voller Geschichten

Erika Schrapel feiert ihren 100. Geburtstag

Erzhausen (gw). Erzhausen 
muss eine gute und gesunde 
Luft haben: Mit Erika Schra-
pel, die am 23. Mai 2024 ihren 
100. Geburtstag feierte, leben 
nun drei Hundertjährige (auch 
Zentenar genannt) in Erzhau-
sen!

Genau vor 100 Jahren wur-
de Erika Katharine Schrapel, 
geborene Wannemacher, am 
23. Mai 1924 in Erzhausen in 
der Rheinstraße als Tochter 
von Jakob Wannemacher und 
Elisabeth Haaß geboren, im 
damaligen Volksstaat Hessen 
mit Darmstadt noch als Lan-
deshauptstadt, in der Provinz 
Starkenburg im Kreis Darm-
stadt.

An ihrem 100. Geburtstag ist 
eine Hundertjährige 36.525 
Tage bzw. 876.600 Stunden 
bzw. 52.596.000 Sekunden 
auf der Welt. Bei acht Stunden 
Schlaf pro Tag hat sie beacht-
liche 12.175 Tage verschlafen!

Im kleinen Saal des Bür-
gerhauses (K3) feierte Erika 
Schrapel gemeinsam mit Fa-
milie und Freunden. Meike 
Jungfer und ihr Ehemann Ro-
bert, die Erika Schrapel schon 
seit Jahren liebevoll betreuen, 
hatten die große Feier zusam-
men mit dem Team vom Bür-
gerhaus perfekt organisiert. 
Natürlich war auch Pfarrer 
Marcus-Stefan Großkopf 
gekommen, ebenso wie un-
sere Bürgermeisterin Claudia 
Lange, um zu gratulieren und 
Blumen und Geschenke zu 
überreichen.

Wie schafft man es, 100 
Jahre alt zu werden? In der 
ausführlichen Laudatio, die 
Meike Jungfer hielt und in 
der sie das Lebenswerk und 
die Verdienste von Erika 
Schrapel würdigte, konnte 
man eine Vorstellung davon 
bekommen.

Schon sehr frühe musste 
Erika die ersten dunklen 
Schatten erleben. Ihre Mutter 
verstarb kurz nach dem Ein-
zug in das neue Haus in der 
Seestraße. Durch die erneute 
Heirat Ihres Vaters Jakob ge-
wann Erika ihren Halbbruder 
Robert und in späteren Jahren 
dessen liebe Ehefrau Emma 
dazu. Beide sind leider schon 
verstorben.

Als junges Mädchen arbeite-
te Erika Schrapel vom Oktober 
1939 bis März 1942 als Haus-
angestellte bei der Familie 
Seederer im Olbrichweg in 
Darmstadt. Ihr geliebter Papa 
hatte gewollt, dass Sie den 
„kleinen und großen Haus-
halt“ erlernt und hatte ihr 
deshalb diesen Arbeitsplatz 
beschafft. Auch hier zeigten 
sich schon die ausgeprägten 
Stärken der kleinen Erika. Zi-
tat aus dem Zeugnis ihrer da-
maligen Chefin: „Erika hat sich 
während dieser Zeit tadellos 
geführt und ihre Arbeiten mit 
großem Fleiß und Pflichteifer 
und mit peinlichster Sauber-
keit zu meiner vollsten Zufrie-
denheit verrichtet.“

Am 01. März 1942 trat Erika 
als „Büroanlernling“ bei der 
Allgemeinen Ortskrankenkas-
se (kurz AOK) in Darmstadt 
ein. Aufgrund Ihrer sehr guten 
Leistungen wurde die Ausbil-
dungszeit auf 6 Monate ab-
gekürzt und sie wurde direkt 
als Bürogehilfin übernommen. 
Ihre zukünftige große Liebe 
Erich Schrapel absolvierte 
damals ebenfalls seine Ausbil-
dung bei der AOK. Er wurde 
jedoch ab Oktober 1940 zur 
Wehrmacht einberufen. Nach 
seiner schweren Verwundung 
im April 1944 in Russland und 
nach kurzer Gefangenschaft 
bei den Amerikanern kam 
Erich im Oktober 1945 zur 

AOK zurück. Die beiden hei-
rateten und Erika schied am
31. August 1946 bei der AOK 
aus. Und schon am 16. März 
1947 wurde der Sohn Lutz 
Jürgen geboren.

Am 01. März 1952 trat Erika 
in die Dienste der damaligen 
Spar- und Kreditbank in Erz-
hausen ein. Erika Schrapel 
war schon immer sehr pflicht-
bewusst und fleißig. Auf 
Grund ihrer Qualifikationen 
wurde sie am 1. Juli 1970 zur 
Geschäftsführerin der Bank 
in Erzhausen bestellt. Die 
Bauanfrage für die Errichtung 
des Bungalows von Sohn Lutz 
wurde im März 1974 geneh-
migt. Den großen Garten mit 
Obst, Gemüse und Blumen 
bewirtschaftete Erika stets 
nach Dienstende und mittags 
musste pünktlich das Essen 
auf dem Tisch stehen – wehe 
dem, der zu spät kam. Im Jahre 
1982 wurde Erika Schrapel mit 
der Ehrennadel in Bronze des 
Deutschen Genossenschafts- 
und Raiffeisenverbandes e.V. 
geehrt. Am 30. Mai 1984 zog 
sich Erika aus dem Berufsle-
ben zurück.

Doch statt zu Reisen und 
den Ruhestand gemeinsam 
zu genießen, erkrankte ihr 
Mann Erich an Parkinson. Sie 
pflegte ihn aufopferungsvoll 
bis zu seinem Tod am 05. Ja-
nuar 1992.

Im Jahre 2002 erhielt Erika 
die Urkunde für 20 Jahre 
Wandern in der SVE. Leider 
hat Erika Schrapel nie einen 
Schrittzähler benutzt, vermut-
lich hat sie aber ein paar Mal 
die Welt „umrundet“. Von 
den schönen Wanderausflü-
gen mit lieben, gleichgesinn-
ten Menschen schwärmt Sie 
bis heute. In jüngeren Jahren 
gehörte auch Turnen zu ih-
ren großen Leidenschaften. 

Daraus entstanden bis heute 
andauernde wundervolle und 
tiefe Freundschaften. Für 25 
Jahre Mitgliedschaft der Ar-
beiterwohlfahrt / Ortsverein 
Erzhausen wurde Erika eben-
falls kürzlich geehrt.

Am 23. Februar 2014 lag er-
neut ein sehr dunkler Schat-
ten über Erika Schrapel und 
ihrer Familie. Sie verlor ihren 
Sohn Lutz. Er verstarb an den 
Folgen einer schweren, zwei-
jährigen Krebserkrankung. 
Meike und Robert Jungfer 
hatten Lutz jedoch noch ver-
sprochen, immer auf Erika 
Schrapel aufzupassen und 
stets für sie zu sorgen.

Erika Schrapel hatte es nie 
leicht im Leben. Ihre Stärke, 
ihren unglaublichen Willen 
und ihre Art, niemals aufzu-
geben und dem Leben trotz 
aller Widrigkeiten und Schat-
ten immer und immer wieder 
erneut positiv entgegenzuge-
hen, muss man bewundern. 
Ihr Glas ist nie halb leer, son-
dern immer halb voll. 

Und wer glaubt, dass Erika 
ausschläft, der hat sich geirrt! 
Jeden Morgen steht sie früh 
auf, um zu frühstücken und 
ihr geliebtes Echo zu lesen. Sie 
ist immer auf dem Laufenden, 
sie sieht immer wieder das 
Licht im Leben, und sie ist 
immer top frisch frisiert und 
selbstverständlich „schick bis 
in´s das Knick“. 

Ganz besonders für Meike 
Jungfer ist Erika Schrapel ein 
wundervoller Mensch und sie 
ist sehr stolz und dankbar, 
dass sie das Leben zusam-
mengebracht hat. Sie haben 
in den über 30 Jahren sehr 
viel gemeinsam erlebt und 
geschafft, in guten wie in 
schlechten Zeiten. Sie sind im-
mer füreinander da, sie hatten 
niemals einen Streit, nie gab 
es ein böses Wort zwischen 
ihnen.

Das hat sich bis heute nicht 
geändert. Auch Bürgermeis-
terin Claudia Lange würdigte 
in ihrer Ansprache ihre posi-
tive Lebenseinstellung und 
wünschte ihr noch viele weite-
re gesunde Jahre, auf dass die 
ungewöhnlich große Zahl von 
Hundertjährigen in Erzhausen 
weiter erhalten bleibt!

Meike Jungfer beendete ihre 
Laudatio mit den Worten: 
„Jeder Tag hat sein Licht und 
seinen Schatten. Wichtig ist, 
die kleinen Glücksmomente 
wahrzunehmen, die uns ge-
schenkt werden. Möge dieser 
Tag voller Erinnerungen und 
Freude sein und dein Herz mit 
Wärme und Glück erfüllen!“

Erika Schrapel bleibt ein 
Vorbild für viele, ein Symbol 
für die Stärke und den Lebens-
mut, die das Leben in Erzhau-
sen prägen. Wir wünschen 
ihr noch viele gesunde und 
glückliche Jahre!

Auch Bürgermeisterin Claudia Lange gratulierte Erika Schrapel zu ihrem 100. Geburtstag und 
überreichte eine wunderschönen Blumenstrauß.

Vergiss-Mein-Nicht e.V. 
sammelt wieder Hilfsgüter

Erzhausen (mb). Der Ver-
ein Vergiss-Mein-Nicht e.V. 
sammelt wieder in Zusam-
menarbeit mit der Gemein-
de Erzhausen Hilfsgüter für 
unsere Partnerstadt Ivanychi/ 
Ukraine. Die Sammlung findet 
am Samstag, 15.06.2024, von 
9.00 bis 11.00 Uhr, an der Halle 
der Vereine/Grillhütte in Erz-
hausen statt. Auch wenn die 
Nachrichten weniger über die 
Ukraine berichten, wird wei-
terhin unsere Unterstützung 
benötigt. Die Zivilbevölkerung 
braucht stärker denn je unsere 
Unterstützung. Leider werden 
oft viele Sachen über Hilfsor-
ganisationen gespendet, die 
vor Ort nicht gebraucht wer-
den können, deshalb bitten 
wir Sie, zum nächsten Termin 
nur die Sachen abzugeben, 
die auf der nachfolgenden 
Liste stehen. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung. 

1. Hygiene: Shampoo, Dusch-
gel, Zahnbürsten und Zahn-
pasta, Seife, Deo, Damenhy-
giene
2. Medizin: Verbandsmaterial, 
Wundauflagen, Schmerzmit-
tel, fiebersenkende Mittel, 
Schlaftabletten, Vitamine, 

künstliche Ernährung
3. Zubehör für Kleinkinder 
und Babys, Windeln, etc. 
4. Rollstühle, Krücken, Toilet-
tenstühle und -sitze
5. Spielsachen, selbsterklären-
de Spiele, Puzzle
6. Fahrräder, Kinderwägen, 
Reisebetten
7. Schulranzen, Schulsachen
8. Matratzen
9. Waschmaschinen, Wäsche-
trockner, Kühlschränke, Ge-
frierschränke
10. Elektrogeräte wie, Wasser-
kocher, Mikrowelle, etc. 
11. Taschenlampen, Power-
banks, Batterien, Notleuch-
ten, Solarleuchten, Streich-
hölzer
12. Werkzeuge jeglicher Art 
für Reparaturen 
13. Geschirr, Haushaltswaren 

Wenn möglich, bitte alle 
Spendenabgaben in stabilen 
Bananenkartons oder stabi-
len Säcken abgeben. Andere 
Sachspenden können leider 
diesmal nicht angenommen 
werden. Wer an dem Tag 
noch mithelfen kann beim 
Sortieren, und wenn es nur 
für 1 Stunde ist, ist herzlich 
willkommen.

Erzhäuser
Straßenflohmarkt

Am 8. Juni 2024 ab 10 Uhr
Erzhausen (ks). Nicht verges-

sen: Am Samstag, den 8. Juni, 
von 10:00 bis 15:00 Uhr findet 
im Gebiet Kiefernweg – Gins-
terweg – Im Bachgrund der 
diesjährige Straßenflohmarkt 
des DRK Erzhausen statt. An 
etwa 50 Verkaufsständen 
können Sie suchen, finden 
und kaufen oder einfach nur 
bei einem Grillwürstchen und 
einem kühlen Getränk mit 
anderen Flohmarktbesuche-
rinnen und -besuchern plau-
dern. Für die Kinder bietet das 
Jugendrotkreuz das beliebte 
Kinderschminken an und ab 

11 Uhr steht – nicht nur für 
die Kinder – ein Eiswagen be-
reit. Und wer spontan selbst 
etwas anbieten möchte: We-
nige Standplätze sind noch 
frei. Melden Sie sich einfach 
zwischen 8:30 und 9:30 Uhr 
bei einem der Ordner des 
DRK. Wenn noch vorhanden, 
finden wir einen Standplatz 
für Sie. Also: Ein Besuch am
8. Juni lohnt sich. Wir freuen 
uns auf Sie! 

Ihre DRK Ortsvereinigung 
Erzhausen

www.drk-erzhausen.de

 
Wann: Dienstag 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
Wo: Jugendzentrum – Hauptstraße 12 
Wer: Kinder von 6 bis 12 Jahre 
Unkostenbeitrag: 2 € 
 
Wir kochen gemeinsam im Jugendzentrum 
Ihr könnt jeden Dienstag um 14:30 Uhr vorbeikommen und mit 
uns gemeinsam kochen. Wir beschäftigen uns mit dem 
nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und suchen jede 
Woche bunte und leckere Rezepte raus.  
Alles was Ihr mitbringen müsst, ist Lust am Kochen  
und 2 € Unkostenbeitrag. 
Schaut vorbei und kocht mit uns!  
 
Fragen? So erreicht Ihr uns: 
Telefon: 06150-9767-29 
E-Mail: kijufoe@erzhausen.de 
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info@golas-service.de
Inh. Pawel Golecki info@golas-service.de

AUTOAUTO
 BRUST BRUST

Ihre Meisterwerkstatt
für alle Marken

und für alle Fälle !

Guerickeweg 3 und 6
64291 Darmstadt
Tel: 06151-3967597
Fax: 06151-370326

Professionell

Fortschrittlich

Persönlich

Hochwertig

Schnell

Preiswert

LEISTUNGSPROFIL
• Elektrik / Elektronik
• Fahrzeugdiagnose
• Stoßdämpfer
• Unfallinstandsetzung
• Auspuff /

Rußpartikelfi lterauto·brust.de

• Achsvermessung
• Anhängerkupplungen
• Licht
• HU / AU

• Karosserie
• Klimatechnik
• Reifenservice
• Glasservice

HU / AU für alle Marken und Baujahre.

• Bremsen
• Ölwechsel
• Inspektion
• Abschleppdienst
• Ersatzwagen
• uvm.

„Ich unterstütze 
Özlem Gün, weil 
sie klare Visionen 
für positive 
Veränderungen in 
Erzhausen hat und 
sich entschlossen für 
deren Realisierung 
einsetzt.“

Meine Stimme für Özlem Gün

Jessica Isaac

Spraydose & Co –
Graffiti-Workshop

Wir verschönern unser Trafohaus
Erzhausen. Gemeinsam 

wollen wir im Rahmen des 
Workshops das Trafohaus in 
der Hauptstraße neugestal-
ten! Erlebe einen spannenden 
und kreativen Tag, an dem du 
unter professioneller Anlei-
tung die Kunst des Graffitis 
erlernst. Lasse deiner Kreati-
vität freien Lauf und gestalte 
beeindruckende Kunstwerke!

Wann?
Samstag, 22. Juni 2024

Uhrzeit:
11:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Wo?
Trafohaus, Hauptstr. 103

Unter Anleitung von: Herr 
Jörn Heilmann – Kommuni-
kationsdesigner / Bildender 
Künstler. Wer kann teilneh-
men? Kinder und Jugendliche 
im Alter von 10 bis 20 Jahren.

Anmeldung: Begrenzte Plätze: 
Maximal 8 Teilnehmer davon 2 
Kinder mit Beeinträchtigung.
Anmeldefrist: Bis Mittwoch, 
19. Juni 2024. Anmeldung und 
Kontakt: Melde dich schnell 
an, da die Plätze begrenzt 
sind! Für weitere Informa-
tionen und zur Anmeldung 
kontaktiere uns bitte unter: 
kijufoe@erzhausen.de oder 
06150-9767-29.

Dieses Projekt wird in Zu-
sammenarbeit mit KiJuPa, 
KuK und KiJufoe durgeführt –
gefördert durch die Gemeinde 
Erzhausen und den Kultur-
sommer Südhessen. Vielen 
Dank für die Unterstützung! 
Wir freuen uns auf dich und 
einen kreativen Tag voller 
Farben und Ideen!

Kinder-
Kirchen-Aktion 
Sonntag, 16. Juni, in der 

Ev. Kirche Erzhausen
Erzhausen (pr). Alle Kinder 

zwischen 3 und 8 Jahren 
und ihre Eltern sind herzlich 
eingeladen! Wir starten um 
10.30 Uhr in der Kirche und 
nach einem gemeinsamen 
Beginn mit den anderen 
Gottesdienstbesucher*innen 
gehen die Kinder (mit/ohne 
ihre Eltern) in den Kirchsaal 
und erleben dort eine (Bibel)
Geschichte, singen und bas-
teln gemeinsam.

Dorfmuseum unterwegs – wenn die
Schumacher-Werkstatt ins Museum kommt

Erzhausen (cs). Was machen, 
wenn sich ein Besuch im Mu-
seum für manche als schwierig 
gestaltet? Wie kommt man 
dennoch an die Wissens-
schätze derer, die selbst nicht 
mehr in der Lage sind zu uns 
ins Dorfmuseum Erzhausen zu 
kommen? 

Kurzerhand wurde be-
schlossen, man packt einen 
Korb voller Gegenstände und 
bringt das Museum ins AWO 
Senioren und Pflege „Marie-
Juchacz-Haus“, wo der ge-
lernte Schuhmacher Meister, 
Heinz Wannemacher, lebt. 
Nach Abstimmung mit den 
zuständigen Personen (AWO 
und ASB), konnte zeitnah ein 
Termin vereinbart werden.

Im ehemaligen original 
Bäckerkorb, in dem vor Jahr-
zehnten noch Brote gelagert 
und transportiert wurden, fin-
den sich nun Originalobjekte 
aus früheren Zeiten, die an 
die Arbeit einer Schumacher 
Werkstatt erinnern. Diese 
brachten Christina Seibold, 
Dorothee Krüger und Jörg 
Dohn vom Ortskundlichen 
Arbeitskreis Erzhausen ge-
meinsam ins Seniorenheim.

Dort angekommen war der 
Schumacher Meister, Heinz 
Wannemacher, bereits zur 
Stelle und begrüßte das Muse-
ums-Team herzlich. Auch wei-

tere Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohner des stationären 
Pflegeheims sowie Personen 
aus der Tagespflege nahmen 
an diesem lehrreichen „Sym-
posium“ teil. Das Wissen, das 
Herr Wannemacher uns an 
diesem Nachmittag weitergab 
war erstaunlich. 

Er erzählte aus seinen ers-
ten Lehrjahren als 17jähriger 

Bursche und seinem langen 
Berufsleben, in dem er u.a. 
Schuhe in Maßarbeit von 
Hand hergestellt und repa-
riert hat. Das Besondere an 
den Erzählungen war, dass 
durch ein paar „unschein-
bare“ geschichtsträchtige 
Gegenstände Erinnerungen 
angeregt wurden und Herr 
Wannemacher das „Früher“ 

wieder lebendig werden ließ, 
was man in den Augen aller 
Gäste sehen konnte. 

Wir bedanken uns von gan-
zem Herzen bei Sebastian 
Hampel (AWO Sozialer Dienst) 
und Mariann Würtenberger 
(ASB Tagespflege), dass sie 
diesen bereichernden Nach-
mittag möglich gemacht ha-
ben. Der nächste Korb voller 
Erinnerungen wird bald ge-
füllt und das Museum kommt 
dann wieder zu Besuch ins 
„Marie-Juchacz-Haus“. Mög-
liches Thema könnte sein 
„Schule früher“ mit Schie-
fertafel, Griffelkasten und 
vielem mehr. Wie haben die 
Bewohner*innen ihre ersten 
Jahre in der Schule erlebt? 
Was hat sie bewegt? Auch 
für dieses Thema stellt das 
Dorfmuseum Erzhausen Ob-
jekte zur Verfügung, die auch 
ausprobiert werden dürfen. 
An den Originalobjekten kön-
nen die Bewohnerinnen und 
Bewohner sich austauschen, 
erinnern und aus deren Leben 
erzählen, oder davon wie sie 
ihre „Kindheit“ erlebt haben. 
Ihnen wird es durch das hap-
tische Erleben ermöglicht, die 
Erinnerungen ganz bewusst 
wieder aufzufrischen. Eine 
wunderbare, bereichernde 
Kooperation! Weitere Infos 
unter museum-erzhausen.de

Von links nach rechts: Jörg Dohn, Heinz Wannemacher, Chris-
tina Seibold, Dorothee Krüger. (Bildrecht: Sebastian Hampel)

Leserbrief
Auflösung Bauarchiv Gärtner

Ich möchte allen ehemaligen 
Bauherrinnen und Bauherren 
meines Vaters, Dipl. Ing. Egon 
Gärtner, Architekt, die Gele-
genheit geben, die Original-
zeichnungen ihres Bauprojek-
tes bei mir abzuholen, sofern 
die Zeichnungen vorhanden 

sind. Bitte melden Sie sich bei 
entsprechendem Interesse 
bei mir bitte zunächst unter:
bauzeichnung.gaertner@
t-online.de

Sabine Gärtner
Bahnstraße 171

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr
Erzhausen im Mai 2024

Erzhausen (lg). Im vergang-
enen Monat kam es zu ins-
gesamt vier Einsätzen für die 
Freiwillige Feuerwehr Erzhau-
sen.

Am Freitag, den 10. Mai, 
wurde die Feuerwehr Erzhau-
sen um 14.55 Uhr durch die 
Polizei zu einer Türöffnung in 
die Bahnstraße nachalarmiert. 
Die Wohnung konnte von uns 
gewaltfrei geöffnet werden 
und größerer Schaden wurde 
vermieden. In der Wohnung 
wurde ein Patient angetroffen 
und durch den Rettungsdienst 
betreut. Zudem unterstützen 
wir noch beim Transport des 
Patienten in den Rettungswa-
gen. Am Morgen des 27. Mai 
gegen 10.38 Uhr wurde die 
Feuerwehr Erzhausen zu ei-
ner Ölspur in die Egelsbacher 
Straße gerufen. Dort einge-
troffen, ließen sich mehrere 
große Ölflecken im Bereich 
der Egelsbacher, Rhein-, und 
Brühlstraße lokalisieren. Der 
betreffende Bereich wurde 
vorsorglich abgesperrt und 
durch eine entsprechende 
Fachfirma gereinigt.

Die Leitstelle alarmierte 
die Freiwillige Feuerwehr 
Erzhausen am Morgen, den
27. Mai, um 04.22 Uhr zu 
einem gemeldeten Küchen-
brand in die Hauptstraße. Bei 
Eintreffen der ersten Kräfte 
bestätigte sich die Lage und 
die Küche im ersten Oberge-
schoss brannte. Die Bewohner 
wurden glücklicherweise im 
Schlaf durch Rauchwarnmel-

der geweckt, konnten das 
Gebäude verlassen und einen 
Notruf absetzten. Nach An-
kunft und Erkundung leitete 
ein Trupp unter Atemschutz 
sofort die Brandbekämpfung 
ein und konnte, nach Setzen 

eines Rauchvorhangs, um die 
weitere Rauchausbreitung 
zu verhindern, das Feuer zü-
gig bekämpfen. Ein weiterer 
Trupp unter Atemschutz such-
te nach den vermissten Hasen 
und übergab sie mithilfe von 

zwei Transportboxen den Ei-
gentümern. Zur Sicherstellung 
von Atemschutzgeräteträgern 
unterstützte uns die Freiwilli-
ge Feuerwehr Gräfenhausen, 
die mit einem Hilfeleistungs-
löschfahrzeug vor Ort war. 
Neben der Feuerwehr waren 
noch zwei Rettungswagen 
und die Polizei im Einsatz. 
Durch das schnelle Eingreifen 
konnte Schlimmeres verhin-
dert werden und der restli-
che Teil der Wohnung blieb 
bewohnbar. Die Feuerwehr 
Erzhausen war insgesamt 
mit vier Fahrzeugen an der 
Einsatzstelle. Die Aufrüstung 
der Fahrzeuge und das Reini-
gen der Geräte ist meist der 
aufwendigste Teil an solch 
einem Einsatz. Die letzten 
Kräfte verließen an diesem 
Morgen erst gegen 9 Uhr das 
Feuerwehrhaus.

In der darauffolgenden 
Nacht gegen 05.23 Uhr wur-
de die Feuerwehr Erzhausen 
wieder alarmiert, diesmal zu 
einer kleinen technischen Hil-
feleistung in die Wingertstra-
ße. Eine schon mehrere Tage 
vermisste Katze wurde auf 
einem Kamin gesichtet und 
die Feuerwehr zur Rettung 
gerufen. Bei einem ersten 
Annäherungsversuch über 
die Wartungsluke des Daches 
ergriff die Katze, vielleicht 
auch wegen der gerade ein-
treffenden Polizei, die Flucht 
in die Nachbargärten. Damit 
war der Einsatz für die Feuer-
wehr beendet.

Einsatzfahrzeuge beim Küchenbrand in der Hauptstraße.

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.

brot-fuer-die-welt.de
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Meisterbetrieb
Riedl & Neff

● Reparaturen ● Aufarbeiten
● Neubeziehen von alt über 

modern bis Design
● Sonnenschutz ● Teppichböden

Langener Str. 6 
64390 Erzhausen
0 61 50 / 98 02 49
Polsterei-LeCanape@t-online.de

www.polsterei-lecanape.de

Kostenvoranschläge
unverbindlich und kostenfrei

Frankfurter Landstr. 12
64291 DA-Arheilgen
Tel: 06151 372 894
info@volz-darmstadt.de

•  Fenster und Türen
•  Garagentore
•  Rolläden
•  Markisen
•  Smarthome
•  Sicherheitstechnik

„Wir schaff en Atmosphäre 
zum Wohlfühlen“

volz-darmstadt.de

Anzeige bitte einspaltig 
Höhe im Verhältnis anpassen 
 
 
 

Sport, Spiel, Freizeitspaß 
für Jedermann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im SGA – Sportzentrum 
Auf der Hardt 78  –  DA - Arheilgen 

Tel.:  0 61 51 - 37 59 80, Büro  0 61 51 -  3685459 
 

Angebote für  KINDERGEBURTSTAGE, 
 BETRIEBS- U. FAMILIENFEIERN   

 

Geöffnet:   Mo.- Fr. ab ab 1400, Sa. ab1300 Uhr 
 an Sonn. u. Feiertagen  ab 1000 Uhr 

Letzter Einlass zum Spielen 19.30 Uhr 
Geöffnet nur bei passender Witterung 

 

 
 
 

Spargel & Erdbeeren
Himbeeren und Heidelbeeren aus eigenem Anbau

Hofladen: Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa+So&Feiertage 8-19 Uhr
und alle Verkaufsstände wie gewohnt geöffnet

Spargelhof Appel
Tel.: 01578 9677762

Erdbeeren zum Selbstpflücken Do-So 8-19 Uhr

Empfehlungen vom 06.06.–12.06.2024

Metzgerei + Partyservice
Robert Jung – Wixhausen

Trinkbornstraße 11  •  Tel. 06150 / 73 24
Verdistraße 27  •  Tel. 06150 / 84 483

Mobil: 0177-8513166
www.metzgereijung-darmstadt.de

Rindergulasch 100 g 1,59 €
Kammsteak
Knobi/Pfeffer 100 g 1,49 €
Bierschinken 100 g 1,89 €
Bockwurst 100 g 1,59 €
Habanero Salami 100 g 3,59 €
Neue Ö� nungszeiten in der Verdistraße:

Mo-Fr: 9-16 Uhr und Sa: 8-13 Uhr

ERZHAUSEN
JAHRGANG 1949/50
Unser nächstes „Klassentreffen“ 
findet am Freitag, den 14. Juni 
2024, ab 17 Uhr statt und zwar 
im PSC Schützenhaus Darmstadt-
Arheilgen im Restaurant „Vier 
Jahreszeiten“. 64291 DA-Arheil-
gen, Weiterstädter Landstr. 57.

JAHRGÄNGE

Ökumenisches 
sing & pray

Erzhausen (sts). Am ersten 
Freitag im Monat laden wir 
üblicherweise zu sing & pray 
in der ev. Kirche ein.

Am 7. Juni allerdings fällt das 
Gebetstreffen aus, erst im Juli 
werden wir wieder einladen.

Richtigstellung der Inhalte aus dem 
Leserbrief von Herrn Kessler

Der Leserbrief von Herrn 
Kessler im Erzhäuser Anzei-
ger vom 29. Mai 2024 enthält 
Behauptungen, die der Rich-
tigstellung bedürfen:

 
1. Bürgerversammlung 

Die Bürgerversammlung 
wird durch die Vorsitzende 
der Gemeindevertretung 
einberufen. Sie entscheidet 
allein über den Zeitpunkt 
der Sitzung. Die Inhalte der 
Präsentation zur Bürger-
versammlung sind auf der 
Gemeinde-Homepage einseh-
bar. Weitergehende Fragen 
beantworten die Referenten 
jederzeit gerne.

 
2. Neubaugebiet
„Die vier Morgen“

a) Änderung des Bebauungs-
plans „Die vier Morgen“ und 
Höhe der Bebauung 

Eine Änderung des Bebau-
ungsplans mit einer Anglei-
chung (Reduzierung) der zu-
lässigen Höhen so kurz nach 
der Umlegung der Grundstü-
cke und Wirksamwerden des 
Bebauungsplans würde die 
Gemeinde der Gefahr von 
Schadensersatzansprüchen 
der betroffenen Grundstücks-
eigentümer aussetzen. Diese 
Frage wurde bereits juristisch 
geprüft. In der politischen Be-
ratung und Beschlussfassung 
hatte keine der Fraktionen 
einen entsprechenden Ände-
rungsantrag gestellt.

b) Inhaltlicher Austausch
über „Die vier Morgen“ 

In den letzten Jahren stand 
ich den Personen, die Fragen 
zum Baugebiet „Die vier 
Morgen“ hatten, zur Verfü-
gung und werde das auch in 
Zukunft tun. Schriftliche oder 
telefonische Anfragen zu 
dem Neubaugebiet werden je 
nach Thema durch mich oder 
die Verwaltungsmitarbeiter 
beantwortet, oder es wird 
der direkte Kontakt mit der 
hessischen Landgesellschaft 
hergestellt.  

Soweit der Klärungsbedarf 
inhaltliche Themen des Nor-
menkontrollverfahrens vor 
dem Verwaltungsgerichtshof 
betrifft, findet der Austausch 
allerdings auf Anwaltsebene 
statt. Es ist nicht üblich, dass 
sich die gegnerischen Partei-
en eines Gerichtsverfahrens 
inhaltlich über Verfahrensge-
genstände austauschen. 

 
3. Hubschrauberlärm vom 
Egelsbacher Flugplatz 

Der Flugplatz wird auf Basis 
einer Betriebserlaubnis be-
trieben. Die Grenzen dieser 
Betriebserlaubnis, die lange 
vor dem Bau der Häuser im 
Dreieichring erteilt wurde, 
werden durch den Flug-
betrieb einschließlich der 
Hubschrauber, abgesehen 
von individuellen Verstößen 
Einzelner, nicht überschritten 
oder erreicht. Mein Kollege 
aus Egelsbach Tobias Wilbrand 

und ich sind regelmäßig mit 
dem Eigentümer des Flug-
platzes Egelsbach und des-
sen Betriebsleiter sowie mit 
dem Geschäftsführer der
HeliTransAir und den Spre-
chern der anderen am Flug-
platz tätigen Vereine und 
Betriebe in Kontakt, um wei-
tere  Maßnahmen zur Lärm-
reduzierung zu erreichen. 
Juristische Druckmittel haben 
wir nicht. Der Hubschrauber-
betrieb wird bereits, ohne 
dass es dazu eine rechtliche 
Verpflichtung gäbe, so or-
ganisiert, dass Manöver und 
dadurch verursachte Lärmbe-
lastungen weitgehend auf die 
weitere Umgebung verlagert 
werden. Frühe Hubschrauber-
flüge am Wochenende könnte 
der Flugplatz zulassen, er hat 
aber zugesagt, dass er solche 
nicht mehr erlauben wird.

Abflüge und Platzrunden 
werden besprochen, und 
soweit keine sicherheitsre-
levanten Aspekte dagegen 
stehen, werden unsere 
Wünsche berücksichtigt. Wir 
erörtern aktuell mit dem 
Flugplatzbetreiber und dem 
Regierungspräsidium ein 
Beschwerdesystem, mit dem 
durch die Öffentlichkeit bes-
ser nachvollzogen werden 
kann, was mit denjenigen 
Piloten passiert, die sich nicht 
an die Vorgaben halten.

 
Claudia Lange

Bürgermeisterin

Leserbrief

Alles nur ein Spiel?
„L‘État, c‘est moi!“ („Der 

Staat bin ich!“) Man könnte 
meinen, so manch Politiker 
hätte sich diesen Ausspruch 
zu eigen gemacht.

Robert Habeck seines Zei-
chens Wirtschaftsminister und 
Vizekanzler, hinterließ mich 
mit einer seiner Aussagen 
nicht nur fassungslos, sondern 
hat mich auch in höchstem 
Maße empört. 

„Die Debatte um das Ge-
bäudeenergiegesetz, also wie 
heizen wir in Zukunft, war ja 
auch ehrlicherweise ein Test, 
wie weit die Gesellschaft be-
reit ist, Klimaschutz – wenn er 
konkret wird – zu tragen.“ Ein 
Test also?! 

Im Nachhinein meinte er 
wohl er wäre zu weit ge-
gangen und die Bürger sind 
ja keine Laborratten, mit de-
nen man irgendwelche Tests 
vollführt. Ich gratuliere im 
Übrigen zu dieser Erkenntnis 
und bedanke mich artig dafür.

Ungeachtet dessen die Aus-
sage steht und reiht sich naht-
los in früher getätigte ein.

„Lieber voll ins Risiko... viel-
leicht gelingt es ja auch...“ 
oder „Der Staat macht keine 
Fehler“.

Ob bewusst oder unbewusst 
gesprochen, diese Sätze lösen 
bei vielen Menschen etwas 
aus. Dies dürfte auch einem 
Herrn Habeck sehr bewusst 
sein.

Es ist kein Spiel ein Land und 
ein Volk zu regieren. Wobei 
ein Volk gibt es nach einer 
seiner früher getätigten Aus-
sagen ja ohnehin nicht.

Nein, regieren ist kein Rou-
lette-Spiel. Dort setzt man 
vielleicht wahlweise auf Rot 
oder Schwarz und am Ende 
liegt die Kugel auf der grünen 
Null...

Ich als Bürger dieses Landes, 
fühle mich durch solche Aus-
sagen einfach nur verhöhnt. 

Wie war das noch Frau Faser? 
„Diejenigen, die den Staat 
verhöhnen, müssen es mit 
einem starken Staat zu tun 
bekommen“.

„Nous sommes l‘État“ Frau 
Innenministerin.

Ich finde auch hier passen 
wieder einige Zeilen aus Fried-
rich Schillers Meisterwerk.

 
„Zum Werke, das wir ernst 
bereiten,
Geziemt sich wohl ein ernstes 
Wort;
Wenn gute Reden sie beglei-
ten,
Dann fließt die Arbeit munter 
fort.
So lasst uns jetzt mit Fleiß 
betrachten,
Was durch die schwache Kraft 
entspringt,
Den schlechten Mann muss 
man verachten,
Der nie bedacht, was er voll-
bringt.
Das ist‘s ja, was den Menschen 
zieret,
Und dazu ward ihm der Ver-
stand,
Dass er im innern Herzen spü-
ret,
Was er erschafft mit seiner 
Hand.“
Aus „Das Lied von der Glocke“ 

 
Holger Schenkenberger

Bahnstraße 43

Reiten lernen auf dem 
Hessenwald-Hof – mit 

HIPPOLINI®
(el/tl). Mit dem Start des 

neuen Schulhalbjahres begin-
nen auf dem Hessenwald-Hof 
wieder die Halbjahres- und 
Quartalskurse für Kinder. 

Seit 20 Jahren wird auf dem 
Hessenwald-Hof, mit dem  
pädagogischem HIPPOLINI® 
Konzept, altersgerecht der 
Umgang und das Reiten mit 
den Ponys vermittelt. Für die 
Kindergartenkinder (ab 3 
Jahre) gibt es den HIPPOLINI-
Miniclub. Ab dem Grund-
schulalter die aufbauenden 
HIPPOLINI-Kurse, welche bis 
zum selbständigen Reiten 

führen. Darüber hinaus gibt 
es offene Angebote wie den 
Ponyclub, Kindergeburtstage 
und Events zu verschiedenen 
Themen.

Auch in den Sommerferien 
bieten wir verschiedene Ange-
bote für Ihre Kinder. Schauen 
Sie sich gerne auf unserer 
homepage unter „Terminen“ 
um oder erfragen Sie per 
Mail loesch@hessenwaldhof.
de das passende Angebot für 
Ihr Kind!

Weitere Infos unter www.
hessenwaldhof.de

SCHON MITTWOCHS ONLINE.

Blue Lights gestalten Gottesdienst 
auf dem Schlossgrabenfest

Darmstadt (gh). Gute Tradi-
tion ist es inzwischen, dass der 
ökum. Kirchenladen Kirche & 
Co. einen Pfingstgottesdienst 
auf dem Schlossgrabenfest  mit 

einem Gospelchor gestaltet. 
Hierzu waren  die „Blue Lights“ 
bereits zum wiederholten male 
eingeladen. Trotz des regne-
rischen Wetters hatten sich 

zahlreiche Besucher auf dem 
Platz vor der Bühne vor dem 
Landesmuseum eingefunden 
und feierten gemeinsam mit 
dem Chor den Gottesdienst.

Senioren Union Erzhausen

Stammtisch
Erzhausen (dk). Am Don-

nerstag, den 20.6.24, findet 
wieder der Stammtisch der 
Senioren Union Erzhausen 
statt, wie immer im Bürger-
haus Erzhausen, ab 11.30 Uhr.

Anmeldungen werden ab 
sofort entgegengenommen 
von Christa Müller, Tel. 06150-
6256 und Dorothee Krüger, 
Tel. 06150-7010. Wir freuen 
uns auf einen angenehmen 
Vormittag.

ERZHAEUSER- 
ANZEIGER.DE 
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SV Erzhausen Oberliga
Radballer schaffen den Klassenerhalt

Erzhausen (fb). Am ver-
gangenen Samstag, 18.05., 
fand der letzte Spieltag der 
Oberliga statt. Krankheitsbe-
dingt konnte Dominik Leiser 
nicht antreten, daher spielte 
Florian Bartl kurzfristig mit 
Ersatzspieler Leo Grebe.

Im ersten Spiel gegen die 
Heimmannschaft aus Gins-
heim merkte man, dass die 
Abstimmung noch nicht 
ganz passte. Nach einem 0:1- 
Rückstand konnten die SVE-
Radballer das Spiel noch zum 
2:1 drehen. Wichtige 3 Punkte 
gegen den Abstieg wurden 
eingefahren. Im zweiten Spiel 
gegen den Abstiegskonkur-
renten aus Tann konnte das 
Spiel von Anfang an domi-
niert werden und schnell die 
Führung erzielt werden. Die 
Führung konnte das Duo bis 

zum Schluss sicher verteidigen 
und mit 4:2 einen weiteren 
Sieg holen. Das dritte Spiel 
war das wichtigste des Tages. 

Gegen Nordshausen, ebenfalls 
Konkurrent um den Klassener-
halt, konnten die SVE-Rad-
baller früh mit 2:0 in Führung 

gehen. Nach einem 4:1 kurz 
nach der Pause kontrollierten 
die Erzhäuser das Spiel, muss-
ten aber noch 2 Gegentreffer 
hinnehmen. Am Ende war es 
ein knapper, aber verdienter 
4:3-Sieg und der damit ver-
bundene Klassenerhalt. Zum 
Abschluss gab es noch das 
Spiel gegen den Meister der 
Oberliga aus Baunatal. In ei-
nem sehr ansehnlichen Spiel 
ging Erzhausen mit 2:1 in die 
Halbzeit. Die Führung konnte 
bis zum Ende noch bis zum 5:2 
ausgebaut werden und damit 
ein perfekter Abschluss der 
Saison eingefahren werden.  

Mit 12 Punkten aus 4 Spie-
len belegt das Erzhäuser Duo 
am Ende der Oberliga-Saison 
sogar noch den 6. Platz und 
konnten den Abstieg verhin-
dern. 

Peer Möller ist Deutscher 
Meister JG 2006 über

200 Rücken

Erzhausen (amö). Vom 
22.05.–26.05.24 fanden im 
SSE Berlin die jährlichen 
Deutschen Jahrgangsmeister-
schaften in Schwimmen statt. 
Teilnehmen dürfen dort nur 
Athleten, die sich im Vorfeld 
in die je Jahrgang geforderten 
Ranglisten reingeschwommen 
haben. 

Dies gelang dem Erzhäuser 
Rückenspezialist Peer Möller 
JG 2006 über alle 3 Rücken-
strecken. In seinem Jahrgang 
durften die Top 20–25 an den 
Start gehen. Vormittags fan-
den dann jeweils die Vorläufe 
statt, wo sich die schnellsten 
8 Schwimmer je Jahrgang fürs 
Finale qualifizieren konnte. 

Am Donnerstag war Peer 
startend für die SG Frank-
furt sein 1. Start direkt sei-
ne Hauptstrecke die 200m 
Rücken. Dort schaffte er 
als schnellster Schwimmer 
den Schritt ins Finale. Am 
Nachmittag schwamm Peer 
ein souveränes Rennen mit 
neuer persönlicher Bestzeit 
in 2:04,23 und schlug als 1. in 

seinem Jahrgang. Zusätzlich 
erbrachte Peer die schnellste 
200m Rückenzeit von der 
diesjährigen Meisterschaft 
und belohnte sich somit Gold 
und den gewonnenen Meis-
tertitel.

Samstag standen dann die 
50m für Peer Möller an. Auch 
dort schaffte es Peer wieder 
ins Finale. Im Finale schwamm 
Peer auch neue Bestzeit 26,58 
auf Rang und verfehlte leider 
mit 0,01 das Podest, welches 
aber wiederum nicht ärgerlich 
ist, da er sich dort auch mit 
der Bestzeit belohnt hat.

Am letzten Tag standen nun 
noch für den Erzhäuser die 
100m an. Auch hier schwamm 
er sich ohne Probleme ins 
Finale. Peers Finale war der 
letzte Lauf auf der Meister-
schaft, wo er nochmal voll 
motiviert an den Start ging. In 
dem Finale, wo die 8 schnells-
ten schwammen, sicherte 
sich Peer noch einen 3. Rang 
in neuer Bestzeit über 57,29 
und gewann somit noch die 
Bronze Medaille.

Große Resonanz beim Preisskat an Fronleichnam
Schirmherr: Landtagsabgeordneter Maximilian Schimmel / Neumann Mai Sieger

Gräfenhausen (hb). An Fron-
leichnam fand nach langer 
Abstinenz mal wieder ein 
großer Preisskat der Skat-
freunde statt, für jedermann/
Frau. Doch bevor es soweit 
war, musste im Vorfeld, noch 
vieles organisiert werden. 
Was letztendlich hervorra-
gend klappte (24 Mitglieder), 
trotz der Spieltage in der
1. Online-Bundesliga, Regio-
nalliga, Landesliga, Pokal so-
wie Einzel- und Mannschafts-
meisterschaften.

171 Teilnehmer/innen aus 
fünf Bundesländer, hatten sich 
im Bürgerhaus Braunshardt 
getroffen, um den mit 500 
Euro dotierten ersten Platz 
zu gewinnen. Der Vorsitzende 
der Skatfreunde Sascha De-
chert, begrüßte zum Anfang 
die Teilnehmer und freute sich 
riesig, dass so viele gekommen 
waren. Voller Stolz erwähnte 
er auch noch, dass 20% der 
Teilnehmer keinem organi-
sierten Skatverein angehö-
ren. Danach übergab er das 
Mikrofon an den Schirmherr 
Maximilian Schimmel. Nach 
seinem Statement wünschte 
Schimmel allen „Gut Blatt“ 
und einen fairen Verlauf, 
vergaß aber nicht in seiner 
Rede, dass sein Opa 75 Jahre 
ein begnadeter Skatspieler 
war. Dann ging es endlich los. 
Gespielt wurden drei Serien 

á 36 Spiele nach den interna-
tionalen Skatregeln. Neben 
der Gesamtwertung gab es 
noch eine Serienwertung.

Sieger und Gewinner der 
500 Euro wurde nach den 
drei Serien Ralf Ender von 
den Hugenotten Buben mit 
3453 Spielpunkten. Platz 
zwei ging an Paul Lumpp von 
den Skatfreunden Olympia 
2010 mit 3370 SP. Den dritten 
Platz eroberte Heinz Nayawk 
vom 1. SC Heusenstamm mit 
3315 SP. Beste Dame auf Platz 
neun war Rosemarie Gern von 
Rhein-Gold-Mainz mit 2999 
SP. Die amtierende Hessen 
Meisterin Martina Schmidt 
von den Skatfreunden landete 

mit 2690 SP auf Platz sechs-
undzwanzig. Zum Spielverlauf 
der drei zuspielenden Serien. 
Serie eins gewann Lumpp mit 
1377 Spielpunkten, vor Hans 
Weiler von den Blinden Eulen 
Gernsheim mit 1367 SP, ge-
folgt von Stephan Klink aus 
Dieburg mit 1365 SP. Knapper 
geht es wirklich nicht mehr. 
Serie zwei ging an Markus 
Schmittel von den Reizenden 
Haaner Dreieich mit 1530 SP, 
vor Ralf Ender mit 1299 SP und 
Peter Luy vom SC Schönberg 
mit 1243 SP. Die letzte Serie 
gewann Ernst Sinoradzki 
von SC Goldfinger mit 1411 
Spielpunkten, danach geht es 
weiter mit Dieter Möckel von 

Rhein-Gold-Mainz mit 1400 
SP und Wolfram Bommers-
heim aus Dieburg mit 1391 SP. 
Nach der Siegerehrung gab es 
noch eine kostenlose Tombo-
la für alle Anwesenden. Mit 
zahlreichen Sachpreisen. Zum 
Abschluss der sehr gelungen 
Veranstaltung, ergriff Dechert 
nochmals das Wort. Er lobte 
den harmonischen Ablauf 
unter den Spielern/innen und 
dass, diese sehr beeindruckt 
waren, von der bis aufs kleins-
te Detail organisierten Ver-
anstaltung. Großes Lob zollte 
Dechert allen Helfern/innen, 
die vor, während und nach 
der Veranstaltung großartige 
Arbeit geleistet haben, denn 
ohne diese könnte man so ein 
Spektakel nicht durchführen. 
Zum Abschluss wünschte er 
allen einen guten nach Hause 
Weg.

Monatssieger im Mai wurde, 
in der laufenden Vereinsmeis-
terschaft Peter Neumann mit 
6144 Spielpunkten, vor Hil-
degardt Vowinkel mit 6110 
SP und Wolfang Schroth mit 
5286 SP. Sechszehn Spieler/
innen waren im Mai anwe-
send. Übungsabend defr 
Skatfreunde jeden Mittwoch 
ab 19.00 Uhr im Vereinslokal 
„Zur Gamebox“. Eine Stunde 
davor erfolgt durch den Vor-
sitzenden Sascha Dechert eine 
Theoriestunde.

Rundenabschluss SVE D2

Erzhausen (ha). Für die D2-
Junioren des SVE standen 
im Mai dicht gedrängt die 
letzten Punktspiele sowie 
ein Turnier bei der SG Rieder-
wald in Frankfurt am Main 
an. Während die Jungs sich 
im Heimspiel gegen SV Traisa 
teuer verkauften und eine 
unglückliche 2:3-Niederlage 
hinnehmen mussten, konn-
ten sie beim Auswärtsspiel in 
Roßdorf bei der dortigen SKG 
einen 2:0-Sieg einfahren. In 
einem hart und fair umkämpf-
ten Spiel holten sich die Jungs 
mit einer phantastischen Ab-
wehrleistung verdiente drei 
Punkte. Diesen beiden viel-
versprechenden Leistungen 
ließ unsere U12 jedoch eine 
gegensätzliche Darbietung im 
Nachholspiel in Traisa folgen, 
so dass man dort verdient mit 

1:6 baden ging. Zum Pfingst-
wochenende ging man dann 
auf Wiedergutmachungstour 
in den Osten Frankfurts zur 
SG Riederwald und erspielte 
sich mit nur einer Niederlage 
gegen den späteren Turnier-
sieger und einem Gegentor 
im gesamten Turnierverlauf 
einen tollen 5. Platz von 9 
Mannschaften.

Am Dienstag danach ging 
es leider zum wiederholten 
Male stark ersatzgeschwächt 
in die nächste englische Wo-
che. Während man zunächst 
im Auswärtsspiel bei der SG 
Arheilgen III mit der eigenen 
Abschlussschwäche und dem 
Spielglück der Gastgeber 
haderte und 1:5 unterlag, 
hatten die Jungs im letzten 
Punktspiel der Saison gegen 

den souveränen Meister 
DJK-SSG Darmstadt III keine 
Chance und wurden in der ei-
genen Heegbach-Arena 0:10 
vom Platz gefegt. Bis zu den 
Sommerferien stehen noch 
ein Turnier beim FC Germa-
nia Leeheim sowie das Hans 
Donges-Gedächtnisturnier in 
Erzhausen (28.–30.06.) an.

Vorher geht’s noch auf Sai-
sonabschlussfahrt nach Lim-
burg. Wie so viele Zweitver-
tretungen im Jugendbereich 
hatten auch unsere Jungs in 
blau diese Saison sehr damit 
zu kämpfen, dass die geg-
nerischen Teams oftmals mit 
älteren und größeren Spielern 
gespickt waren. Es war daher 
immer eine besonders hohe 
und sehr kräftezehrende Lauf- 
und Einsatzbereitschaft nötig.
Konnte diese abgerufen wer-

den, so hielt man phasenweise 
auch diese Spiele ausgeglichen 
oder gewann sie. Fehlten die 
berühmten „letzten Prozent“, 
wurden die Spiele z.T. sehr 
deutlich verloren. Die Jungs 
haben in vielerlei Hinsicht 
Lehrgeld bezahlen müssen. 
Gleichzeitig haben sie oft ihr 
großes Kämpferherz unter Be-
weis gestellt und ihre Eltern 
und Trainer mit Stolz erfüllt.
Weiter so Jungs!!

Für die D2 gespielt haben 
diese Saison: Art Pakashtica, 
Bernard Shkreli, Bruno Wal-
höfer, Cesare Lagerin, Dano 
Haust, Jonathan Lutz, Lenny 
Mück, Levin Schwalm, Luis 
Emmerich, Lukas Lotz, Moritz 
Kühn, Seno Vermeersch, Shadi 
Kalo, Shayan Safder, Thees 
Keller, Tim Eichenauer.

Der SV Erzhausen
informiert:

Ergebnisse der
vergangenen Woche:
Donnerstag, 30.05.2024 
13 Uhr: Herren 1b
SKG Gräfenhausen –
SV Erzhausen 1b – Abgesagt
15 Uhr: Herren
Croatia Griesheim – SVE = 1:3

Samstag, 01.06.2024
10 Uhr: F2 Junioren
SG Arheilgen – SVE = o.E.
14:30 Uhr: C1 Junioren
JFV Bergstrasse II – SVE = 0:11

14:30 Uhr: C2 Junioren
SVE – JSG Schneppenh. II = 9:2

Ausblick auf die
kommende Woche:
Samstag, 08.06.2024
13:30 Uhr: E2 Junioren
Vereinsturnier bei SKG Grä-
fenhausen
13:30 Uhr: E1 Junioren
Vereinsturnier bei SKG Grä-
fenhausen
16:00 Uhr: A Junioren
SVE – SKV Mörfelden  

Hessenmeisterschaft
im Kickboxen in Aßlar

(kh). Am 18.05.2024 fand 
die diesjährige Hessenmeis-
terschaft in Aßlar statt. Rund 
170 Starter nahmen an dieser 
Veranstaltung teil. So auch 
der Kämpfer des Kickbox-
vereins SGK Gräfenhausen, 
Jes Wittrock. Dieser startete 
in der Klasse Leichtkontakt

-69 kg. Hierbei belegte er den 
2. Platz und qualifizierte sich 
somit für die deutsche Meis-
terschaft in Hamburg.

Betreut wurde Jes von sei-
nen Trainern Lutz Heller und 
Simon Wunderle. Für diese 
Leistung gratulieren wir sehr 
herzlich.
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Weiter mit Claudia Lange als Bürgermeisterin
Warum trete ich an, und was bringe ich Erzhausen?

Meine Motivation
Einige Male bekam ich in den 

letzten Wochen die Frage, 
warum ich noch einmal für 
das Amt der Bürgermeisterin 
kandidiere. Die Antwort ist: 
Weil ich Erzhausen etwas zu-
rück geben möchte, weil ich 
in den letzten fünf Jahren im 
Ort etwas bewegen konnte 
und weil ich Erzhausen in den 
kommenden Jahren mit Ihnen 
gemeinsam und für uns alle 
weiter voranbringen kann. 

Erzhausen war viele Jahre 
mein Wohnort als Pendlerin. 
Erst seit unser Sohn kam, 
haben wir das Vereinsleben, 
die Gemeinschaft und den 
Lebenswert von Erzhausen in 
vielfältiger Weise kennenge-
lernt. Dies war die Basis für 
meine erste Kandidatur. Die 
letzten fünf Jahre haben mich 
in meiner Entscheidung bestä-
tigt, mich als Bürgermeisterin 
weiter mit vollem Engage-
ment für unser Erzhausen 
einzusetzen. Erzhausen ist 
in dieser Zeit vorangekom-
men und hat sich trotz der 
Herausforderungen (Corona, 
Ukrainekrieg, Gasmangellage, 
Inflation) an vielen Stellen 
positiv entwickelt. Beispiele 
sind unter anderem schnel-
les Internet mit Glasfaser, 
blühende Ortseingänge und 
öffentliche Plätze mit mehr 
Aufenthaltsqualität, fertigge-
stellte Wohngebiete, 50 neue 
Kitaplätze, der Pakt für den 
Ganztag in der Grundschule. 
In den vorherigen Ausgaben 
und auf meiner Homepage 
habe ich weitere Beispiele für 
Erreichtes und für die zukünf-
tigen Entwicklungen darge-
stellt. Besonders inspirierend 
und ein täglicher Ansporn 
sind für mich die persönlichen 
Gespräche mit den Menschen 
mit all ihren unterschiedlichen  
Lebensentwürfen, Herausfor-
derungen und Erwartungen.

Was ich für Erzhausen
bewirken kann

Wenn Sie mir am 9. Juni 2024 
ihre Stimme geben und mir 
Ihr Vertrauen aussprechen, 
beginnt für mich am 10. Juni 
2024 meine neue Amtszeit. 
Formal beginnt die neue 
Amtszeit erst am 1.1.2025 und 
geht bis 31.12.2030. Bestätigt 
und gestärkt kann ich im Fall 
der Wiederwahl unmittelbar 
in den Tagen nach dem Wahl-
ergebnis auch diejenigen 
Themen angehen, die bis zur 
Entscheidung der Wählerin-
nen und Wähler zunächst 
einmal zurückgestellt blie-
ben. Vom 10. Juni 2024 bis zu 
den Sommerferien sind noch 
einige wichtige Beschlüsse zu 
fassen und Entscheidungen 
zu fällen. In den Sommerfe-
rien, der Sitzungspause, ist 
Zeit aufzutanken für unsere 
Haushaltsberatungen im 
Herbst und die Ausrichtung 
der Gemeinde in 2025.

Natürlich mache ich die 
Amtsgeschäfte nicht alleine, 
sondern gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in der Verwaltung. 
Für Mitte Juli 2024, noch vor 
den Sommerferien, haben 
wir eine moderierte Klausur 
für den Führungsstab der Ge-
meindeverwaltung gebucht. 
Wichtig ist, dass wir alle am 
selben Strang ziehen – und in 
dieselbe Richtung. Als ich 2019 
begonnen habe, wollte ich zu 
viel zu schnell und habe in den 
letzten Jahren dazu gelernt. 
Im Fall meiner Wiederwahl 
gehen wir in der Verwaltung 
gemeinsam und mit gemein-
samen Zielen in die kommen-
den sechseinhalb Jahre.

Von der Wahlentscheidung 
bis zur Klausur haben die 
Führungskräfte genug Zeit, 
aus ihren Teams im Rathaus, 
im Bauhof, in den Kitas, im Ju-
gendzentrum und der Büche-

rei die wesentlichen Themen 
einsammeln. Meine Aufgabe 
wird es sein, mich mit den 
Fraktionen über deren Priori-
täten auszutauschen. Außer-
dem habe ich einige Wünsche 
und Anliegen von Ihnen, die 
Sie mir im direkten Kontakt 
oder über Anträge und per-
sönliche Nachrichten mit auf 
den Weg gegeben haben. So 
können wir noch vor den Som-
merferien wichtige Weichen 
für die künftigen sechseinhalb 
Jahre stellen. 

Was mir für Erzhausen in 
den nächsten sechs Jahren 
besonders wichtig ist

Mein Ziel ist, für uns alle und 
gemeinsam mit Ihnen den 
Lebenswert der Gemeinde 
zu erhalten und weiter aus-
zubauen. Der erste Eindruck 
zählt. Wer hier lebt, soll sich 
in einer gepflegten Gemeinde 
wohlfühlen.

Mein besonderer Fokus 
liegt auf Familien, Jugend, 
Senioren und sozialen The-
men. Erzhausen ist eine fa-
milienfreundliche Gemeinde. 
Gemeinsam mit meinen Ver-
waltungsmitarbeitern und in 
Kooperation mit unterschied-
lichen ehrenamtlich Aktiven 
ist ein vielfältiges Angebot 
entstanden. Ich möchte diese 
Angebote weiter ausbauen, 
unterstützen und Räume 
dafür schaffen. Ich möchte, 
dass Sie sich gerne mit Ihren 
Themen an uns wenden und 
wissen, dass wir für Sie da 
sind.  

Das besondere ehrenamt-
liche Engagement in Erz-
hausen will ich nach Kräften 
unterstützen und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in 
Erzhausen weiter stärken. Das 
ist mir auch und gerade bei 
knappen Kassen besonders 
wichtig. 

Bei den Bau- und Sanierungs-
vorhaben ist mein Ziel, „vor 
die Welle“ zu kommen. Noch 
sind wir dabei, alte Vorhaben 
aufzuarbeiten und gleichzei-

tig neue beschlossene Projek-
te umzusetzen. Notwendige 
Sanierungen bleiben dabei 
häufig auf der Strecke. Am 
Ende der kommenden Amts-
zeit möchte ich die meisten al-
ten Vorhaben erledigt haben 
und eine strukturierte, konti-
nuierliche Sanierungsplanung 
und -budgetierung.

Herausfordernd aber wichtig 
ist, dass wir verantwortungs-
bewusst haushalten und Erz-
hausen auch für künftige Ge-
nerationen auf eine gesunde 
finanzielle Basis stellen.

Muss Politik eine
Schlammschlacht sein?

Ich bin fest davon über-
zeugt, dass gerade die lokale 
Politik ohne Schlammschlacht 
erfolgreich sein kann.

Ich möchte in Erzhausen für 
eine Politik stehen, in der wir 
positiv und konstruktiv um die 
Sache ringen. Auf den politi-
schen Gegner eindreschen ist 
nicht mein Politikstil. In den 
vergangenen zwei Wochen 
habe ich sehr positiv bemerkt, 
dass die Beiträge, auch von 
Personen, die meine Gegen-
kandidatin favorisieren, über-
wiegend weniger scharf for-
muliert waren als zuvor und 
um eine konstruktive Abwä-
gung bemüht waren. Genau 
da möchte ich hin. Mein Ziel 
ist, sachlich und gemeinsam 
den besten Weg für Erzhau-
sen zu finden. Wir wohnen 
alle hier, wir wollen alle ein 
schönes und lebenswertes 
Erzhausen. Wir verbringen 
viel Zeit gemeinsam, haupt-
amtlich oder ehrenamtlich, 
um das zu erreichen. Und viele 
hier haben gute und ganz un-
terschiedliche Ideen, was dazu 
zu tun ist.

Am kommenden Sonntag, 
am 9. Juni 2024, freue ich 
mich über Ihre Stimme und 
Ihr Vertrauen.

 
Ihre Claudia Lange

Mainstraße 19
64390 Erzhausen
Tel. 0172 6160971

E-Mail: c.lange@t-online.de

Kiefernweg 2019 und 2024.

GfE – Gemeinsam für Erzhausen informiert

Leitbild – Erzhausen 2030
Erzhausen (GfE). In einem 

Artikel wurde behauptet, das 
Leitbildprojekt sei „im Sande 
verlaufen“. Das darf so nicht 
stehen bleiben.

Die Einwohner*innen von 
Erzhausen haben sich ein 
kommunales Leitbild gege-
ben. Das „Leitbild – Erzhausen 
2030“ wurde 2017 und 2018 
mit externer Koordination er-
arbeitet und ist das Ergebnis 
von etwa 500 engagierten 
Bürger*innen. Die Inhalte des 
Leitbilds wurden 2018/2019 in 
einer Broschüre zusammen-
gefasst: Zu sechzehn unter-
schiedlichen Themenfeldern 
sind dort die Stärken und He-
rausforderungen aufgeführt 
und welche weitere Entwick-
lung die Leitbildgruppe je-
weils anstrebt.

GfE – Gemeinsam für Erz-
hausen ist als unabhängige 
Wählergemeinschaft nicht an 
übergeordnete parteipoliti-
sche Konzepte und Vorgaben 
gebunden. Im Fokus unserer 
politischen Arbeit stehen die 
Belange Erzhausens und aller 
seiner Einwohner*innen – 
ohne Beschränkungen durch 
ein überregionales Parteipro-
gramm.

Wir verstehen daher das 
„Leitbild – Erzhausen 2030“ 

als eine Vision für die kurz, 
mittel- und langfristige 
Zukunft von Erzhausen. Es 
schafft Orientierung für die 
Entwicklung des Ortes und 
gibt uns Leitplanken für die 
Priorisierung von Projekten 
vor. Es zeigt die Richtung 
für Erzhausens Zukunft, für 
die Bürger*innen, aber auch 
für Politik und Verwaltung. 
Außerdem ist die Existenz 
des Leitbilds für manche För-
derprogramme eine wichtige 
Voraussetzung.

Umgesetzte Leitbildpro-
jekte sind zum Beispiel der 
Pakt für den Ganztag an der 
Lessingschule, für den sich 
der „Bildungstisch“ mit der 
Leitbildpatin Nadine Blüm 
eingesetzt hat. Ebenso die 

Einrichtung des Kinder- und 
Jugendparlaments mit großer 
Unterstützung des Leitbildpa-
ten Nick Berlit.

Die Gestaltung von Grün- 
und Freiflächen, mehr Bänke 
an viel genutzten Wegen und 
attraktivere Ortseingänge 
sind direkt im ersten Themen-
feld Gemeindeentwicklung 
genannt. Leitbildpate Till 
Naumann hatte sich vier öf-
fentliche Plätze in Erzhausen 
vorgenommen, und den neu 
gestalteten „Bahnhofspark” 
an der Ostendstraße konnte 
er kürzlich im Rahmen einer 
After-Work-Veranstaltung mit 
einweihen.

Zum Thema Identität ist 
eine erste Wort-Bild-Marke 
entstanden mit dem Logo des 

Bücherbahnhofs und dem Slo-
gan „lebenswert.aktiv.natur-
nah“. Im zweiten Themenfeld 
„Wohnen“ steht ausdrücklich:

Enderschließung in neuen 
Wohngebieten zeitnah umset-
zen. Die Enderschließung von 
Rodensee II und Hainpfad war 
eine der Altlasten mit Priorität 
und ist in den letzten Jahren 
umgesetzt worden.

Das sind nur einige Beispiele. 
Durch unsere politische Arbeit 
und die von Bürgermeisterin 
Claudia Lange und ihrem 
Team in der Verwaltung zieht 
sich in den letzten fünfeinhalb 
Jahren die Orientierung am 
Leitbild. Das Leitbild heißt 
„Leitbild 2030“, und es liegt 
in der Natur der Sache, dass 
einige Ziele umgesetzt sind, 
andere noch nicht, und dass 
einige noch nicht begonnen 
wurden. Corona und knappe 
Finanzmittel haben dies leider 
begünstigt. Auch in der kom-
menden Wahlperiode wird 
das Leitbild Orientierung und 
Leitlinie für unsere und die 
politische Arbeit von Bürger-
meisterin Claudia Lange sein.

Ihre GfE – Gemeinsam
für Erzhausen

Damit gute Ideen
umgesetzt werden!

WIR-in-Erzhausen

Offene Plauderstunde in 
einer Fremdsprache

Erzhausen (ew). Am 28. Mai 
ging es im Café Sammeltasse 
mit einer Informationsveran-
staltung für unsere Plauder-
stunde in einer Fremdsprache 
los. Das Team war sehr ge-
spannt, ob sie angenommen 
wird, ist die Idee in Erzhausen 
doch neu. Aber unsere Be-
denken waren grundlos. Um 
10:30 Uhr waren alle Plätze 
besetzt und es mussten noch 
Stühle und Sessel angestellt 
werden. Die Tische, vom 
Team der Sammeltasse an-
sprechend eingedeckt, luden 
zum Verweilen ein.  Englisch, 
Französisch, Spanisch, Portu-
giesisch, Holländisch, Finnlän-
disch und Schwedisch wurden 
durch entsprechende Flaggen 
symbolisiert.

So war es kein Wunder, dass 
sich nach einer kurzen Infor-

mationszeit alle in angeregte 
Gespräche, noch in Deutsch, 
vertieften. Am Ende der Ver-
anstaltung waren sich die 
TeilnehmerInnen einig, wir 
kommen wenn möglich, jetzt 
immer am 1. Montag eines je-
den Monats um 10.30 Uhr zur 
Plauderstunde in einer Fremd-
sprache, ins Café Sammeltasse 
in Erzhausen. Der Wunsch, 
MuttersprachlerInnen und 
ehemalige Lehrkräfte mögen 
doch hoffentlich auch kom-
men, erfüllte sich ebenfalls. 
So sind wir für die Zukunft 
bestens aufgestellt.

Wer mitmachen möchte, 
meldet sich einfach unter 
epost@wir-in-erzhausen.de 
an. Es kostet lediglich eine E-
Mail und das Frühstück o.ä. in 
der Sammeltasse. Wir freuen 
uns auf euch!

Crime Time – Eine
Krimilesung mit Musik

Jazz- und Popchor Expression ’88

(bs). Am Sonntag, 26.05., 
fand der „Tatort“ um 19.00 
Uhr in Weiterstadt statt. 
Der Jazz- und Popchor Ex-
pression ’88 und der Autor 
Henry Bienek sorgten für 
Spannung und gute Unter-
haltung. Chormitglied Henry 
Bienek trug ausdrucksvoll drei 
selbst geschriebene Kriminal-
Kurzgeschichten vor unter 
dem Gesamttitel „NIEMAND 
IST OHNE SCHULD – Wie alles 
beginnt und das Schicksal 
seinen Lauf nimmt!“. Das 
Publikum lernte die dunklen 
Geheimnisse von Antonio, 
Betty, Herrmann und Regina 
kennen.

Die Kurzgeschichten be-
leuchteten scharfsinnig den 
Hintergrund der Protagonis-
ten des Krimi-Musicals „Crime 
Time zur Prime Time“. Dieses 
Musical führte der Jazz- und 
Popchor Expression ’88 bereits 
2019 im HalbNeun Theater auf 
und wird es im kommenden 
Jahr auf vielfachen Wunsch 
wiederholen. 

Das geheimnisvoll beleuch-
tete Marga-Meusel-Haus war 
bis zum letzten Platz besetzt. 
Der Chor eröffnete den 
Abend mit kriminalistischen 

Klängen, bevor Henry Bienek 
mit der Lesung begann. Zwi-
schen den Kurzgeschichten 
bereicherte der Chor die Stim-
mung unter anderem mit dem 
„Kriminaltango“, bei dem 
das Publikum gleichzeitig er-
schreckt und erheitert wurde, 
denn es fiel ein „Schuss“. Der 
Pianist Christoph Schöpsdau 
begeisterte das Publikum mit 
dem Instrumentalsolo „Pink 
Panther“. Musikalisch wurde 
der Abend mit den bekannten 
Stücken „Mack the Knife“ 
und „Jailhouse Rock“ been-
det. Doch ohne eine Zugabe 
durfte der Chor nicht von der 
Bühne gehen. Bei „Ohne Kri-
mi geht die Mimi nie ins Bett“ 
wurde das Publikum aufgefor-
dert mitzusingen, was gerne 
angenommen wurde. Die 
musikalische Leitung lag wie 
bewährt in den Händen von 
Wolfgang Diefenbach.

Wer Lust bekommen hat, bei 
Expression `88 mitzusingen, 
kann sich unter expression88.
de informieren oder über
infos@expression88.de Kon-
takt aufnehmen. Der Chor 
freut sich über neue Mitglie-
der und besonders über Män-
nerstimmen.

(Fotograf: Peter Baumann)

Schon Mittwoch online... WWW.ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE
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„Ich unterstütze 
Özlem Gün, weil sie 
endlich einmal den 
Hessenplatz in Angriff 
nehmen möchte.“

Meine Stimme für Özlem Gün

Rosel Schmidt

Özlem Gün. Für Erzhausen. Für Sie. 

Ihre Stimme für die Zukunft von Erzhausen
Liebe Erzhäuserinnen, lie-

be Erzhäuser, in den letzten 
Wochen wurde viel über die 
Bürgermeisterwahl berichtet. 
Ich habe zahlreiche Themen 
beleuchtet und aufgezeigt, 
welche Entwicklungspoten-
ziale ich für Erzhausen sehe. 
Bevor ich Ihnen eine kurze 
Zusammenfassung meiner 
wichtigsten Anliegen gebe, 
möchte ich Ihnen meine Mo-
tivation für die Kandidatur 
näherbringen: Während des 
Wahlkampfs wurde mir häu-
fig die Frage gestellt: „Willst 
du das wirklich machen? Bist 
du dir da ganz sicher?“ Meine 
Antwort ist eindeutig: „JA, 
ich will!“ Erzhausen ist mein 
Zuhause, mein Lebensmit-
telpunkt. Seit acht Jahren 
engagiere ich mich aktiv in 
der Kommunalpolitik. Viele 
wissen, dass Politik oft un-
attraktiv erscheint, da sie 
bürokratisch, komplex und 
mühsam ist; das zeigt sich 
auch an der Besucherzahl 
unserer Sitzungen. Dennoch 
bin ich seit so langer Zeit 
dabei, weil ich weiß, wie 
wichtig die politische Arbeit 
für die Entwicklung unserer 
Gemeinde ist und weil es 
mir Freude bereitet. Nicht 
immer, aber ich denke, jede*r 
Gemeindevertreter*in kann 
davon ein Lied singen. Mein 
Einstieg in die Politik begann 
mit meinem Ärger über die 
Bebauungspläne in Erzhau-
sen. Als Architektin konnte 
ich einige Festsetzungen nicht 
nachvollziehen. Mein Vater 
sagte damals zu mir: „Wenn 
du meinst, du kannst es besser 
machen, dann musst du aktiv 
werden! Meckern kann jeder.“ 
Diese Motivation treibt mich 
bis heute an. Daher bin ich 
weiterhin im Gemeindepar-
lament aktiv und engagiere 

mich für Erzhausen. „Sei die 
Veränderung in der Welt, die 
du sehen möchtest!“ Mit die-
sem Leitsatz gehe ich durchs 
Leben, in allen Belangen, denn 
nur durch aktives Handeln 
kann man Veränderungen 
bewirken. Ich habe Ideen für 
Erzhausen, die ich gemeinsam 
mit Ihnen umsetzen möchte. 
Ich möchte Erzhausen reprä-
sentieren und präsentieren. 
Ich möchte Erzhausen noch 
lebenswerter, sozialer und 
klimagerechter gestalten.

Engagement und Erfahrung: 
Ich bringe jahrelange Erfah-
rung in der Kommunalpolitik 
mit und kenne die Strukturen 
und Bedürfnisse unserer Ge-
meinde genau. Mein Enga-
gement für Erzhausen ist tief 
verwurzelt und ich setze mich 
mit voller Kraft für unsere Be-
lange ein.

Bürgernähe und Dialog: 
Mein Ziel ist es, nah an Ihnen 
Erzhäuserinnen und Erzhäu-
sern zu sein und einen offe-
nen Dialog zu fördern. Ihre 

Anliegen sind mir wichtig und 
ich werde regelmäßig Infor-
mationsveranstaltungen und 
Bürgersprechstunden anbie-
ten, um Ihre Fragen und Vor-
schläge direkt aufzunehmen.

Nachhaltige Entwicklung: 
Eine nachhaltige Zukunft 
für Erzhausen liegt mir am 
Herzen. Ich möchte umwelt-
freundliche Projekte fördern, 
den öffentlichen Nahverkehr 
ausbauen und unsere Grün-
flächen schützen. Es ist Zeit 
für eine Gemeinde, die öko-
logische Verantwortung über-
nimmt und sich nicht nur auf 
dem Papier „Klimakommune“ 
nennt.

Familienfreundlichkeit: Als 
Mutter weiß ich, wie wich-
tig eine familienfreundliche 
Infrastruktur ist. Ich werde 
mich dafür einsetzen, dass wir 
genügend Kitaplätze, ausrei-
chende Betreuung auch für 
Schulkinder und Freizeitange-
bote für unsere Jugendlichen 
haben. Unsere Kinder sind 
die Zukunft von Erzhausen. 

Ich werde sicherstellen, dass 
Erzhausen ein Ort für alle Ge-
nerationen ist. Das bedeutet, 
sowohl für unsere Kinder als 
auch für unsere Senioren da 
zu sein. Ich werde mich für 
seniorengerechte Wohn- und 
Betreuungsangebote einset-
zen, sowie Freizeitaktivitäten 
und Unterstützung für ältere 
Mitbürger*innen fördern. 
Alle Generationen sollen sich 
in Erzhausen wohl und wert-
geschätzt fühlen.

Stärkung der Gemeinschaft: 
Ich möchte den Zusammen-
halt in unserer Gemeinde 
fördern. Durch gemeinsame 
Veranstaltungen und Unter-
stützung für Vereine und Ini-
tiativen möchte ich ein starkes 
Miteinander schaffen, in dem 
sich jeder wohlfühlt und en-
gagieren kann.

Wirtschaft und Infrastruk-
tur: Ich setze mich für die 
Stärkung unserer lokalen 
Wirtschaft ein. Dies umfasst 
die Förderung von kleinen 
und mittelständischen Unter-
nehmen sowie die Verbesse-
rung unserer Infrastruktur, 
damit Erzhausen attraktiv 
für Unternehmer*innen und 
Arbeitnehmer*innen bleibt.

Erzhausen hat großes Poten-
zial und ich bin bereit, mit Ih-
nen gemeinsam die nächsten 
Schritte zu gehen. Lassen Sie 
uns eine lebendige, nachhal-
tige und zukunftsorientierte 
Gemeinde schaffen, in der 
jede*r Einzelne zählt.

Am 09. Juni bitte ich Sie um 
Ihre Stimme für einen neu-
en Abschnitt in Erzhausen. 
Gemeinsam können wir viel 
erreichen.

Herzliche Grüße, 
Ihre Bürgermeisterkandidatin 

Özlem Gün

Leserbrief
Wahlkampf und Wahrheit – Bürgermeisterwahl in Erzhausen

Wahlkampf und Wahrheit. 
Beide Worte beginnen mit 
dem Buchstaben „W“ und 
sind mitunter doch sehr ge-
gensätzlich. Das ist auch sehr 
deutlich bei dem diesjährigen 
Wahlkampf um die Neubeset-
zung der Bürgermeisterstelle 
in Erzhausen zu sehen. Die 
Amtsinhaberin, Frau Lange, 
ist der Kandidat der GfE. 
Die weitere Kandidatin, Frau 
Gün, wurde aufgestellt von 
SPD, CDU und den Grünen. 
Es herrscht ein Wettstreit 
darüber, welche Kandidatin 
die Gemeinde Erzhausen 
in den kommenden Jahren 
besser verwalten kann. Klar 
ist, das Gemeindeparlament 
trifft Entscheidungen. Die 
Verwaltung (Bürgermeisterin 
an der Spitze) muss diese dann 
umsetzen und realisieren. Zur 
Einschätzung der Kompetenz 
von Frau Lange als Bürger-
meisterin muss man daher 
ihre bisherige Amtszeit be-
trachten. Frau Gün bewirbt 
sich erstmalig, insofern kennt 
man „nur“ ihre bisherige 
Tätigkeit im Gemeindeparla-
ment in den letzten 8 Jahren. 
Die Mitglieder der GfE sowie 
deren Sympathisanten haben 
Frau Lange im Wahlkampf als 
unermüdlichen Streiter für 
Erzhausen dargestellt, mit gu-
ten Kontakten über Erzhausen 
hinaus und gutem „Draht“ zur 
Erzhäuser Bevölkerung. Als 
jahrelanger Beobachter der 
Erzhäuser Geschehnisse in Po-
litik und Verwaltung frage ich 
mich allerdings: Wie passen 
diese Lobeshymnen der GfE 
in Bezug auf Frau Lange mit 
der Wirklichkeit zusammen? 
Man bekommt den Eindruck 
vermittelt: Sicher, es gibt Pro-
bleme aber insgesamt läuft 

alles sehr gut und nach Plan. 
Dieses Gefühl stellt sich ein 
(soll sich ja auch einstellen), 
wenn man die Werbung der 
GfE für Frau Lange liest und 
auch die Verlautbarungen von 
Frau Lange selbst erfolgen 
genau nach dem gleichen 
Muster. Ich frage mich, wenn 
alles so toll gelaufen ist in der 
Amtsperiode von Frau Lange, 
warum wenden sich SPD, CDU 
und die Grünen so entsetzt 
von Frau Lange ab und stellen 
zusammen eine Gegenkan-
didatin auf? Da kann doch 
irgend etwas nicht stimmen. 
Das gab es ja noch nie, dass 
sich drei unterschiedliche 
Erzhäuser Parteien auf eine 
gemeinsame Bürgermeister-
Kandidatin geeinigt haben – 
noch dazu einstimmig.

Ich versuche mir ein Bild zu 
machen. Da gibt es das Bauge-
biet „Vier Morgen“: Seit über 
einem Jahr arbeiten dort die 
Baumaschinen, um die Stra-
ßen anzulegen. Wie ist der 
Baufortschritt? Dieses Bauge-
biet ist eine Herzensangele-
genheit von Frau Lange und 
dennoch ist der Baufortschritt 
enttäuschend. Die weitere 
Frage steht im Raum: Wurde 
von Frau Bürgermeisterin 
Lange überprüft, wer von den 
Interessenten noch bauwillig 
und vor allem noch baufähig 
ist? Es soll dort auch eine 
Kita gebaut werden. Wurde 
das schon haushaltstechnisch 
„eingepreist“? Anfragen von 
Anwohnern an Frau Lange 
bleiben unbeantwortet. Das 
Gefühl: Finanzieller Blindflug 
im Nebel. Die Antwort der 
Bürger: Eine Klage vor dem 
Verwaltungsgerichtshof in 
Hessen. Musste es soweit kom-

men? Die Amtsinhaberin ist 
Volljuristin und hat eine Bank-
ausbildung betont immer wie-
der die GfE. Alles schön und 
gut. Ausbildungsabschlüsse 
allein garantieren aber noch 
lange keine Eignung für ein 
Bürgermeisteramt. Man kann 
nicht sagen: Ich habe die und 
die Abschlüsse, dazu noch di-
verse Nebentätigkeiten und 
schon bin ich ein guter Bürger-
meister. Da gehört mehr dazu: 
Man muss als Bürgermeister 
auch beliebt sein, die Bürger 
müssen das Gefühl haben, 
dass Ihre Anliegen ernst ge-
nommen werden. Nicht nur 
in Wahlkampfzeiten. Amts-
inhaberin Frau Lange ist sehr 
gut im Auftreten bei Veran-
staltungen. Kann sehr gute 
Reden halten. Aber wieder 
die Frage: Reicht das für ein 
Bürgermeisteramt? Was ich 
an Frau Lange sehr vermisse 
ist Empathie (Einfühlungsver-
mögen). Ich erinnere mich an 
das Drama mit der Hecke am 
Friedensplatz. Die Art und 
Weise wie Frau Lange mit den 
Anwohnern umgegangen ist, 
hatte mich schockiert. Null 
Einfühlungsvermögen, dafür 
eine Paragraphenflut vom 
Feinsten in ihren Mitteilungen 
an die Anwohner. Wie sieht 
der Friedensplatz jetzt aus? 
Wo eine sehr schöne Hecke 
stand, stehen jetzt Bauzäune, 
teilweise mit anhängender 
Protestbekundung von den 
Anwohnern. Was ich auch sehr 
schlimm finde: Warum tut sich 
null bei den Ausgleichsflächen 
Bensensee/Leimenäckern?

Erzhausen hat kein Geld 
aber trotzdem sollen sinnlos 
120.000,00 € ausgegeben 
werden für eine Sache, die die 
untere Naturschutzbehörde 

ablehnt? Vor kurzem hatte 
ich zufällig Gelegenheit, Frau 
Gün zu erleben bei Ihrem 
Rundgang in Erzhausen. Bis-
lang kannte ich von Frau Gün 
nur das Foto auf den Wahlpla-
katen. Sicher, ein nettes Foto. 
Aber nett sein ist bekanntlich 
nicht alles. Frau Gün sprach 
vor dem Neubau der Kita 
Hainpfad vor Ihrer Rundgang-
Gruppe. Ich war sehr positiv 
überrascht von der Wirkung 
von Frau Gün. Selbstsicheres, 
sympathisches Auftreten und 
Reden. Sehr überzeugend in 
ihren Ausführungen zur Kita –
als Architektin eher auch ein 
Heimspiel natürlich. Ich war 
wirklich sehr beeindruckt und 
dachte nur: Auch empathisch 
der Hammer. So überzeugend 
kommt sie gar nicht rüber 
über die Wahlplakate war 
mein Eindruck. Nach meiner 
Überzeugung hat Frau Lange 
ihre Chance gehabt aber nicht 
genutzt. Ihre Tätigkeit als Bür-
germeisterin in Erzhausen ist 
gekennzeichnet durch viele 
Projekte, die sie beginnt aber 
nicht richtig zu Ende führt. 
Vielleicht liegt das auch an 
den vielen Nebentätigkeiten 
von Frau Lange, dass sie nicht 
genug Zeit für Erzhausen hat. 
Mit ihrem nur gering ausge-
prägten Einfühlungsvermö-
gen hat sie viele Bürger vor 
den Kopf gestoßen und verär-
gert. Bankausbildung alleine 
genügt nicht zur Erstellung 
guter Gemeindehaushalte. Ich 
wünsche mir, dass Kandidatin 
Gün das Rennen macht um 
das Bürgermeisteramt. Zum 
Wohle der schönen Gemeinde 
Erzhausen.

Thomas Koch
Fasanenweg 7

Özlem Gün. Für Erzhausen. Für Sie.

Spielplatz-Treffen mit 
Bürgermeisterkandidatin 

Özlem Gün

Erzhausen (tb). Am vergang-
enen Sonntag, den 2. Juni, 
fand ein herzliches und gut 
besuchtes Spielplatz-Treffen 
auf dem Steinspielplatz in 
Erzhausen statt. Bürgermeis-
terkandidatin Özlem Gün 
hatte die Bürgerinnen und 
Bürger zu einem informellen 
Austausch eingeladen, um in 
entspannter Atmosphäre über 
die Belange junger Familien 
zu sprechen. Die Resonanz 
war super: Zahlreiche Mamas 
und Papas nutzten die Gele-
genheit, um ihre Anliegen 
und Ideen direkt mit der Kan-
didatin zu besprechen.

Bei angenehmen Tempera-
turen genossen die Kinder die 
vielfältigen Spielmöglichkei-
ten auf dem Steinspielplatz, 
während die Erwachsenen 
die Zeit für angeregte Diskus-
sionen nutzten. Özlem Gün 
zeigte sich beeindruckt von 
dem breiten Interesse und 
den konstruktiven Dialogen, 
die stattfanden.

„Es ist wichtig, so viele en-
gagierte Familien zu treffen 
und ihre Anliegen aus erster 
Hand zu hören. Solche Be-
gegnungen sind für mich von 
unschätzbarem Wert, um die 

echten Bedürfnisse unserer 
Gemeinschaft zu verstehen 
und entsprechende Maß-
nahmen planen zu können“, 
betonte Özlem Gün nach dem 
Treffen. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sprachen un-
ter anderem über Themen wie 
Kinderbetreuung, Förderung 
von Familienangeboten und 
die Wichtigkeit sicherer Schul-
wege. Özlem Gün nahm sich 
ausreichend Zeit, um auf die 
Fragen einzugehen und versi-
cherte, dass die gesammelten 
Anregungen berücksichtigt 
werden. 

Das Treffen auf dem Stein-
spielplatz war ein voller Erfolg 
und ein wichtiger Schritt, um 
den Dialog zwischen der Bür-
germeisterkandidatin und 
den Bürgern zu intensivieren. 
Özlem Gün bedankte sich 
herzlich bei allen Teilnehmern 
für ihre Zeit und ihr Engage-
ment. 

„Ich freue mich darauf, 
weiterhin im direkten Aus-
tausch mit den Bürgerinnen 
und Bürgern zu bleiben und 
gemeinsam an einer noch 
lebenswerteren Gemeinde zu 
arbeiten“, sagte Özlem Gün 
abschließend.

Widerspruch und
Richtigstellung

Zum Kaffeenachmittag mit Özlem Gün am 21.05.
Erzhausen. Die Senioren Uni-

on der CDU Erzhausen wider-
spricht dem Bericht über den 
Kaffeenachmittag der Bürger-
meisterkandidatin Özlem Gün 
im Erzhäuser Anzeiger vom 
29.5.24, in dem es heißt, Zitat: 
„In Zusammenarbeit mit der 
Senioren Union der CDU …“

Die Senioren Union Erzhau-
sen hat KEINE Zusammenar-
beit mit der SPD AG 60 Plus 
in Sachen Wahlkampf für Frau 

Gün. Wir bitten die Bürgerin-
nen und Bürger Erzhausens 
zur Kenntnis zu nehmen, dass 
eine Zusammenarbeit und 
eine Absprache NICHT statt-
gefunden hat, dieser Satz also 
nicht der Wahrheit entspricht.

 
Jürgen Genehr, Erzhausen
Christa Müller, Erzhausen

Dorothee Krüger, Erzhausen
Für die Senioren Union der 

CDU Erzhausen

JETZT BEIM NEWSLETTER ANMELDEN
...und wöchentlich die neueste Ausgabe des Erzhäuser Anzeiger per E-Mail erhalten.
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www.kuehnen-gmbh.de

Notdienst von Sa. 7 Uhr bis So. 21 Uhr!
 0171 9065438

Wir beraten 
    Sie gerne!

Röntgenstraße 26
64291 Darmstadt-Arheilgen

Telefon 0 61 51 37 63 22
Telefax  0 61 51 37 63 28

KLEINANZEIGENMARKT

FAHRZEUGE

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

 ☎ 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

KFZ-ANKAUF
FAIRE PREISE

SOFORT BARGELD
PKWs · Busse
Geländewagen

Wohnmobile
Wohnwagen

Oldtimer · Motorräder An-
hänger · LKWs

alle Marken · alle Modelle
auch ohne TÜV mit Mängel
Unfallwagen · Baujahr km-

Stand · Zustand egal
Alles anbieten!

Telefon 06158-608 69 88 
oder 0173-308 74 49

Kaufe Wohnmobile, 
Wohnwagen 

und Nutzfahrzeuge
Zustand egal, auch mit 
Mängeln, Schäden und 

vielen Kilometern. 
Bitte alles anbieten, 

zahle bar.

 ☎ 06158-9418001
mobil 0174-5966206

KAUFE
MOTORRÄDER

ALLE MARKEN
ALLE MODELLE

Quad, UTV, Chopper, Endu-
ro, Beiwagen, E-Roller oder 
E-Bikes. Auch mit Mängeln 
oder Unfall. Bitte alles an-
bieten, zahle bar.

Telefon 06158-608 69 91 
oder 0173-308 74 49

Ab sofort suchen wir eine/n

 Fachverkäufer/in 
(m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit, 
im Lebensmittelhandwerk, 

Fleischerei.

Metzgerei Jung
Wixhausen
 ☎ 06150-84483

STELLENMARKT

Stellenangebot-Bürokraft 
Wir suchen eine zuverlässige 
und eigenständige Bürokraft 
für einen kleinen Familienbe-
trieb mit Kakteen und Suk-
kulentenzucht in Erzhausen. 
Wir haben einen Onlineshop 
für Blumensamenverkauf in 
die ganze Welt. 30–40 Std./ 
Woche, englisch erforderlich. 
Kundenbetreuung, Buchhal-
tung, EDV-Kenntnisse, flexible 
Arbeitszeit, ab sofort.

 ☎ koehres@t-online.de

Ich biete an:
- Kleintierbetreuung

für den Urlaub
- Gassigehen

(mit kleinen Hunden)
- Bügelarbeiten

Bitte melden Sie sich
bei Interesse:

Fr. Balzer
 ☎ 06150-8678995 oder 

0151-42048470

Putzhilfe f. RmH, 2 Pers. +
2 Katzen, 1x wöchentl. ca. 2,5–
3 Std. in Arheilgen gesucht.

 ☎ 06151-3967132

bannerox.de

AUSLAGE-
STELLEN
Bäckerei Berck
Hauptstr. 40

Bäckerei Keller
Bahnstr. 15

Bäckerei Keller
am Bahnhof
Bahnstr. 173

Gemeindebücherei
Bahnstr. 194

Heegbach Apotheke
Bahnstr. 92

Postagentur Martin
Langener Str. 15

Mit Ihrer Hilfe 
finden Kinder 

Platz zum Spielen.

Spenden
Sie unter

www.dkhw.de

WAS IST LOS IN ERZHAUSEN?
SAMSTAG
08.6., 10–15h

DAS DRK ERZHAUSEN LÄDT EIN ZUM –
2. STRASSEN-FLOHMARKT IM RODENSEE II
- Keine Händler und Neuwaren
- Standgebühr: pro 2m² 4€ (1m breit, 2m tief)
- Sonderpreis: 9m² (3x3m)* 16€ *z.B. für Pavillons
Außerdem gibt es einen Eiswagen, gegrillte Würstchen 
und kalte Getränke.
Anmeldungen per E-Mail: sozialarbeit@drk-erzhausen.de
Anmeldeschluss: 18. Mai 2024
Ansprechpartnerin: Meike Brink

SAMSTAG
08.6., 15–22h

„KLEINFEINWEIN“ – DER WEINPROBIERSTAND 
FÜR ERZHAUSEN
Weinliebhaber aufgepasst, es ist wieder soweit! Heute 
gibt es wieder die Chance auf ausgewählte Weine am 
Weinstand von „Kleinfeinwein“. Besucher:innen können 
gerne ihre eigenen Weingläser von zu Hause mitbringen. 
Für unsere kleinen Gäste und Personen, die keinen Al-
kohol mögen, gibt es leckeren Winzertraubensaft. Für 
den kleinen Hunger ist ebenfalls gesorgt. Wie im letzten 
Jahr, gibt es vor Ort keine Sitzgelegenheiten und es ist 
ausschließlich Barzahlung möglich. Bei Regen bleibt der 
Stand leider geschlossen.
Wo: Im Feld, hinter dem Wohngebiet „In den
Leimenäckern“

SONNTAG
09.6., 8–18h

WAHLEN – BÜRGERMEISTERIN UND
EUROPAPARLAMENT
Wo: Bürgerhaus Erzhausen, Rodenseestraße 5

FREITAG
21.6., 19–22h

SERENADENKONZERT MIT BLASMUSIK
Arrangements bekannter Melodien, klassische Blasmu-
sik, Alphornklänge oder symphonische Kompositionen, 
für jeden Geschmack ist etwas dabei beim Serenaden-
konzert der Blasorchester Egelsbach und Erzhausen. Um 
19 Uhr eröffnen die Alpträumer, das Erzhäuser Alphorn-
Ensemble, das Serenadenkonzert bei hoffentlich gutem 
Wetter am Biergarten des Sportheims. Das Blasorchester 
Egelsbach-Erzhausen sorgt dann ab 20 Uhr für musi-
kalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl bei der 
Open-Air-Veranstaltung sorgt das Team der Sportheim-
Gaststätte. Der Eintritt ist frei.

ÜBER DEN TELLERRAND HINAUS

ARHEILGEN

SONNTAG
9.6., 11–16h

SVENS E-BIKES BEIM SPARGELHOF MERLAU
Lust auf eine Probefahrt? Nachdem Sven 16 Jahre lang 
zum festen Bestandteil des Twenty Inch in Darmstadt 
gehört, hat er im Dezember 2023 den Laden übernom-
men und freut sich darauf mit Ihnen seine Begeisterung 
für Fahrräder zu teilen. Sven lädt Sie herzlich dazu ein in 
Kooperation mit Riese & Müller Testfahrten mit aktuellen 
E-Bikes und E-Lastenrädern zu machen. Überzeugen Sie 
sich selbst von bester Qualität in der Fahrradwelt und 
echtem Fachwissen vom Profi.
Wo: Spargelhof Merlau, Röntgenstr. 2, 64291 Darmstadt
Infos unter: www.spargel-merlau.de

GRÄFENHAUSEN

SAMSTAG
15.6., ab 14h

FISCHERFEST AM STEINRODSEE

SONNTAG
16.6., ab 11h

FISCHERFEST AM STEINRODSEE

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

TSG Wixhausen – Leichtathletik

Südhessenmeister im 
Blockwettkampf

Wixhausen (mg). Am Sams-
tag, den 25.05.2024, fanden 
die südhessischen Block-
wettkämpfe in Erbrach statt. 
Blockwettkämpfe sind äußerst 
anspruchsvoll für alle Athle-
ten, da gleich fünf Disziplinen 
auf hohem Niveau beherrscht 
werden müssen.

Für die TSG Wixhausen star-
teten die Athletinnen Anna 
Manet (W13) und Kate Ghi-
glieri (W12) im Block Sprint/
Sprung in den Disziplinen 75m 
Sprint, 60m Hürdensprint, 
Weitsprung, Hochsprung 
und Speerwurf. Benedikt 
Schwarz (M12) nahm im Block 
Wurf in den Disziplinen 75m 
Sprint, 60m Hürdensprint, 
Weitsprung, Diskuswurf und 
Kugelstoßen teil. 

Trotz des wechselhaften 
Wetters mit starkem Regen 
und Sonnenschein, konnten 
sich die Athletinnen und der 
Athlet sehr gute Platzierung-
en mit starker Konkurrenz 
sichern.  

Benedikt positionierte sich 
ab Beginn des Fünfkampfs 
in seiner Altersklasse auf 
den vorderen Plätzen. Er ge-
wann den 60m Hürdensprint 
souverän in 11,98s. Gefolgt 
von zuerst zwei ungültigen 
Diskuswürfen positionierte 
er sich im letzten Versuch auf 
dem dritten Platz mit guten 
18m. Im 75m Sprint holte er 
sich dann ein zweites Mal 
den Sieg mit 11,19s. Nach dem 
Sprint sicherte sich Ben den 
zweiten Platz mit 3,91m im 
Weitsprung. Als spannenden 
Abschluss stieß er die Kugel 
auf sehr gute 7,50m, gewann 
damit das Kugelstoßen und 
wurde gleichzeitig zum Süd-
hessenmeister im Blockmehr-
kampf Wurf mit einer Gesamt-

punktzahl von 1829 Punkten.
 Kate startete mit dem 60m 

Hürdensprint in einer sehr 
starken Altersklasse W12 und 
überquerte als siebte Athletin 
die Ziellinie mit einer Zeit von 
12,63s. Als nächstes warf sie 
den Speer auf 14,28m und 
sicherte sich damit einen 
sehr guten zweiten Platz. 
Im folgenden 75m Sprint 
konnte sie den neunten 
Platz mit 12,16s verbuchen. 
Im folgenden spannenden 
Hochsprung-Wettkampf er-
rang sie mit einer Höhe von 
1,24m den sechsten Platz. Mit 
letzter Energie konnte sie im 
Weitsprung den achten Platz 
mit einer Weite von 3,69m 
erspringen. Insgesamt sicher-
te sie sich mit 1784 Punkten 
einen sehr guten fünften Platz 
in der Gesamtwertung.

 
Anna musste sich ebenfalls 

gegen viele starke Konkurren-
tinnen in der W13 behaupten 
und startete den 60m Hürden-
sprint mit 12,58s (Platz 10). 
Ohne Pause sprang sie sich 
mit guten 3,88m auf einen 
siebten Platz im Weitsprung. 
Den nachfolgenden Speer-
wurf konnte sie nach drei 
Würfen als fünftplatzierte 
mit guten 17,34m beenden. 
Im 75m Sprint überquerte 
sie die Ziellinie als achte mit 
11,56s. In ihrer letzten Diszip-
lin Hochsprung konnte sie sich 
mit 1,27m einen sechsten Platz 
erkämpfen. Insgesamt holte 
sich Anna mit 1918 Punkten 
einen guten achten Platz in 
der Gesamtwertung.

 
Die Trainer gratulieren zu 

den sehr guten Ergebnissen 
und danken Olaf Brunner, der 
als Kampfrichter den Wett-
kampf unterstütze.

Von links nach rechts (Anna Manet, Benedikt Schwarz und 
Kate Ghiglieri).

AUFKLEBER
gibt es hier bei uns...
Kein Interesse an Werbung und
kostenlosen Zeitungen und trotzdem
Leser*in des Erzhäuser Anzeiger? 

Kein Problem – den passenden Aufkleber
für den Briefkasten gibt es – natürlich
kostenlos – bei uns!

printdesign24 GmbH
Röntgenstraße 15
64291 Darmstadt

+49.(0)6151. 78 66 888
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IBC GUSSHEIZKESSEL (GK) 
für Holz, Kohle und Pellets. 
Robust & effizient. Bis zu 
4.800 Euro Förderung. 
www.ibc-heiztechnik.de

 ☎ 03632-667470

Alles rund um´s Haus
und Garten:

Fachbetrieb für:
... Gartengestaltung- und Pla-
nung, Pflasterarbeiten, Terras-
senarbeiten, Natursteinarbei-
ten, Baum- und Heckenschnitt, 
Rollrasen, Teichanlagen, Erdar-
beiten und viel mehr...

Professionelle Beratung -
Sicher und kostenlos!
 ☎ 06150-8677462 oder

 ☎ 0173-3189501
Email: tunc-galabau@hotmail.de

RUND UMS HAUS

KLEINANZEIGENMARKT
IMMOBILIEN & GRUNDSTÜCKE

Wir verkaufen Ihre Immobilie
zum besten Preis.

Bitte rufen Sie uns an. 
IMMO-UMMINGER,

Telefon 06151-9510791

Immobilien & Hausverwaltung · 06150-865105
Wir suchen ständig Wohnungen und Häuser zum Kauf!

VERSCHIEDENES

HairSalone da Tina Lazaro
Haarkunst in Perfektion
Frankf. Landstr. 155, DA-Arheilgen
Telefon 06151-2768435
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
      Sa.      8.00 - 13.00 Uhr
Mittwochs geschlossen!

FRISUR
& KOSMETIK

ENTRÜMPLUNG 
& ENTSORGUNG

Entrümpelungen
Gräver Darmstadt

Ob Garage, Keller, Wohnung, 
Haus – wir räumen für Sie alles 
aus. Diskrete Räumung von Messi 
Wohnungen. Tapeten-, Teppich-
bodenentfernung. Ehrlich – sau-
ber – zuverlässig. Festpreisga-
rantie. Alle Gegenstände werden 
direkt verladen – kein Ablagern 
an der Straße, keine Einsicht oder 
Entnahme für dritte Personen. 
Besichtigung und Anfahrt kosten-
frei, auch nach Feierabend und an 
Sonntagen. Fachgerechte Entsor-
gung mit Entsorgungsnachweis.

 ☎ 06151-9679373

Suche Motorsägen, 
alle Modelle

Auch defekt. Husqvarna oder 
Stihl, auch andere Marken, 
auch Heckenschneidgeräte. 
Bitte alles anbieten, auch Bau-
stellengeräte.

 ☎ 06158-6086988
 ☎ 0173-3087449

PRO-NATUR GARTEN- UND 
LANDSCHAFTSBAU

...alles im grünen Bereich
Spezialfällungen,Entsorgung, 
Hecken- und Gehölzschnitte, 
Zaun-, Rasen- (Rollrasen), 
und Teichbau, Naturstein-
arbeiten, Erd-, Wege-, und 
Pflasterarbeiten, Winter- und 
Hausmeisterdienste

Anfahrt u. Beratung kostenlos
Inh. Murat Aksoy

0163-2855212 oder 
06150-83190

E-Mail info@pro-natur.net

Ich biete kleine
Reparaturen rund um Ihre 
Küche und Ihren Haushalt
Erfahrener Handwerker in Kra-
nichstein, mit Schwerpunkt auf 
Küchen und Wohnmöbel bietet 
Reparaturen zum fairen Preis 
(keine Elektrogeräte). Sprechen 
Sie mich an. Es lohnt sich!
Mit freundlichen Grüßen,
Hartmut Fey

 ☎ 06151-9816203
www.dermoebelspezialist.de

Dachreparatur und
Spenglerarbeiten
Telefon 0163-314 5555

Yüngül Garten- und 
Landschaftsbau

Hausmeisterservice
Gartengestaltung – Rasen- 
und Rollrasenanlagen – Pflan-
zungen und Pflege – Wege 
und Terrassen – Mauern – 
Treppen – Pflasterarbeiten – 
Natursteinpflaster – Platten-
arbeiten – Baumfällarbeiten 
– Hecke schneiden – Teich- 
und Bachanlage – Zaunbau.

 ☎ 06150-8650030
mobil 0177-5039679

info@yüngül-garten.de
www.yüngül-garten.de

In der Hahnhecke 9
64291 Darmstadt

STEUERN
& FINANZEN

Steuern?
Wir machen das.
Christina Bassenauer 

Steuerfachwirtin 
DIN77700-zertifizierte 

Beratungsstelle 
Trinkbornstraße 21 

64291 Darmstadt-Wixhausen 
 ☎ 0 61 50 99 07 14

christina.bassenauer@vlh.de 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. 

www.vlh.de
Wir beraten Mitglieder im Rahmen 

von § 4 Nr. 11 StBerG.

FRAU DANIEL KAUFT
Pelze aller Art, Nähmaschinen, Schreibmaschinen, Figuren, 

Schallplatten, Eisenbahnen, Leder- und Krokotaschen,
Silberbesteck, Bleikristall, Zinn, Modeschmuck, Möbel,

Kleider, Alt- u. Bruchgold, Zahngold, Goldschmuck, Gardi-
nen, Uhren, Münzen, Bernstein, Perlen, Bilder, Gobelin, Mes-
sing, Teppiche, Orden, Fernglas, Puppen, Perücken, Krüge.

Komplette Nachlässe sowie Haushaltsaufl ösungen.
Kostenlose Besichtigung sowie Wertschätzung.

100 Prozent seriöse und diskrete Barabwicklung vor Ort.
Täglich Montag-Sonntag von 8-21 Uhr.

Telefon 06196 - 40 26 889

Entrümpelungen 
Fa. G&G aus Darmstadt
schnell – sauber – faire Preise
Wir entrümpeln alles vom 
Keller bis zum Speicher 
besenrein. Fachgerechte Ent-
sorgung in den entsprechen-
den Stationen
Anfahrt, Besichtigung und 
Angebotserstellung kostenfrei 
Verwertbares (im Rahmen einer 
Entrümpelung) wird selbstver-
ständlich angerechnet.

 ☎ 06151-159 499 5

Garten- & Landschaftsbau
„Roni“

Vertikutieren, Rasenmähen,
Rollrasen, Baumpflege, Baumfällung, 
Bepflanzungen, Hecken-, Obst- & 
Ziergehölzschnitt, Zäune, Stein-
arbeiten, Dachrinnenreinigung, 

Kehrarbeiten, Kleinere Reparaturen, 
Objektbetreuung &

sonstige Dienstleistungen.
Anfahrt und Beratung kostenlos.

Büro DA-Arheilgen.
 ☎ 0176-23855035

oder 06151-1547722
E-Mail: gala.roni44@gmail.com

Die alte Uhr Nachlassver-
waltung, Ankauf aller Anti-
quitäten, Briefmarkennach-
lässe, Münzen, Reparaturen.
Dieburger Str. 32, Darmstadt, 
15-18 Uhr (außer Mi.).

 ☎ 06151-782615

ANTIQUITÄTEN

ERZHAEUSER- 
ANZEIGER.DE 

Frau Amalia kauft Pelze Nerze 
aller Art Silber Uhren aller Ar-
ten Schallplatten Nähmaschi-
nen Schreibmaschinen Bern-
stein Münzen Zinn Bleikristall 
Ferngläser Perücken Teppiche 
Bilder Ölgemälde Möbel Por-
zellan Krokotaschen Krüge 
Modeschmuck Gardinen Pup-
pen  Orden Figuren komplette 
Nachlässe auch wohnungsauf-
lösungen altgold bruchgold 
zahngold Goldschmuck 100% 
seriös und diskret kostenlose 
Beratung und Anfahrt sowie 
kostenlose Wertschätzung 
zahle Bar vor Ort täglich von 
7:30-20:30 Uhr gerne auch am 
Wochenende

 ☎ 069-67704886

Malern  Verputzen  Fliesen 
Maler- und Ausbesserungs-
arbeiten, Fliesen, kunstvolle 
Mosaikarbeiten, tapezieren, 
Garten, durch tüchtigen, zu-
verlässigen Handwerker.

 ☎ 0157-70925591

Eigentumswohnung 
50–60 m² gesucht!

Ich 59 Jahre, gut situierte Friseurmeis-
terin (selbstständig), suche eine kleine 
Eigentumswohnung in Darmstadt und 
Umgebung! Ein Herzenswunsch von 
mir wäre ein Balkon und evtl. ein PKW 
Stellplatz. Eine liebe Hundedame lebt 
mit mir, die mich begleitet. Freue mich 
über viele Rückmeldungen.

 ☎ 0163-4313131

Sie möchten schöne und 
gepflegte Füße haben? 

Dann steht Ihnen
Ihre mobile

Fachfußpflegepraxis
Simone Haese-Reitz
Jägertorstr. 10, 64291 Darm-

stadt gerne zur Verfügung.
Gerne besucht Sie

meine Kollegin
Ewelina Christel zuhause!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
 ☎ 06151-8507778 oder

0160-8049925

NAGEL-
& FUSSPFLEGE

fachgerecht - pünktlich - sauber
Malerbetrieb
Untere Mühlstraße 35 
64291 DA- Arheilgen
   ✆ (06151) 396 58 30
Fax (06151) 396 58 31

! Hey – Stop !
net glei fortschmeiße,

des kann mer bestimmt  
noch ma schweiße!

·  SCHWEIßEN
·  REPARIEREN
·  ÄNDERN
·  ANFERTIGEN

·  EDELSTAHL
·  STAHL
·  ZINKBLECH 

01577-2095964

KLEINMETALLARBEITEN
MARKUS FÄHNRICH

Gardinenideen Viktoria
Wir machen Ihr Zuhause mit 
den passenden Gardinen
wohnlicher. Von den elegan-
ten Maßgardinen im Wohn-
zimmer bis zum extravaganten 
Vorhang im Schlafzimmer: Bei 
uns ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. 
Wir begleiten Sie von
- Fachl. Beratung / Ideenfindung
- Abmessungen bei Ihnen vor Ort
bis zur Montage.

Tel./WhatsApp:
06103-5096864

Wir sind seit 10.2022 umgezogen:
August-Bebel-Straße 29

63225 Langen

gardinenideen-viktoria.de

Sie möchten Ihre 
Immobilie vermieten 

oder verkaufen?
Rufen Sie uns an!

Fachkompetenz und 
Erfahrung für Ihre Immobilie.

UNIFLOTT – TEXTILPFLEGE
DA-Kranichstein EKZ am See

 ☎ 06151-710404
Wäscherei + Reinigung

Heißmangel
Brautkleid + Hemdenservice

Änderungsschneiderei

TEXTILIEN

Siegmayer 
Mini Containerdienst 

Containerstellung in 2 cbm 
und 3 cbm Grössen. (keine 
größere). Geeignet für Bau-
schutt, Holz, Regips, Grasab-
fälle. Bei größeren Mengen 
kann speziell für Baum- oder 
Grasabfälle ein Lkw mit Kran 
Abhilfe schaffen. Preis nach 
Absprache.

 ☎ 0179-5979912

KÖRPER & GEIST

Sie benötigen
Ergotherapie?

TATENKRAFT
ERGOTHERAPIE

Albrechtstraße 1
64291 DA-Arheilgen

06151-493 49 43
www.tatenkraft.de

Hausbesuche sind möglich!

GASTRONOMIE

Erzhausen, Friedrich-Ebert-Str. 34 
Tel. 0 61 50 / 71 04

jederzeit telefonisch erreichbar
www.zum-alten-euler.de

Gasthaus • Pension • 
Partyservice

Catering
Geöff net für Feierlichkeiten 

jeglicher Art, z.B. Hochzeiten, 
Empfänge, Geburtstage, 

Trauerkaff ee 
(ab 20 Personen)

Mo. bis So. buchbar

Cellino
~Ristorante Italiano~

(im EKZ Kranichstein)

Mirjam-Pressler-Straße 2-8
Tel.: 06151 9819707

Öffnungszeiten
Di. 18 bis 23 Uhr

Mi.-So. 12 bis 15 Uhr und
18 bis 23 Uhr

Montag Ruhetag

Bestell- und Abholservice.

Jeden Mittwoch 2,-€ Rabatt 
auf Pizza, Pasta und Salate.

SCHNEIDERATELIER
IN ARHEILGEN

„Passt nicht, gibt‘s nicht!“
Wir erledigen alle Arten 
von Änderungen und indivi-
duellen Schneiderarbeiten,  
schnell und flexibel für Sie. 
Gerne beziehen wir auch Ihre 
Stuhlbezüge neu. 
Termine nach telefonischer 

Vereinbarung.
Wir freuen uns

über Ihren Besuch!

Frau Baris
 ☎ 0152-51925558

Aron-Reinhard-Str. 10
64291 Arheilgen

Dachdecker hat
Kapazitäten frei

Garagen- und
Flachdachabdichtung

 ☎ 0163-4953207

AKSOY Garten- & 
Landschaftsbau

Fachbetrieb für Baum- und 
Heckenschnitt • Rasen mähen, 
Rollrasenverlegung • Zaunbau 
• Erd- und Baggerarbeiten 
• Pflaster- und Steinarbeiten 
aller Art • Mauertrocken-
legung • Hochdruckreinigerar-
beiten und vieles mehr...

Anfahrt und Beratung 
kostenfrei

 ☎ 0179-1469943
resulaksoy@hotmail.de 

64289 Darmstadt

COMPUTER-SERVICE
Computer-Spezialist mit

30 Jahren EDV-Erfahrung –
bietet Hilfe bei

Computerproblemen, 
Netzwerktechnik,

Server u. Telefon-Anlagen.

Telefon: 06151-371995
Mobil: 0170-1603000

Ihr Partner im Service 
für Elektroinstallation und 

Reparatur,
Hausgeräte-Kundendienst

ATEK Kälte Klima Elektro
Gerhart-Hauptmann-Str. 38

 ☎ 06151-606810
www.atekgmbh.de

Auflösung Rätsel

Markisen
Rollläden

Reparaturservice
H. Lempka

64390 Erzhausen
Telefon: 0 61 50-8 18 68
Mobil: 0162-6 30 11 22

KAUFGESUCH
Einfamilienhäuser und 

Eigentumswohnungen für
solvente Käufer gesucht!
IMMO-UMMINGER,

Telefon 06151-9 51 07 91

Wohnung gesucht
Wir (alleinerziehende Mama 
mit 4-Jährigen Sohn) suchen 
eine 2-Zimmer Wohnung in 
Erzhausen und Umgebung 
(Wixhausen, Egelsbach, Ar-
heilgen, Gräfenhausen).

 ☎ +49 151 42048470

Lohn- und
Einkommensteuer

Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Steuerring)

Selcuk Yazici
Frankfurter Landstraße 95

64291 Darmstadt

 ☎ 06151-1362803
buero-arheilgen@steuerring.de

www.steuerring.de/
buero-arheilgen

Steuerring: Wir erstellen Ihre
Steuererklärung – für Mitglieder,

nur bei Arbeitseinkommen,
Renten und Pensionen.

Aktivurlaub in
faszinierender Landschaft
(djd-k). Wer Vielfalt und 

landschaftliche Schönheit 
einer deutschen Ferienregion 
erleben möchte, sollte eine 
Reise ins Natur-Erlebnisgebiet 
Biggesee-Listersee planen. Es 
erstreckt sich zwischen der 
historischen Hansestadt At-
tendorn, dem Erholungsort 
Drolshagen, der Stadt Mein-
erzhagen, der Kreisstadt Olpe 
und der Gemeinde Wenden. 
Eingebettet im Naturpark 
Sauerland-Rothaargebirge, 
ist die Region für Wanderung-

en aller Schwierigkeitsgrade 
geeignet. Radler können die 
anspruchsvolle, 64 Kilometer 
lange Höhenroute entdecken, 
die 50 Kilometer lange Seen-
route ist perfekt für Familien. 
Für Segler, Taucher, Surfer, 
Angler und zum Schwimmen 
gibt es viele Angebote rund 
um die beiden Seen. Den 
Biggesee kann man auch bei 
einer Rundfahrt auf der EMS 
Westfalen entdecken, Infos: 
www.biggesee-listersee.com                        
         (Anzeige)

ONLINE... ARHEILGER-POST.DE

bestgen-design.de

Streunerhunde  
brauchen unsere Hilfe!
VIER PFOTEN rettet Tiere in Not 
und beschützt sie. Weltweit.

www.vier-pfoten.de/spenden

Helfen Sie mit! Unterstützen Sie 
unsere Arbeit mit IHRER Spende.
VIER PFOTEN Spendenkonto  
IBAN DE86 4306 0967 1193 1759 00  
BIC GENODEM1GLS



14DONNERSTAG, 6. JUNI 2024

FREUDIGE EREIGNISSE

Trauer- und
Familienanzeigen

in Ihrem

ERZHÄUSER
ANZEIGER

Telefon 

DA - 78 66 888

HERAUSGEBER
 Verantwortlich für den Druck,
Verlag und Inhalt
Bernd Hassenzahl
printdesign24 GmbH
Röntgenstraße 15
64291 DA-Arheilgen

KONTAKT
Tel.  06151 78 66 888
Fax  06151 78 66 830
E-Mail  info@printdesign24.de
Web  www.printdesign24.de

COPYRIGHT & URHEBERRECHT
  Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit aus-
drücklicher Genehmigung des Verlags. Alle 
Urheberrechte vorbehalten. Nicht namentlich 
gekennzeichnete Artikel stehen nicht unter 
Verantwortung des Verlags. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers wieder. Für 
unverlangt eingesendete Manuskripte und 
Bilder wird keine Haftung übernommen.

BEZUG
Kostenfrei in alle Haushalte
des Verteilungsgebietes

ERSCHEINUNG
Wöchentlich

AUFLAGE
   Arheilger Post 17.000
Erzhäuser Anzeiger 3.500

REDAKTIONS- UND ANZEIGENSCHLUSS
   Jeweils montags um 17.00 Uhr
(an Feiertagen ggf. abweichend)

IMPRESSUM
St

an
d:

 Ja
nu

ar
 2

02
4

Kaspar
Bestattungen

Gräfenhäuser Str. 4a
64390 Erzhausen
T. 06150-5451166  

www.kaspar-bestattungen.de

Wir begleiten Sie von
der ersten Minute an.

Ein herzliches DANKE allen,
die meinen

 90. Geburtstag
 

mit ihrem lieben Besuch, Geschenken, Aufmerksamkeiten
und Segenswünschen zu einem wunderschönen Tag machten.

 
Hannelore Feind

Erzhausen, Mai 2024

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von 
unserer lieben Mutter, Oma und Uroma

Charlotte Gerda Körner
Danke
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten, ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise zum Ausdruck 
brachten.
Unser besonderer Dank gilt Herrn Dr. Diestel für die gute
ärztliche Betreuung, dem ASB Pfl egedienst für die jahrelange
Pfl ege unserer Mutter, dem Bestattungsinstitut Bachmann, 
Pfarrer Großkopf, Ursula und Johannes Olschina für die gute 
Betreuung und würdevoll gestaltete Trauerfeier.

Im Namen aller Angehörigen
Gunther Körner

beitet und einige besondere 
Punkte auf jeder Route mar-
kiert. Die Schülerinnen und 
Schüler, ihre Lehrerinnen und 
Lehrer sowie Begleitpersonen 
erkundeten mit den Aktiven 
des Ortskundlichen Arbeits-
kreises neugierig die Wege 
und lösten die vorbereiteten 
Aufgaben. So konnte jede 
Klasse auf einem anderen Weg 
interessante neue Eindrücke 
gewinnen. 

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,

das Europäische Parlament 
ist das einzige direkt gewählte 
Gremium in der Europäischen 
Union. Es vertritt die Inter-
essen aller Bürgerinnen und 
Bürger in der Union. Auf eu-
ropäischer Ebene werden viele 
Entscheidungen getroffen, die 
die Bürgerinnen und Bürger di-
rekt betreffen. Gehen Sie am 
9. Juni 2024 ins Bürgerhaus 
zur Wahl und bestimmen Sie 
mit, wer künftig in Europa die 
Themen setzt und darüber 
entscheidet. 

Erzhausen macht mit bei ei-
ner sogenannten „Challenge“ 
der Organisation Pulse of Euro-
pe. Welche Stadt oder Gemein-
de hat bei der Europawahl die 
höchste Wahlbeteiligung und 
welche die höchste prozen-
tuale Steigerung gegenüber 
2019? Die Städte Darmstadt 
und Weiterstadt sowie unsere 
Nachbargemeinden Egelsbach 
und Messel sind auch dabei. 
2019 hatte Erzhausen 63,3% 
und lag damit 1,8% über dem 
Deutschland-Durchschnitt. 
Sind wir bei dieser Wahl vorne 
mit dabei?

Am vergangenen Mittwoch 
fand der Wandertag der Les-
singschule statt. Der Ortskund-
liche Arbeitskreis hatte dafür 
eine Vielzahl von Routen durch 
die Gemeinde und die Gemar-
kung von Erzhausen ausgear-

Claudia Lange

Die Bürgermeisterin informiert

Für Mittwoch Abend und und 
den Feiertag Fronleichnam 
hatten die Freiwillige Feuer-
wehr und der Feuerwehrverein 
Erzhausen zum traditionellen 
Feuerwehrfest geladen. Das 
Wetter war durchwachsen, 
hatte zwischendurch ein 
paar Schauer parat, aber die 
meiste Zeit war es trocken. 
„Dann gehen die Leute nicht 
ins Schwimmbad, sondern zu 
uns“, sagte jemand, und so 

war es. An beiden Tagen ge-
nossen die Erzhäuserinnen und 
Erzhäuser und viele Gäste aus 
den umliegenden Orten ein-
schließlich der benachbarten 
Feuerwehren das gute Essen 
und die Geselligkeit. Samstag 
Abend spielte die Band Sound 
77 zum Tanz auf. Am Fami-
lientag bildeten sich wieder 
lange Schlangen, denn mit 
dem Feuerwehrauto durch Erz-
hausen fahren ist das ersehnte 
Highlight vieler Kinder. Vielen 
Dank an die Einsatzabteilung, 
die Ehrenabteilung und die 
Kinder- und Jugendfeuerwehr 
sowie die Vereinsmitglieder, 
die alle gemeinsam dieses 
schöne Fest organisiert und 
durchgeführt haben. 

Am kommenden Samstag 
findet tagsüber von 10 bis 
14 Uhr zum zweiten Mal der 
DRK-Straßenflohmarkt am Kie-
fernweg/Ginsterweg statt. Der 
Flohmarkt im letzten Jahr war 
ein voller Erfolg. 

Abends können Sie bei einem 
Gläschen Wein den Sonnenun-
tergang genießen. kleinfein-
wein lädt, wie im letzten Jahr, 
am 8.6. und an weiteren drei  
Samstagen zum stimmungs-
vollen Verweilen auf dem 
Feld ein, an der nördlichen 
Verlängerung des Kirchwegs 
Richtung Heegbach, und freut 
sich auf seine Gäste.

Ihre Claudia Lange

Im Hessischen Landtag zum Gespräch über die Europawahlen 
mit dem Hessischen Europaminister Manfred Penz.

Profitieren Sie von der persönlichen Betreuung, den Extras und vielen Inklusiv-Leistungen! 
Also, bei Aufbruchstimmung wählen Sie Tel. 06150/866 1450 oder verfassen eine Mail an  

querbeet.reisen@t-online.de. Weitere Infos findet man auf: www.querbeet-reisen.de

Es ist mal wieder an der Zeit  
für einen Mutausbruch.

QuerQuerBeetBeet Reisen Reisen  
Ellen Dehl-Ziorkewicz, 64390 Erzhausen, Hauptstr. 18 
12. 8. Nordschwarzwald – Freudenstadt  Berühmt ist Freudenstadt 
für den größten Marktplatz Deutschlands mit seinen Arkaden + den 
50 Wasserfontänen. Inkl. sackundiger Gästeführung im 1599 erbau-
ten Freudenstadt                                                                              € 48,50 
12.9. Romantisches Neckartal inkl. Schifffahrt auf dem gemütlich 
dahinfließenden Neckar von Heidelberg bis Neckarsteinach. Freizeit 
auch in Eberbach                                                                              € 49,50   
23.9. Schwarzwald mit Nudelmanufaktur Romantisches Teinach-Tal, 
Kloster Hirsau im Nagold-Tal und Einkehr zur Original Schwarzwälder 
Kirschtorte Inkl. Vorführung in der Nudelmanufaktur + 1x frisch ge-
kochtes Nudelgericht                                                                       € 49,50 

22.8. -24.8. Alpen - Füssen, die romantische Seele Bayerns. 2x ÜHP 
im 4*Hotel in Kempten mit Stadtführung + Käserei-Besuch mit Ver-
kostung. € 330,-EZ + € 40,- Zubuchbar: Musical Ludwig² in Füssen 
04.9.- 08.9. Dessau, das Wörlitzer Gartenreich + Wittenberg 
von ‚Mensch Martin‘ bis Bauhaus. Mit Merseburg + Gotha.                                      
                                                                        p.P. im DZ € 535,-/EZ + € 98,-
04.10.- 09.10. 6 Tage Ostsee hautnah! Wo die mächtige Han-
se florierte, erblühten einst die schönsten Städte des Ost-
seeraums. 4*Hotel in Rostock. Ausflüge: ‚Natur pur‘ in Fisch-
land-Zingst, Rügen, Erlebnis Bernstein oder Backsteingotik in 
Stralsund + Bad Doberan,         p. P. € 659,-/EZ: + € 199,- 

Nur wer sich auf den Weg macht,
wird neues Land entdecken!

16.6. Aschaff enburg mit Führung im Wasser- und 
Schiff fahrtsamt, Schiff fahrt zum Schloss        € 55,-
18.7. Wetzlar Open Air: 'Jazz meets Classic' € 82,-    
(Bei Regen: Auff ührung in der Stadthalle). Abfahrt 
16 Uhr, zuvor Abendessen-Einkehr (Selbstzahler), 
Rückkunft  ca. 24 Uhr        
09.7. Bad Salzhausen + Bad Salzschlirf          € 62,-
Wo einst Kaiser, Könige und Künstler kurten, gilt 
es heute, eine reiche Traditi on zu entdecken. Aus-
fl ugsfahrt inkl. 2 geführter Spaziergänge

18.7.–23.7. Sommerfrische im Erzgebirge 6 Tg. 
im Panorama-Hotel mit HP, Fichtelbergbahn, Ad-
lerfelsenbahn, örtl. RL, Annaberg, Ausfl ug Karls-
bad u. vieles mehr p.P. 699,- / EZ+ € 95,- 
19.9.–22.9. Südböhmen inkl. HP, Trebon, Bud-
weis, Eintritt  Schloss Frauenberg, u.v.m.  
p. Pers. € 369,-  noch 3 DZ frei! Im EZ: € 490,-
08.10.–13.10. Salzburger Land – Bauernherbst 
(6 Tg.) HP, Ausfl üge u.a. Maria Alm, Wolfgangsee 
u.m. p. Pers. € 799,- /Im EZ € 929,-

Profi ti eren Sie von der persönlichen Betreuung, den Extras und vielen Inklusiv-Leistungen!
Also, bei Aufb ruchssti mmung wählen Sie Tel. 06150/866 1450 oder verfassen eine E-Mail an 

querbeet.reisen@t-online.de weitere Infos fi ndet man auf: www.querbeet-reisen.de

Meerrettichcreme
Zutaten:

100 g Quark
300 g Frischkäse

100 g Meerrettich gerieben
Schnittlauch

Salz 
1 Spritzer Zitronensaft

Rucolacreme
Zutaten:

300 g Frischkäse
150 g Rucola

1 EL Senf
1 Knoblauchzehe
Salz und Pfeffer

je nach Geschmack 1 Spritzer Zitronensaft

Zubereitung:
Quark und Frischkäse mit dem
Schneebesen cremig verrühren.

Meerrettich langsam unterrühren.
Anschließend mit Salz abschmecken und je

nach Geschmack einen Spritzer
Zitronensaft hinzugeben. Mit fein gehacktem 

Schnittlauch verfeinern. (djd).

Zubereitung:
Selbst gemachten Frischkäse mit Senf, Salz, 

Pfeffer, Zitronensaft und der gepressten Knob-
lauchzehe in eine Schüssel geben und verrühren. 
Rucola waschen, mit Küchenkrepp trocken tup-

fen, von den Stielen trennen und fein schneiden. 
Nun den Rucola unter die Frischkäsemasse 

ziehen. (djd).

Weitere Rezeptideen:
www.alpenrose-kaeselab.de

Rezept der Woche:

Frischkäsedips zum Grillen und Feiern 

Foto: djd-k/Alpenrose Labessenz/Getty Images/AdShooter


